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VORWORT 

Die vorliegende Schrift soll eine Unterlage sein für 
die Vorlesung " Politologie und Soziologie des 
Verkehrs ". 
Sie enthält ausgewählte Beiträge der zurückliegenden 
15 Jahre, aber auch neue Vorlesungsthemen zur 
Politologie des Verkehrs von Prof. Dr. U.Klöti 
und sozialwissenschaftliche Konzepte des Verkehrs 
von Dr. W.Dietrich. 

Prof.C.Hidber 

Zürich, Frühjahr 1995 



INHALTSVERZEICHNIS 

Teil I Politologie und Soziologie im Verkehr 

Prof. Dr. U. Klöti: 

Kapitel1 

Kapitel2 

Kapitel3 

Kapitel4 

KapitelS. 

Kapitel6 

Was will Politologie 

Institutionelle Rahmenbedingungen 

Überblick über die schweizerische Verkehrspolitik 

N EAT (Materialsammlung) 

Probleme der Verkehrspolitik in Agglomerationsgebieten 

Was kann Politologie leisten? 

Dr. W. Dietrich: 
Sozialwissenschaftliche Konzepte des Verkehrs- Übersicht und neuere 

Veröffentlichungen 

Teil II Soziologische Aspekte im Verkehr 

Dr. Jörg Oetterli: 
Einführung in die Verkehrssoziologie unter besonderer Berücksichtigung des 

Konzeptes der "Verhaltenshomogenen Gruppen" 

Peter ltin, lic. oec.: 
Soziale Kosten und Nutzen des Verkehrssystems und ihre Verteilung auf die 

Gesellschaft 

Dr. Werner Ebersold: 
Zustand von Gesellschaft und Wirtschaft und Ihre Anforderungen an den Verkehr 

Werner Brög: 
Die Bedeutung des nicht-motorisierten Verkehrs und die Möglichkeiten seiner 

angemessenen Berücksichtigung in der Verkehrsplanung 

Remo Gautschi: 
Technische, oekonomische und soziale Aspekte von Strassenbauprojekten in der 

Dritten Welt (Beispiel Nepal) 



POLITOLOGIE DES VERKEHRS 

Eine Materialsammlung zur Vorlesung an der ETHZ 

"SOZIOLOGIE UND POLITOLOGIE DES VERKEHRS" 

Sommersemester 1993 

von Ulrich Klöti 

Forschungsstelle für Politische Wissenschaft 

Universität Zürich 



KAPITEL 1 

WAS WILL POLITOLOGIE? 



Universität Zürich/ETHZ 
Soziologie und Politologie des Verkehrs 
Prof. Dr. U. Klöti 

Einführung: Was will Politologie? 
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1. Politische Wissenschaft und ihre Teile 
- Politische Philosophie 
- Empirische Politikwissenschaft 

. Internationale Beziehungen/ Aussenpolitik 

. Vergleichende Politik/Innenpolitik 
(Verankerung in der deutschen Schweiz) 

2. Was ist Policy-Analyse? 
-Politik 

. Policy: Inhalt (Abgrenzung zu Polity, Politics) 

. Öffentliche Politik 
-Analyse 

. empirisch 

. beratend 

3. Weshalb Policy-Analyse? 
- Politische Bedeutung des Forschungsgegenstandes 
- Marktversagen I Staatsversagen 
- Wissenschaftliche Bedeutung des Ansatzes 
- Arbeitsmarkt I Mode 

4. Richtungen der Policy-Analyse 
- Beschreibend - erklärend 
- Rational - planerisch 

Literatur zur Policy-Analyse 

Arbeitsgruppe Gesetzesevaluation (1991): Die Möglichkeiten staatlichen Han
deins besser ermitteln: Probleme, Möglichkeiten, Vorschläge. Bern: EJPD 

Friedmann, John (1987): Planning as Policy Analysis, in: Planning in the Public 
Domain, Princeton University Press, S. 137-179 

Hartwich, Hans-Hermann (Hrsg.) (1985): Policy-Forschung in der Bundesrepublik 
Deutschland, Opladen: Westdeutscher Verlag. 

Lerner, Daniel/Lasswell, Harold D. (Eds.) (1951): The Policy Sciences: Recent 
Developments in Scope and Method. Standford, California. 

Mayntz, Renate (1983): Implementation politischer Programme II. Opladen: West
deutscher Verlag. 

Ripley, Randall B. (1985): Policy Analysis in Political Science, Chicago, Nelson
Hall. 

Schubert, Klaus (1991): Politikfeldanalyse. Opladen, Leske + Budrich. 

Weimer, David L., Vining Aidan R. (1989): Policy Analysis. Englewood Cliffs, 
Prentice Hall. 

Wildawsky, Aaron (1979): Speaking Truth to Power, Boston: Little, Brown and 
Company. · 
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1. Einführung 

Politologie ist die Wissenschaft von der Politik. 

Was aber ist Wissenschaft? 

Was aber ist Politik? 

Politische Wissenschaft 

~~ 
Politische Philosophie Empirische Politikwissenschaft 

~~ Vergleichende Politik Internationale Politik 

Polity Politics Policy 

2. Was ist Policy-Analyse? 

Die Politische Wissenschaft hat in den letzten rund dreissig Jahren unter dem Na
men "Policy-Analyse" eine eigentliche Spezialdisziplin entwickelt. 

Wenn wir uns in diesem Sommersemester dieser "Policy-Analyse"zuwenden wol
len, so müssen wir zunächst einmal die Frage beantworten, was Policy-Analyse ei

gentlich ist. Das soll in zwei Schritten geschehen: erstens ist zu definieren, was Po
licy ist, und zweitens wäre noch zu präzisieren, was es zu analysieren gibt. 

2.1 Policy 

Unter Policy wird alles mögliche verstanden. Der Begriffsbildung und dem Definie
ren sind keine Grenzen gesetzt. Zwei Eingrenzungen haben indessen einen gewis
sen, minimalen Konsens gefunden: 

Erstens ist unbestritten, dass policies mit dem Inhalt, der Materie von Politik zu 
tun haben. Man hat denn auch versucht, den Begriff auf deutsch zu übersetzen 

und ist dabei auf folgende Lösungen gestossen: "Politiken", "Politikfelder", 
"sektorale Politik", "materielle Politik", "Politikinhalt" oder auch "politische 

Programme" oder sogar "politische Massnahmen". All dies befriedigt indessen 
nicht ganz. Einmal aus sprachlichen Gründen: die Mehrzahl "Politiken" ist un
schön. Dann aus analytischen Gründen: ein Programm ist weniger als eine Poli

tik und eine Massnahme wiederum nur ein Teil eines Programms. 

Am besten bleibt man deshalb wohl bei der handlichen englischsprachigen Be-
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griffstriade Polity, Politics, Policy. Diese praktische Begriffsunterscheidung ist 

jenen unter Ihnen, die bereits ein Proseminar bei uns absolviert haben, bestens 

bekannt. Ich erläutere diese einfache, aber hilfreiche Terminologie dennoch 

rasch nochmals: 

Polity, Politics, Policy. {Folie) 

(Spielregeln) Polity: Formen, Institutionen, formale Regeln. Ordnung etwa: Wahl
recht, Föderalismus, Initiativrecht, Vernehmlassungsverfahren als Einrichtung aber 
auch: nicht auf Verfassungs- und Gesetzesebene; Konkordanz, Zauberformel, Re

gionaler Proporz, Geschlechteranteil /neue Regel. 

(Spiel) Politics: Politischer Prozess. Austragung von Konflikten. Willensbildung, 
Entscheidung, Vollzug, Durchsetzung etwa: Wahlen, Transferzahlungen, Sammeln 
von Unterschriften, Einreichen einer Stellungnahme, aber auch: Effektive Bundes
ratswahl. 

(Ergebnis) Policy: Inhalt. Worum geht es? Aufgaben. Probleme. Gestaltung. etwa: 

Steuerprogramme, Kauf von Flugzeugen, Zahlen von AHV-Prämien und Renten 
etc. 

Damit wäre deutlich gemacht, dass es sich bei Palieies um inhaltliche Bestim

mungen von Politik handelt. Das reicht freilich nicht aus. Verschiedenste Orga
nisationen haben bzw. führen inhaltlich bestimmte Policies. So betreiben 
Unternehmungen gegenwärtig etwa eine restriktive Anstellungspolitik, Profes

soren legen unterschiedlich strenge Prüfungspalieies fest, Sportvereine leisten 
sich eine kostspielige Transferpolitik und die Kirchen scheinen eine Policy der 
leeren Stühle erfunden zu haben. 

Das zweite Merkmal von Policy, auf das sich die Policy-Analytiker geeinigt haben, 
ist die Konzentration auf öffentliche Politik. Mit Palieies sind materiell-inhaltliche 

Entscheidungen und Festlegungen des Staates gemeint. Dabei ist der Staatsbegriff 
nicht allzu eng zu verstehen. Jedenfalls ist nicht nur der National- oder bei uns der 

Bundesstaat gemeirit. Vielmehr haben auch Kantone und Gemeinde ihre Polieies. 
So ist etwa die Hochschulpolitik für diese Universität eine kantonale Sache. Die 
Abfallentsorgungspolitik hingegen wird von Gemeinden geführt. Eingeschlossen in 
die staatlich-öffentliche Politik sind auch die polieies der Regiebetriebe. So ge

stalten etwa die SBB-Betriebe ihre Preispolitik selbst, während die Elektri
zitätswerke das Energiesparen zu ihrer Politik gemacht haben. 
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2.2 Analyse 

Mindestens so schwierig und uneinheitlich wie die Umschreibung von Policy ist 
eine Festlegung auf den Begriff der Analyse. Das zeigt schon an der Vielfalt der 
verwendeten Begriffe: Policy Science(s), Policy Analysis, Policy Studies, Policy 
Research werden von verschiedenen Schulen unterschiedlich benützt, haben in je
dem Fall aber einen überlappenden Bedeutungsinhalt Jedenfalls weist die Un
schärfe der Begriffe auf den· Umstand hin, dass "in diesem jungen Forschungszweig 
noch vieles in Bewegung ist" (Windhoff-Heritier, S. 18). 

Nach Harold Lasswell, einem der Mitbegründer der modernen Policy-Analyse, be
fasst sich dieser Forschungszweig'init dem Wissen über und für den Entscheidungs-. 
prozess im öffentlichen Sektor." Damit sind die beiden Haupttendenzen, die unter 
dem Stichwort Policy-Analyse subsumiert werden, in einem Satz zusammengefasst: 

Erstens hat die Policy-Analyse eine analytisch-beschreibende Orientierung. Es 
wird empirisch-systematische Forschung über inhaltliche Politik betrieben. 
Innerhalb dieses Ansatzes standen und stehen sich zwei Forschungsstrategien 

gegenüber. Die eine hat die Systemtheorie als Hintergrund, arbeitet mit stati
stisch-quantitativen Methoden und wollte letztlich Optimierung der Zielerrei

chung anstreben. Die andere geht eher von einer Pluralismustheorie aus, arbeitet 
mit Fallstudien, und strebte nach einer Integration und Berücksichtigung 
verschiedenster Interessen. 

Mit den angedeuteten Zielen ist auch gesagt, dass neben die analytische Orien

tierung eine auf die Praxis abgerichtete beratende Funktion der Policy-Analyse 

trat. Hier ging und geht es primär um eine Verbesserung der Effektivität staatli
cher Entscheidungen. Policy- Analyse in diesem Sinne ist kurzfristig angelegt, 

befriedigt den Informationsbedarf von Regierungen und wird zum eigentlichen 
Geschäft. 

Wir werden auf die Frage der Theoriebildung und der Gefahr der Vereinnahmung 
durch die Praxis noch ausführlich zurückkommen. 

Damit wird Policy -Analyse auf einen kurzen Nenner gebracht: The study of the 
nature, causes, and effects of governmental decisions for dealing with social pro

blems. 

Ziel ist - Verstehen der Zusammenhänge 

- Verbessem der Entscheidungen 
oder einfacher: 
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finding out what governments do, why they do it, and with what difference it 

makes. 

3. Warum Policy -Analyse 

Mit dieser kurzen Begriffsbestimmung ist die Grundlage gelegt für eine Beantwor
tung der Frage, weshalb Policy -Analysen durchgeführt werden und auch warum 
wir uns damit in diesem Semester- und .wohl auch später wieder- intensiv befassen. 

Es gibt dafür vier Gründe: 

1. Bedeutung des Forschungsgegenstandes 

Die Erfassung und Analyse der Staatstätigkeit wird immer wichtiger. Es ist immer 
entscheidender für die Lebensverhältnisse der Einzelnen, welche Programme mit 
welchem Erfolg die Politik durchsetzt; Selbst bei liberalen Kurskorrekturen sind 
staatliche Entscheidungen relevant. Was getan wird, was man erhält, auf was man 
achten muss, das ist für die Bürger und Bürgerinnen von grosser Bedeutung. 

2. Marktversagen/Staatsversagen 

Zweitens hat sich mehr und mehr die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Steue
rungsinstrumente für die Lösung von gesellschaftlichen Problemen auch versagen 
können. 

Es gibt Bereiche, wo sich zeigt, dass der Markt nicht alle Probleme befriedigend 
löst. Es müssen ihm, etwa im Umweltbereich, einschränkende Rahmenbedingungen 

gesetzt werden. Und es müssen zur Korrektur seiner Ergebnisse manchmal, etwa in 

der Altersversicherung, Umverteilungen vorgenommen werden. 

3. Wissenschaft. Dynamik des Forschungszweiges 

Es gibt traditionelle Kern-Bereiche der Politologie wte Wahl- oder Partei

enforschung. Es gibt stagnierende und es gibt dynamisch - neue. Policy -Analyse 

gehört dazu. Sie ist auch qualitativ auf hohem Stand angelangt. Sie ist somit wissen

schaftlich - theoretisch wie methodisch - von Interesse. Eine Auseinandersetzung 

mit Policy -Analyse lohnt sich auch wissenschaftlich. 

4. Opportunismus: Arbeitsmarkt 

Politologen bleiben nicht immer Generalisten der Strukturen und Prozesse. Ge
braucht werden sie vor allem auch als Kenner von policies. 
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4. Geschichte der Policy -Analyse 

4.1 Drei Entwicklungslinien 

Es ist keineswegs so, dass Politik inhaltlich erst in jüngster Zeit untersucht würde. 
Schon immer haben Wissenschafter - vor allem Philosophen - Überlegungen ange
stellt, wie eine Politik anzusetzen habe, damit in rationaler Weise, bestimmte gesell
schaftliche Ziele wie Wohlfahrt, Gerechtigkeit, Sicherheit erreicht würden. 

Wir wollen in unserer Übersicht über die Entwicklung der Policy -Analyse aller
dings nicht bis zu den antiken Philosophen zurückgehen. Ein Blick zurück auf die 
letzten rund 100 Jahre muss genügen. 

Ausgangspunkt aller ursprünglichen Bemühungen um inhaltliche Politik ist der 
Glaube an drei Dinge: 

1. die Überzeugung, dass objektive, wissenschaftliche Methoden zur Erhöhung 
der Rationalität von Policy -Entscheidungen eingesetzt werden können und 
auch sollen. 

2. dass rationalere Entscheidungen die Fähigkeit von Organisationen, Probleme 
zu lösen, erhöhen würden. (Steigerung der sogenannten · Pro
blemlösungsfähigkeit). 

3. dass mit einer letztlich auf dem Konzept des Systems aufbauenden Analyse 
ein sozialwissenschaftlicher Beitrag zur Lösung des Problems geleistet werden 
könne. 

Drei wissenschaftliche Denktraditionen waren es, die die genannten drei Grundsätze 

teilten und die je auf ihre Weise Beiträge zur Entwicklung der Policy -Analyse lei
steten: 

1. die Systemanalyse im engeren Sinne, englisch unter dem Namen "systems 
engineering" bekannt. Dieser Ansatz neigt stark zu quantitativer Arbeit und zum 
Modellieren. Wichtige Namen sind Neumann und Morgenstern, die auch ·zur 
Spieltheorie entscheidende Beiträge leisteten. Die moderne Fortentwicklung 

wäre bei _den Operations Research zu suchen. 

2. die Management-Lehre, die auf einem Begriff der offenen Systeme aufbaut, 
neo-klassische Volkswirtschaftslehre berücksichtigt und kybernetisch argu
mentiert. 
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3. die pragmatische Verwaltungslehre, die etwas stärker handlungsorientiert 
war, politische Institutionen und nicht-rationales Handeln stärker berücksich

. tigte und weniger quantitativ arbeitete. Wichtige Namen wären hier H. Simon, 

aber auch LassweH und Dror. 

4.2 Behavioristische Kritik 

Eine Umorientierung erfuhr die Policy -Analyse in den fünfziger Jahren. Als ei
gentliche Begründer der "Policy Seiences" gelten die beiden amerikanischen For
scher Harold D. LassweH und Daniel Lerner, die 1951 ein Buch mit dem entspre
chenden Titel herausgaben. Sie wollten vor allem das stetige Auseinanderdriften der 
verschiedenen Disziplinen und Ansätze dadurch überwinden, dass diese sich be
wusst auf konkrete gemeinsame Probleme konzentrierten. Dabei sollten in einer in
terdisziplinären Zusammenarbeit humanistische Ziele und Werte handlungs- und 
forschungsleitend sein. Diese nach dem Herkunftsort Chicago-Schule genannte 

Richtung musste als' eine Art Aufstand problemorientierter Wissenschaftler gegen 

den etablierten Wissenschaftsbetrieb aufgefasst werden. 

Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahre bildeten sich zwei, teilweise rivali
sierende Richtungen dieses problemorientierten Wissenschaftsverständnisses her
aus. Ursache hierfür war der Siegeszug des sogenannten Behaviorismus - dem beide 
Richtungen letztlich zugeordnet werden können- gegenüber den traditionellen-· hi
storisch-deskriptiven bzw. normativ-philosophischen- Ansätzen. Die beiden rivali
sierenden Strömungen können stichwortartig als holistisch orientierte, synoptische 
Richtung einerseits bzw. individualistisch orientierte, inkrementalistische Richtung 

andererseits bezeichnet werden. 

Die holistisch-synoptische Richtung knüpfte zunächst in ihrer ganzheitlichen 
Sichtweise an der Ursprungsidee der policy-science-Begründer an. Sie gewann 
ihre wissenschaftliche Bedeutung durch die Verbindung mit der Systemthem;ie 

Eastons. Ihre rasche Etablierung in Politik und Verwaltung verdankte sie indes
sen vor allem dem Wohlwollen der Politik der Kennedy Aera. Es war eine 
Phase der aktiven Reform und Gestaltung, in der sich staatliche Politik gegen

über sozio-ökonomischen Interessen durchzusetzen hatte und dabei auf Schwie
rigkeiten stiess. 

An der praktischen Forschung waren -freilich nicht in erster Linie Sozi

alwissenschafter, sondern Ingenieure und Ökonomen beteiligt. Es war die hohe 
Zeit der Analytiker der Rand Corporation. · 
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"Die individualistisch-inkrementalistische Richtung meldete von vornherein 

generelle Zweifel an der Planungseuphorie und grundsätzlich an der Planbarkeit 
hochkomplexer politischer und sozialer Prozesse an. Ihre Hauptvertreter waren 
die Pluralisten Robert A. Dahl und Charles F. Lindblom. Sie hielten dagegen 
inkrementalistische, fall- und situationsbezogene politische Entscheidungen für 
weitaus praktikabler. Ihr Vorgehen hat gegenüber dem holistisch-synoptischen 
Ansatz den Vorteil einer wesentlich höheren Flexibilität und einer besseren 
Möglichkeit der Integration von Bestehendem und Neuem. Methodisch gesehen 
liegt die individualistisch-inkrementalistische Richtung der Fallstudie näher. 
Dieser Ansatz konnte sich in der Politikwissenschaft besser etablieren. 

Die Kontroverse zwischen beiden Richtungen, die im wesentlichen vom theo
retischen Zugang und dem theoretischen Vorverständnis her geführt wird, wird 
sich wohl nie beheben lassen. Eine Aufhebung dieser Spannung scheint aller
dings auch nicht notwendig, wenn man auf eine prinzipielle Entscheidung - die 
mehr oder weniger doch auf Rechthaberei hinausliefe - verzichtet und die 
Pragmatik in den Vordergrund rücken würde - was im übrigen auch der ur
sprünglichen Idee der Policy -Analyse wesentlich angemessener wäre. Dann 
würde sich im konkreten Fall jeweils die Frage stellen, welcher Ansatz, welche 
Perspektive bei welcher Problemstellung nützlicher ist." 

4.3 Neuere Tendenzen 

Der Gegensatz wurde denn auch weitgehend aufrechterhalten. Wir werden auf ihn 
in der Sitzung vom 18. Mai ausdrücklich zurückkommen. Der Gegensatz schlägt 
aber auch in denneueren Tendenzen der Policy-Analyse, auf die ich noch kurz ein
gehen möchte, durch. 

Die eine Richtung, die als deskriptiv und erklärend bezeichnet werden kann, hat 

einen gewissen theoretischen Anspruch und legt das Gewicht mehr auf Wissen
schaft als auf Politik. Der wichtigste Ansatz innerhalb dieser Richtung befasst 

· sich mit der klassischen Frage, auf welche Bedingungen und Faktoren das Zu

standekommen ( output) bestimmter policies zurückzuführen ist. In einer ersten 
Phase lautete die Fragestellung: Does politics matter? (Spielt Politik überhaupt 

eine Rolle). Viele empirische Arbeiten vor allem in den USA bestätigten dabei 
die These vom Primat sozio-ökonomischer Bestimmungsfaktoren und damit 

von der relativen Unwichtigkeit der politischen Determinanten. 

In einer zweiten Phase wurden den amerikanischen dann international verglei-
, 

chende Analysen gegenübergestellt. Diese zeigten, dass Politik doch eine Rolle 
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spielt, so etwa dass sozialdemokratisch regierte Länder einen anderen policy
output aufweisen als bürgerlich regierte. 

In einer dritten, hoch laufenden Phase steht dann auch die folgende Frage im 

Vordergrund: "Wie und in welchem Ausmass bestimmen polity und politics die 
policies?" Es wird somit darüber diskutiert, wie die Institutionen und die Ak
teure die Politikinhalte bestimmen (und dann allenfalls auch mit welchen Wir
kungen dies verbunden ist). 

Der eher rational-planerische Ansatz inderneueren Policy-Forschung ist stär
ker problemorientiert und geht eher von politischen als von wissenschaftlichen 
Fragestellungen aus. Er setzt nicht zuletzt beim Staatsversagen an und sucht 
nach den Ursachen für den manchmal nur bescheidenen Erfolg politisch ge
planter Steuerung. Er tut dies insbesondere in der Form der sogenannten Im

plementationsforschung, mit der gezeigt wird, dass nicht alle Programme genau 
so vollzogen werden, wie sie geplant waren. Er tut dies im weiteren mit der 
sogenannten Evaluationsforschung, die überprüft, ob mit den Programmen die 
gesteckten Ziele erreicht werden und ob gewisse Programme allenfalls sogar 
unerwünschte Nebenwirkungen haben. 

Der rational-planerische Ansatz arbeitet eher mit Fallstudien und verwendet vor 
allem qualitative Methoden. Er war - bisher wenigstens - theoretisch eher uner
giebig. 



KAPITEL2 

INSTITUTIONELLE RAHMENBEDINGUNGEN 



Universität Zürich!ETHZ 
Soziologie und Politologie des Verkehrs 
Prof. Dr. U. Klöti 

INSTITUTIONELLE RAHM:ENBEDINGUNGEN 

1. Bedeutung von Institutionen 
- Institutionen sind Systeme von Regeln, Normen und Werten, welche auf 

Dauer Handlungsgewohnheiten sichern und damit Verhalten erwartbar 
machen. 

- Politische Institutionen strukturieren und stabilisieren den Willensbildungs
mid Entscheidungsprozess. Traditionell sind die wichtigen Staatsorgane 
gemeint. Im neueren Verständnis der Politologie gehören auch nicht 
verfassungsmässig festgelegte Ordnungsstrukturen dazu. 

- Polity (Institutionen) 
.... Policy 

Politics (Akteurkonstellation) ---"' 

2. Kleinheit 
- Kleinstaat? 
- Verflechtung 
- Abhängigkeit: indirekt, direkt 

3. Föderalismus 
- Territoriale Differenzierung 
- Mehrere politische Körperschaften 
- Autonomie und Subsidiarität 
- Bund sorgt für Verbindung 
- Glieder sind an Willensbildung des Bundes beteiligt 
- Vollzugsföderalismus 
-Verflechtung (Finanziell, rechtlich, organisatorisch) 

4. Direkte Demokratie 
- Referendumswirkungen 

. Legitimität 

. Bessere Entscheidungen 

. Frustration 

. Bremse: Nein-Welle? 
- Initiative 

. Direkte Wirkungen 

. ~p.direkte Wirkungen 

. Uberbeanspruchung des Systems 

5. Konkordanz und Kollegialregierung 
- Kleines Regierungsgremium 
- ~eterogenität 
- Uberlastung 

6. Milizsystem 
- Parlament: Sachkunde- und Zeitnot 
- Bedeutung der Expertenkommissionen 
- Gemeindepolitik 
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Institutionelle Rahmenbedingungen 

1. Bedeutung von Institutionen (siehe Inhaltsübersicht) 

2. Kleinheit 

Die Schweiz ist ein kleines Land. Sie ist ganz bestimmt keine Grossmacht. Seit 
Marignano 1515 hat sie verzichtet, eine solche zu werden. 

Der Rang der Schweiz in der Weltgesellschaft ist der eines Kleinstaats. Mein ver
storbener Kollege Daniel Frei hat im ersten Band des Handbuchs "Politisches 
System der Schweiz" (Bern, Haupt, 1983) die Schweiz nach verschiedenen Schich
tungskriterifm bezüglich der 38 wichtigsten Länder rangiert. 

In zweiter Linie ist daran zu erinnern, dass die Schweiz in hohem Masse mit dem 
Ausland veiflochten ist. Auch hierzu finden Sie auf Seite 11 einige Zahlen. Der 
Austausch von Gütern und Dienstleistungen macht einen Anteil von rund zwei 

Dritteln des BSP aus. 

Kleinheit und Verflechtung führen in der Regel zu Abhängigkeit. Die Schweiz rea
giert sensibel auf Entwicklungen bei den ausländischen Partnern. Diese Empfind
lichkeit kann auch zu Verwundbarkeit führen, d.h. dass aus der Veränderung oder 
Unterbrechung der Zusammenarbeit mit dem Ausland für uns Kosten entstehen. 
Das ist gewissermassen die Achillessehne. Dort können Partner ansetzen, wenn sie 
der Schweiz Fremdbestimmung aufzwingen wollen. 

Das ist nun nicht einfach graue Theorie. Wir müssen uns bewusst sein, dass die 

, Schweiz in vielen Politikbereichen keine vollständig autonome Politik mehr betrei
ben kann. Das zeigt sicli nicht erst seit 1992. Das ist schon eine Weile so. 

Die Abhängigkeit, man nennt das auch Dependenz, ist nicht in allen Policyfeldern 

gleich gross. Ich gehe davon aus, dass die Verkehrspolitik ein Bereich mit relativ 
hoher Dependenz ist. 

Der Einfluss von aussen erfolgt auf zwei Ebenen. 

Einen indirekten Einfluss verzeichnen wir über die gesellschaftlichen Prozesse. 

Man kann dies anhand der Motorisierung und des Autobahnbaus nachweisen. 
Nach dem 2. Weltkrieg setzte in den westlichen Ländern eine gewaltige Ent

wicklung des motorisierten Privatverkehrs ein. Diese griff selbstverständlich 
auch auf die Schweiz über. Nachdem die BRD und Italien grasszügig Autobah

nen zu bauen begannen, kamen auch in der Schweiz Forderungen nach ähnli-
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chen Werken auf. Und als im nördlichen Nachbarland ein Wertewandel zu einer 

postindustriellen Haltung, zu Ökologie, zu Grünen Parteien einsetzte, folgte 

dem auch die - deutsche -:- Schweiz. Es begann die Verteufelung der vorher 

herbeigesehnten Autobahnen. 

Im Vordergrund unseres Interesses stehen indessen direkte Einflüsse auf politi

sche Entscheidungen. Auch hier ist es nicht schwierig, einschlägige Beispiele 

.aus dem.Verkehrsbereich zu finden. Man denke nur an den Druck, der auf die 
Schweiz wegen der Schwerverkehrsabgabe ausgeübt worden ist. Es wird immer 

schwieriger, die besonderen Vorschriften über Masse und Gewichte der Last

wagen durchzuhalten. Der Ausbau der Alpentransversalen wurde durch die 

Forderungen der Nachbarstaaten und der EG mindestens beschleunigt. Die 
Linienwahl kann nicht ohne Blick über die Grenzen getroffen werden. Einzig in 
der Finanzierung sind wir relativ autonom, jedenfalls in höherem Masse als 

beim Bau des bestehenden Gotthardtunnels der Bahn. 

3. Föderalismus 

Die Schweiz ist nach innen stark föderalistisch gegliedert. Was heisst das? Was ist 
eigentlich Föderalismus? Eine Definition fällt gar nicht so leicht, wie man das ei

gentlich erwarten würde beim häufigen Gebrauch des Begriffs. 

Ich habe für meine Föderalismusvorlesung einmal die entsprechende Literatur 

durchgesehen. Ein Autor hat rund 200 Föderalismusdefinitionen aufgelistet. Ich er

spare Ihnen alle diese Umschreibungen, erläutere Ihnen indessen die Bedeutung des 

Föderalismus für die Verkehrspolitik anhand von sieben Dimensionen dieses 

Strukturmerkmals. 

Beim Föderalismus handelt es sich um eine politische Organisation, die territorial 

differenziert. Es geht also hier nicht wie sonst üblich um eine funktionale Differen

zierung wie etwa bei der Gewaltenteilung. Entscheidendes Gliederungsmerkmal ist 

das Territorium. 26 Kantone und rund 3'000 Gemeinden. 

Was bedeutet dies für die Verkehrspolitik? 

Territoriale Differenzierung bedeutet einmal, dass es Grenzen gibt. Das wird 

besonders deutlich, wenn man auf der Nl von Zürich nach Bern fährt. Im Raum 

Solothurn wechselte lange Zeit ein paar Mal der Belag, immer wenn man die 

Kantonsgrenze überfuhr. Historisch gesehen mussten diese Grenzen, etwa durch 

den Abbau von Strassenzöllen, erst überwunden werden. Grenzen haben dem 

Verkehr immer tendenziell im Wege gestanden. Das neue Problem: Externali

täten. 
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Der Bürger gehört mehreren politischen Körperschaften an. Dies bedeutet vor 
allem einen hohen Partizipationsbedarf. Er muss in der Gemeinde zur Unterfüh

rung oder zum Bahnhotbau, auf Kantonsebene zu den Motorfahrzeugsteuern 
und auf Bundesebene zur Bahn 2000 Stellung nehmen. Er muss sich deshalb 
auch auf verschiedenen Ebenen organisieren. Deshalb haben die grossen Ver

kehrsverbände auch lokale und kantonale Sektionen. 

Autonomie und Kompetenzen der verschiedenen Ebenen bedeuten einmal Sub
sidiarität und damit Bürgernähe. Was im Kleinen geregelt werden kann, braucht 

nicht auf einer höheren Ebene ausgetragen zu werden. Es hat ja keinen Sinn, 
wenn die Leute in Pruntrut über den Ausbau der Strasse nach Samnaun mitbe
stimmen sollen. Die heute geltende Verteilung der Aufgaben auf die verschie
denen Ebenen führt indessen auch zu einem Kompetenzwirrwarr. Die Zustän
digkeiten für Gemeinde-, Kantons- und Nationalstrassen sind verschieden gere
gelt. Der Treibstoffzollzuschlag ist Bundessache. Motorfahrzeugsteuern sind 
Kantonsangelegenheiten. Abgaben -für Laternenparkierer und Beiträge an Trot
toirbauten werden von der Gemeinde erhoben. Die Kompetenzverteilung hat 
zudem einen dezentralen Ausbau der Verwaltung zur Folge. _Zum Erlass Jvon 
Strassenverkehrsvorschriften braucht es Polizeiverwaltungen beim Bund, beim 
Kanton und bei den Gemeinden - wenigstens den Städten. 

Wenn der Bund für die Verbindung unter den Gliedstaaten zu sorgen hat, so ist 
das ursprünglich staatsrechtlich und nicht verkehrspolitisch gemeint. Selbstver
ständlich lässt sich das aber auch auf den Verkehr übertragen. Es war immer 
eine besondere Bundesaufgabe, die Randgebiete - insbesondere die Kantone 

GR, Tl, VS - möglichst an die schweizerischen Zentren anzuschliessen .. Das 
Argument wird auch bei der NEAT eine Rolle spielen. Es zeigt sich jedenfalls, 

dass föderalistische Staaten ihre Regionen gleichmässiger verkehrspolitisch er

schliessen (müssen) als zentralistische. 

Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass die Gliedstaaten an der Willens

bildung auf Bundesebene beteiligt sind. Verkehrspolitische Vernehmlassungs
verfahren werden von den Kantonen ernst genommen, wie die NEAT ja gezeigt 

hat. Im Ständerat werden regionalpolitische Anliegen selten so prononciert ver

fochten wie in der Verkehrspolitik. Die Walliser wehrten sich verzweifelt gegen 
die Streichung des Rawyl. Sie waren dabei immerhin so erfolgreich, dass man 

beim Bahntunnel eine Kompensation ins Auge fassen muss. Wichtig ist auch 

der regionalpolitische Proporz in den wichtigen verkehrspolitischen Instanzen, 
etwa bei den SBB oder im Bundesamt für Verkehr. 
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Ein nicht wesensnotwendiges Merkmal des Föderalismus ist der in der Schweiz 
ausgeprägte Vollzugsföderalismus. Der Bund tut nur selten etwas selbst; das gilt 
auch für jene Policies über die er selbst entscheidet. Er delegiert den Vollzug an 
die Kantone. Sogar die Nationalstrassen werden letztlich durch die Kantone ge
baut. Die Einhaltung des Strassenverkehrsgesetzes wird durch die Kantone 
überwacht - oder auch nicht, wie das Beispiel des Gurtenobligatoriums in der 
Westschweiz zeigt. Dieser kantonale Vollzug führt zum Teil zu unterschiedli
chen Anwendungen der gleichen Bundesvorschriften. So werden etwa 
Fahrzeugkontrollen in unterschiedlichem Rhythmus durchgeführt. Das hat den 
Vorteil der Flexibilität und den Nachteil der Rechtsungleichheit 

In jedem Fall führt der Vollzugsföderalismus zu einer beträchtlichen Verflech

tung zwischen den verschiedenen Ebenen des Bundesstaates. Im finanziellen 

Bereich. ist an die verschiedenen Transferzahlungen zu erinnern. Die Subven
tionen des Bundes an die verkehrspolitischen Investitionen werden je nach 
Finanzkraft der Kantone abges,tuft. Kantonale Abgaben werden umgekehrt vom 
Bund zu Ausgleichszwecken abgeschöpft. Ein ähnlicher Mechanismus ist in 
den meisten Kantonen zwischen Gliedstaat und Gemeinde eingeführt. 

Verflechtung gibt es natürlich auch in rechtlicher Hinsicht. Der Bund kann 
zwar Vollzugsaufgaben delegieren, sich aber eine Aufsicht vorbehalten. U mge
kehrt kann Bundesrecht dem Bund Informations- und Orientierungspflichten 
auferlegen. Bei der Schaffung von Zonen mit Tempo 30 können die Gemeinden 

Anträge stellen, die Kantone einen Begleitbericht erstellen; die Genehmigung 

oder Ablehnung erfolgt in letzter Instanz durch den Bund. Dies alles aufgrund 
von Bundesrecht 

Solche Regelungen führen selbstverständlich zu administrativer Verflechtung. 

Wenn Sie je etwas bauen wollen, werden sie es mit einem engen Netz von mit

einander häufig kommunizierenden Verwaltungen aller Ebenen zu tun bekom
men. 

Föderalismus macht Politik kompliziert. Das gilt nicht zuletzt für die Verkehrs
politik. Es führt zu einer Zersplitterung der Entscheidungen. Uneinheitlichkeit 
ist die Folge. 
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4. Direkte Demokratie 

Über die direkte Demokratie ist weniger zu sagen als über den Föderalismus. Sie ist 

besser bekannt und leichter durchschau bar, wenigstens vordergründig. 

Direkte Demokratie gibt es auf nationaler Ebene in dieser Ausprägung nur in der 

Schweiz. Wir haben deshalb auch kaum die Möglichkeit des Vergleichs. 

Ich möchte die Folgen von Referendum und Initiative für die Verkehrspolitik je 
separat behandeln. Sprechen wir zuerst vom Referendum. 

4.1 Referendum 

Es hat verschiedene Wirkungen. 

Das Referendum soll Legitimität politischer Entscheidungen erzeugen. Je mehr 
Leute an einem Entscheid beteiligt sind, desto legitimer, d.h. anerkannter wird 
er. Deshalb müssten die wichtigsten Entscheidungen dem Referendum unter

worfen sein. 

Hier stellt sich die Frage, was dem Bürger wichtig ist. Die KVP, die er nicht 
verstand, ist ihm weniger wichtig als etwa die Linienführung einer National

strasse. Er kann aber nur zur ersten Frage in einem Referendum Stellung 
nehmen. 

Mit der Teilnahme an Sachabstimmungen soll eine politische Emanzipation der 
Bürger erreicht werden. Apathie und Entfremdung sollen überwunden werden. 
Die Beteiligungen zeigen, dass dieses Ziel nicht erreicht wird. 

Mit dem Referendum sollen bessere Entscheidungen erzielt werden. Das 

kommt auf die Kriterien an. Plebiszitäre Korrekturen von Parlamentsentschei
den bringen grössere Volksnähe. Die Schlagworte, die jeweils den Abstim

mungskampf prägen, garantieren indessen kaum einen qualitativ besseren Ent

scheid im Sinne von Rationalität und Vernunft. War die Ablehnung der KVP 
gut? Führt sie zu besseren Lösungen? Das wäre zu diskutieren. 

Das Referendum führt zur Frustration der unterlegenen Minderheit. Wenn etwa 

die Grünen über längere Zeit in der Verkehrspolitik lauter Niederlagen 
einstecken, so kann das zum Rückzug oder aber zu aggressiven Überreaktionen 

führen. Dazu ist freilich zu sagen, dass man in parlamentarischen Demokratien · 

auch in die Minderheit versetzt sein kann. Dies ist man dann aber auf eine ganze 

Amtsdauer. Die Chance, auch wieder einmal in einer Einzelfrage zu gewinnen, 
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ist ohne Referendum kleiner. 

Von den Gegnern des Referendums wird immer wieder hervorgehoben, dass 

der Volksentscheid zu einer Nein-Welle geführt habe und eine kontinuierliche 
Politik verhindere. Dem ist die Übersicht (S. 13) entgegenzuhalten. 

Bis Ende 1987 gab es insgesamt 142 obligatorische Referendumsabstimmun

gen. Davon wurden 102 (72%) angenommen. 

Etwas weniger positiv fällt die Bilanz bei den fakultativen Referenden aus. Von 
102 Urnengängen gingen 56 (55%) negativ aus. Dabei ist allerdings in Rech
nung zu stellen, dass es bei über 90% der referendumsfähigen Gesetzesvorlagen 

zu gar keinem Referendum kommt. Das Referendum verhindert eine aktive 
Politik nicht. Der Scherbenhaufen ist nicht der NormalfalL Und zudem: Das Re
ferendum ist ja ursprünglich gerade als Mittel zur Abwehr staatlicher, insbeson
dere zentralstaatlicher Interventionen eingeführt worden. Wenn solche Eingriffe 
(etwa bei der KVP) erfolgreich abgewendet werden, so kann man das auch 
nicht nur aus technokratischer Sicht negativ sehen. 

Eine Beurteilung der Referendumsdemokratie muss auch die indirekten Wir
kungen dieses Volksrechts mitberücksichtigen. Insbesondere gilt es hervorzu
heben, wie das Referendum die Strukturen und Prozesse der Willensbildung 
beeinflusst hat. 

Schliesslich wirkt das Referendum auch auf die beteiligten Gruppierungen zu

rück. Verbände müssen zuerst beweisen, dass sie ein Referendum ergreifen und 
durchstehen können, bevor· sie Ernst genommen werden. Auf solche Akteur

konstellationen werde ich das übernächste Mal eingehen. 

4.2 Initiative 

Auch die Initiative hat verschiedene Wirkungen: 

Direkte Wirkungen sind allerdings selten. Bis jetzt sind auf Bundesebene erst 9 

Initiativen angenommen worden. Keine davon hatte verkehrspolitischen Inhalt. 

Auf kantonaler Ebene sind Initiativen etwas erfolgreicher. 

Indirekte Wirkungen zeigt die Initiative in zwei Formen: 

. Einmal werden Initiativen häufig echte oder unechte Gegenvorschläge ge

genübergestellt, so etwa bei der Initiative auf Einführung einer leistungsabhän

gigen Schwerverkehrsabgabe. Auf die Initiative Tempo 1001130 wird der Bun-
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desrat möglicherweise mit einem unechten Gegenvorschlag reagieren, indem er 
den Initianten mit Tempo 130 auf Autobahnen teilweise entgegenkommt. 

. Initiativen können auch Impulse auslösen und damit Fernwirkungen haben. 
In den achtziger Jahren sind vor allem umweltpolitische Fragen aufgeworfen 
worden. Fast die Hälfte der Initiativen sind ökologisch motiviert. Das gilt auch 
für die hängigen Kleeblatt-Initiativen. Diese haben möglicherweise kurzfristig 
keinen Erfolg, wohl aber eine Langzeitwirkung. Diese ist weitgehend auf die 
Propagandamöglichkeiten zurückzuführen, welche das Initiativrecht eröffnet. 

- Unterschriftensammlung 
- Behandlung in Räten 

- Abstimmung. 

Die Initiative wirkt sich auch auf das Politische System aus. 

. Einmal sprechen die Politiker häufig von einer Überlastung der Politik durch 
die intensive Beanspruchung des Initiativrechts. Man muss angesichts der über 

40 hängigen Initiativen ein gewisses Verständnis haben. 

. Etwas weniger Verständnis habe ich für die Kritik, derzufolge die Initiativen 

eine adäquate Problemverarbeitung verunmöglichten. Ich glaube vielmehr, dass 

gerade dieser Kanal der etablierten Politik die Einsicht in von ihr vernachläs
sigte Bereiche und Problemlagen eröffnet. Zudem hat er Ventilfunktion. 
Schliesslich haben die Behörden gelernt, flexibel auf Initiativen zu reagieren. 
Einen Nachteil sehe ich diesbezüglich nicht. 

5. Konkordanzregierung 

Die Macht der Regierung ist in der Schweiz gebrochen durch den Föderalismus und 

die direkte Demokratie. Der Bundesrat sieht seine Stellung aber auch geschwächt 
durch den Umstand, dass er aus Mitgliedern von nicht weniger als vier zum Teil 

sehr unterschiedlichen Parteien zusammengesetzt ist. Was sind die anderen Merk

male unserer Regierung und welche Bedeutung hat dies für die Verkehrspolitik? 

Die Regierung besteht nur aus 7 Mitgliedern. Der Bundesrat ist damit das klein

ste Regierungsgremium demokratischer Staaten. 

Dies führt zu einer geringen Spezialisierung. Unser Verkehrsminister ist auch 
Energieminister, für die Medienpolitik zuständig und oberster Chef von grossen 

Betrieben. 
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Dafür sind wichtige Elemente der Verkehrspolitik in anderen Departementen 

beheimatet. So das Strassenverkehrsrecht im EJPD, die Umweltpolitik 

(Stichwort Lärm) im EDI und die Steuerpolitik (Zölle) im EFD. Die internatio

nalen Dimensionen des Verkehrs müssen immer auch mit dem EDA und dem 

BA WI im EVD abgesprochen werden. Bei wichtigen Verkehrsadern will das 

EMD mitsprechen. Es ist ein hoher Koordinationsbedarf zu verzeichnen. 

Faktisch wird nicht ober schlecht koordiniert. Es führt zu einer Aufsplitterung 

in Policy-Bereiche mit besonderen Akteurkonstellationen: Klientelis

mus/Neokorporatismus. 

Bundesräte haben eine relativ lange Amtsdauer. Sie werden auf vier Jahre fest 

gewählt. Sie werden in der Regel wiedergewählt, wenn sie es wollen. Es gibt 

keine vorzeitigen Neuwahlen. 

Dies erlaubt von Regierungsseite her hohe Kontinuität. Dies ist gerade in der 

Verkehrspolitik äusserst wichtig. Investitionen sind Jahrhundertwerke. Das galt 

auch schon für das Nationalstrassennetz .. 

Der Bundesrat ist heterogen. Von den vier beteiligten Parteien haben wir schon 

gesprochen. Es gibt daneben auch noch einen Proporz der Sprache, der Regio

nen, der Berufe und wohl auch schon bald wieder der Geschlechter. 

Die Heterogenität erschwert den Konsens. In der Verkehrspolitik ist deshalb ein 

danerendes Lobbying der Regionen die Folge. 

Der Bundesrat ist überlastet. Vieles dreht sich um ihn. Kleinheit und Heteroge

nität haben viel Arbeit zur Folge. Die Delegation der Kompetenzen erfolgt in 

der Regel an die Verwaltung. Diese hat ein grosses Gewicht. 

In der Verkehrspolitik kommt es deshalb darauf an, wer Direktor der einschlä

gigen Ämter und Betriebe wird. Diese Positionen sind denn auch - wie die Be

setzung der Nachfolge des obersten PTT-Chefs (Binz) zeigt, in hohem Masse 

politisiert. 

6. Milizsystem . 

Noch stärker überlastet als der Bundesrat ist das Parlament. Dies liegt in erster Linie 

an seinem Milizcharakter, der sich wie ein roter Faden durch die Strukturen schwei

zerischer Politik zieht. 

Am meisten diskutiert wird das Milizsystem freilich im Parlament. Obwohl das 
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Amt eines Bundesparlamentariers etwa 50% seiner Arbeitszeit in Anspruch nimmt, 
muss er daneben noch einen vollen Beruf ausüben. Dies bringt ihn nicht nur oft in 
Loyalitätskonflikte, sondern zwingt ihn zu einem unmenschlichen Pensum, wenn er 
allen Anforderungen gerecht werden will. 

Noch stärker als die Zeitnot macht sich in der Verkehrspolitik die Sachkundenot des 
Parlamentariers bemerkbar. Obschon mehr und mehr Entscheidungen in die parla
mentarischen Kommissionen ausgelagert werden, sind doch die verkehrspolitischen 
Sachspezialisten in den eidgenössischen Räten selten. Das führt zu einem Überge

wicht von Regierung und - vor allem - Verwaltung. 

Die Folgen des Milizsystems könnten gemildert werden, wenn dem Parlament ent
sprechende Hilfsinstrumente zur Verfügung gestellt würden. Das ist indessen nicht 
der Fall. Die Parlamentsverwaltung ist bescheiden. Sekretäre stehen den Räten nicht 
zur Verfügung. Fraktionen sind chronisch unterdotiert. Man verlässt sich deshalb in 
Verkehrsfragen häufig und gerne auf die professionellen Sekretariate der Verbände. 
Dies gibt diesen ein überproportionales Gewicht. 

Miliz kommt auch in den ausserparlamentarischen Expertenkommissionen zum 
Zuge. Wegen oft knappen personellen Ressourcen in Regierung und Parlament 
werden oft zur Lösung von grossen Problemen milizmässig Leute von aussen 
berufen. Herr Hidber ist ein deartiger Experte, der bei verkehrspolitischen Fragen 
immer wieder einbezogen wird. Hinzu kommen auch hier Verbandssekretäre von 
TCS, ACS, VCS, von IGOV etc., die dann den Interessenausgleich unter sich 
vornehmen. 

Milizmässig werden in der Regel auch die Gemeinden und sogar einige Städte und 

Kantone regiert. Wenn man bedenkt, welche Verkehrsprobleme sich etwa meiner 

Wohngemeinde Uster oder dem Kanton Uri stellen, so kann man sich kaum vor
stellen, dass derartige Gemeinwesen im Nebenamt, d.h. milizmässig, geführt wer
den. Auch hier sind zwei - eher unerfreuliche - Begleiterscheinungen zu verzeich

nen. Die Entscheidungen verlagern sich von den gewählten Behörden zu Verwal

tungen und Planungsbür,os. Und Interessenüberschneidungen werden nicht ausge
schlossen, etwa wenn der Baudirektor im Hauptberuf Architekt ist. 
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Tabelle 1: Der Rang der Schweiz nach verschiedenen Schichtungskriterien 

Schichtungskriterium Rang 
(unter den 38 für die 
Schweiz wichtigsten 
Länder) 

physisch: 
Bevölkerung 32 
Fläche 32 

machtmässig: 
Militärausgaben 27 

wirtschaftlich: · 
Bruttosozialprodukt- 19 
Energieproduktion 34 
Energieverbrauch 30 

finanziell: 
Wäh;ungsreserven 5 

·technologisch: 
Anmeldung von Patenten und Lizenzen 9. 
Autore·nschaft von wissenschaftlichen 
Publikationen 11 
wissenschaftliche Zeitschriften 9 

Quelle: Sieher {1981) II, S. 251 

Tabelle 2: Die internationale Verflechtung der Schweiz, 1950-1980 
-··· 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 

%·Antril der Güterexpofte am BSP 19.7 21,4 21,8 21,3. 24,6 23,7 
%-Anteil des Aussenhandels am BSP 42,4 44,1 48,0 48,0 55,1 48,2 
%-Anteil des Auslauselies von Gütern 

und Dienstleistu~gen am BSP . 55,0 59,5 61,3 71,9 58,1 
%-Anteil d~'r· Auslandsausleih)lngen atn 

Total der Auslelhungen der .. 
Schweizer Banken 3 4 6 8 14 15 

%-Anteil der Energieimporie am 
Energieverbrauch 76,9 81,1 81,5 77,1 

~-Anteil des Briefverkehrs .mit dem 
9,7 Ausland am gesamten Briefverkehr 7,9 10.1 10.4 11.3 12,5 

%-Anteil des Telexverkehrs mit tlem 
Ausland am gesamten Telexverkehr - 65,4 63,7 66,0 67,5 69,0 

Quelle: Sieher 1982, Kapitel2; (flir 1980) Staiistischcs Jahrbuch 1981, S.346; 184; 
Schweizerische Wirtschaftszahlen, hrsg. von der Schweizerischen Kredita nsult, 
1980, S. 54{.; Angaben der Finanzabteilung PTT, Sektion Statistik Bern 

• Zahl fur 1978 

1980 

28.1 
62,9 

74,1 

19• 

77,3 

7,6 

69,8 



Tabelle 1: Kantonale \'oJL,sinitiati\'en 191\0-1986, Ergcbni~ 
-··--· _., .. -· ---·· -- -- ... .. - • ••• >ä .. -

Kate· Erfolgs· llw:iidmung - An7.ahllnitiati\'en: ,._ .. 
goric SIUfC (I = lnitiath'C, G = Gcgcn,·om:hlaf:!) -'"'' ..... ·--·-----~ ... ·- ---

21 Kan· Basel· 
tonc stadt -----------·------------------·-

.j Ann:!thme in Volksabstimmung, I allein H 2 
ErfQI trr~iQh~ Initil!tiv~n ßJJf B JJnd~s~b~n~ 

2 -1 Ann;mhmc in Volksabstimmung, gleichzeitig 
Abldhnung des G 5 

3 2 Anna11tme in Volksabstimmung. aber Ableh· - Verbot des Schiachtens 
nung,. "'eil G mit höherem Ja-Stimmenanteil ohne vorherige Betäubung 15. 9.1892 als :mtgcnommen gilt 2 -

4 I Ablc:I!tnung in \'oll.:sabstimmung, I allein 70 16 - Verbot des Absinths 8. 4.1908 
5 .2 Ablelbnung in Volksabstimmung. gleichzeitig 

Anna.llme des G 9 I - PropoJ7wahl des Nationalrates 13.10.1918 
6 I Ablel':lnung \'On I und Gin Volksabstimmung 7 -
7 -1 Annai!Jme durch Parlament (formulierte 1), - Verbot der Einrichtung 

l:ein oiblig. Referendum, l:eine Volksab· von Spielbanken 21. 3.1920 
stimmaung 

8 3 Annalt.me durch Parlament (nichtformu- - Unterstellung von Staatsverträgen 
lierte II). kein oblig. Referendum. keine Volks· 
abstirmmung: \'Otri Parlament konkretisiert 

unter das Referendum 30.1.1921 

9 3 Anna!bme dur.:h Parlament (nichtformu· 
licrtc: s). \'Ont Parlament konkretisierte \'orla-

- Erhaltung der Kursäle 2.12.1928 

g~ in '\:,'QII.:sabstimmung angenommen 6 - Rückkehr zur direkten Demokratie f-1 - N 
10 I Annatllme dur.:h Parlament (nicht formu· (nach Vollmachtenregime) 11. 9.1949 

liate tl). Hlnl Parlament konkretisierte Vor· 
laJ;~ im \'oll..~at>stimmung abgelehnt .2 

II J Riicl.:nJg I. Gin Volksabstimmung ange-
nomrmc:n II 

Preisüberwachung 28.11.1982 -
1:! 3 Rit.:l..nl,!! I. G \0111 Parlamt•nt ang.:nonuncn. 

kein olblig. Rcf~r.:ndum, keine \"olk~ab>tim· 
muns. Yl>lll ParlamentlonLr~ti~i~rt .' .' 

' - Rothenthurm 6.12.1987 
IJ I Riid;r'IIIJ.! I. Gin \'olbabqimmung nt>J,:t:lchnt 5 

1-l 2 RtidUNIJ; I. lk).!t'hr~n wird Rt:dHIUII!,! g~tr~gcn 

durd\ imlir,•l..tt'n G.laul'.:nd~ Gc't'l/t'''''''i,inn 
Moratorium (lOjähriger Be-~I 9 -u~w. 

15 () Rikl.nrg ll>hnt• Gt'!,!t'nki,tull_!!t'll (, I 
willigungsstop von Atomanlagen 23. 9.1990 

16 0 ll\ifllll.tll)!Uiti)! t•rl..lart 15 .' 

Ii l:r!!~".·l'I1Jh lh~~.·h .,,.ff~.·n. l ... ·in :tf,..,.:hlil'" ... ·lukr 
J:Ju,dr..:id 611 ~(, 

li>t;ll ~-17 (,-I 

162 
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aus: Kriesi, Hanspeter: Direkte Demokratie in der Schv.'eiz 
in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 23/91, 31.5.1991 

Tabelle l.! lnstrwDente der direinen Demokratie: Entwicldung nnd Gebrauch 1848-1990 

Periode Obligatorisches Referendum Fakult.atives Referendum Initiative 

Gesamt· ange· abge· dem fak. Gesamt· ange· abgc· Gesamt• zurilck· zur Ab- ang<· abge· 
zahl nommen lehnt Ref. un- ZJlhJ nommeo lehnt uhJ gezogen stirnmung oommen lehnt 

terstcUte gebracht 
Vorlagen 

1848-1874 11 2 9 
1875-1880 1 1 0 63 8 3 5 
1881-1890 4 3 1 75 8 2 6 
1891-1900 9 6 3 74 10 . 3 7 5 - 5 1 4 
1901-1910 4 3 1 59 4 3 1 4 1 3 1 ,. 2 
1911-1920 8 8 0 57 3 2 1 8 - 8 3 ·5 
1921-1930 9 7 2 94 5 1 4 8 1 7 1 6 
1931-1940 5 5 0 73 9 2 7 21 12 8 - 8 

'1941-1950 5 3 2 104 7 4 3 11 3 8 1 7 
1951-1960 18 12 6 202 11 4 7 23 13 9 - 9 
1961-1970 - 12 10 2 209 8 4 4 16 8 7 - 7 
1971-1980 40 30 10 256 18 11 7 47 14 33 1 32 
1981-1990 18 13 5 246 12 6 .6 40 8 17 2 15 

Insgesamt 144 103 41 1512 103 45 58 183 60 105 10 95 

QueUe: H.Hertig (Anm.I); die Zahlen 1981-1990 basieren auf Angaben der Bundeskanzlei in Bem. · 
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1. Infrastruktur und Grenzen des Wachstums 

Die Schweiz erlebte nach dem 2. Weltkrieg während rund drei Jahrzehnten ein unerhörtes 

wirtschaftliches Wachstum. Nach dem Einbruch von 1974175 und einem Stillstand 1982/83 

kam es in den achtziger Jahren wieder zu ansehnlichen Wachstumsraten. Von 1941 bis 

1989 nahm die Wohnbevölkerung von 4,3 auf 6,7 Millionen um 56 Prozent zu. Der Anteil 

der Ausländer verdreifachte sich in dieser Zeit auf rund 16 Prozent. Der 

Gesamtwohnungsbestand kletterte auf über 3 Millionen. Das Bruttosozialprodukt stieg auf 

über 300 Milliarden Franken, was pro Einwohner fast 46'000 Franken ausmacht. Die 

Schweizer sind aufgrunddieser groben Kennziffern zu den reichsten Bewohnern der Welt 

geworden. 

Im Zuge dieses atemberaubenden Wachstumstempos der letzten fünfzig Jahre hat sich 

auch das Gewicht der einzelnen Politikbereiche verschoben. Zu Beginn verlief der 

Aufschwung ziemlich unbeeinflusst. In einer zweiten Phase mussten vor allem 

Verteilungsprobleme gelöst und ein Sozialversicherungsnetz gespannt werden. Als eine 

Überhitzung der wirtschaftlichen Entwicklung drohte, kamen zunächst einmal 

Massnahmen aus dem Bereich der Konjunkturpolitik zum Zuge. Bis gegen das Ende der 

sechziger Jahre standen in der schweizerischen Innenpolitik die klassischen Fragen der 

Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik im Mittelpunkt des Interesses. 

Erst als zu Beginn der siebziger Jahre die "Grenzen des Wachstums" -prägnant zusam

mengefasst im entsprechenden Bericht des Club of Rome - deutlicher sichtbar wurden, 

kam es zu einer eigentlichen Wende. Zwar hatten schon vorher die Verkehrspolitik (vor 

allem durch den Nationalstrassenbau) und die Energiepolitik (nicht zuletzt dank der gün

stigen Befriedigung der rasch wachsenden Nachfrage) durch die Bereitstellung der nötigen 

Infrastruktur ihren Beitrag zum wirtschaftlichen Wachstum geleistet. Richtig in das Zen

trum der politischen Auseinandersetzung rückten die beiden Politikbereiche indessen erst, 

als die Frage aufgeworfen wurde, ob nicht mit einer Begrenzung des Angebots bei der 

Verkehrsinfrastruktur und der Energie dem unkontrollierten quantitativen Wachstum die 

Spitze gebrochen werden sollte. 

Das überbordende Wachsturn löste in weiteren Politikbereichen grundsätzliche Diskussio

nen aus. Als sich der grosse Raumbedarf in einer unkontrollierten Zersiedelung der Land

schaft und in einer wuchernden Urbanisierung sichtbar niederschlug, versuchte man mit 

einer systematischen Raumplanung eine haushälterische Nutzung des Bodens zu erreichen. 
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Und als sich die negativen Folgen des Wachstums nicht nur als Gewässerverschmutzung, 

sondern auch als Verschlechterung der Qualität von Luft und Boden sowie in der Form 

von übermässigem Lärm immer stärker äusserten, begann der Übergang vom Gewässer

schutz zu einer umfassenderen Umweltpolitik. Dieser Politikbereich beherrscht zu Beginn 

der neunziger Jahre, wie Umfragen, Wahlen und Abstimmungen zeigen, die öffentliche 

Diskussion. Die Umweltpolitik wird gerade bei ihren hauptsächlichen Befürwortern nicht 

nur als Massnahmenbündel zur Beseitigung oder Verhinderung von Umweltschäden, son

dern als eigentliche Lebensphilosophie verstanden; auch wirkt sie inhaltlich in die meisten 

anderen Politikbereiche hinein. Sicher ist, dass die Umwelt zum dominierenden Thema der 

Verkehrs- und Energiepolitik geworden ist. Dies bedeutet aber nichts anderes, als dass wir 

es bei den drei Politikgebieten zu Beginn der neunziger Jahre mit stark verflochtenen und 

kontroversen Gegenständen zu tun haben. 

Die Auseinandersetzungen in den Bereichen von Verkehr, Energie und Umwelt haben 

nicht nur den Umweltschutz zu einer neuen Querschnittpolitik gemacht; sie haben auch 

einen Teil des Konsenses über die grundlegende Ausrichtung schweizerischer Innenpolitik 

erschüttert .. Die ökologische Orientierung in der Politik hat zur Herausbildung neuer Inter

essengruppen und Parteien geführt, die alle Programme und Massnahmen aus einer um

weltfreundlichen Perspektive heraus beurteilen und damit in Opposition zu den ursprüng

lich ökonomisch und wachstumsorientiert argumentierenden traditionellen Parteien und 

Verbänden getreten sind. Damit hat sich zwischen den Polen Ökologie und Umweltschutz 

einerseits sowie Ökonomie und Wachstum anderseits eine neue Konfliktdimension der In

nenpolitik entfaltet. 

Die Umstrittenheit der verkehrs-, energie- und umweltpolitischen Programme soll uns in

dessen nicht daran hindern, zu Beginn jeweils in kurzen Zügen die geltende Rechtsord

nung und die laufenden Programme in jedem Politikbereich zu schildern. In einem zweiten 

Schritt sollen die in all diesen neuen Feldern der Politik angewandten Versuche zu einer 

konzeptionellen Politik dargestellt werden. Erst am Schluss werden immer auch die haupt

sächlichen Akteure und die offenen Konflikte aufgezeigt. Ein endgültiger Abschluss mit 

einem klaren Stand der Dinge ist in diesen bewegten Politikfeldern allerdings kaum zu fin

den. 
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2. ·Verkehrspolitik 

2.1. Voraussetzungen 

Der Drang des Menschen, sich fortzubewegen, ist alt. Sein Wunsch, Güter aus fremden 

Gegenden herbeizuführen, kam schon bald hinzu. Transporte erlangten damit frühzeitig 

eine grosse Bedeutung. 

Verkehr war nie ein rein privat und marktwirtschaftlich organisierter Bereich. Der Staat 

griff seit jeher in verschiedener Form ein. Seine Interventionsmöglichkeiten reichen von 

der Bereitstellung der Infrastruktur über die Regelung des Geschehens über Vorschriften, 

Tarife, Abgaben und Subventionen bis hin zum Betreiben von eigenen Unternehmungen, 

die Verkehrsleistungen erbringen. Wir haben es folglich mit einem stark differenzierten 

Instrumentarium staatlichen Handeins zu tun. 

Verkehr gibt es auf der Strasse, auf der Schiene, zu Wasser, in der Luft, 'mit Seilbahnen 

und in besonderen (Rohr-) Leitungen. Die verschiedenen Transportarten stehen zum Teil 

in Konkurrenz zueinander, zum Teil ergänzen sie sich. Man spricht deshalb von einem 

Verkehrsnetz oder Verkehrssystem. In der Schweiz wird der grösste Teil der Verkehrslei

stungen auf Strasse und Schiene erbracht. Im (]üterverkehr sind es 94 Prozent, im 

Personenverkehr gar 98 Prozent (vgl. Tabelle 1) der Transporte, die auf diesen beiden 

Verkehrsträgem abgewickelt werden. Wir werden uns deshalb bei der Darstellung der Ver

kehrspolitik auf diese beiden wichtigsten Träger konzentrieren. 

Die schweizerische Verkehrspolitik ist nach 1945 durch eine Entwicklung und deren Pro

bleme geprägt uiid bestimmt: die ungeahnte Steigerung der individuellen Mobilität durch 

die Massenmotorisierung. Der Bestand an Motorfahrzeugen hat sich seit dem 2. Weltkrieg 

versiebzigfacht Im Jahre 1988 lag der gesamte Bestand bei 3,634 Mio. Motorfahrzeugen. 

78 Prozent davon waren Personenwagen und Kleinbusse. 1989 wurde die Rekordzahl von 

38'000 Neuwagen in Verkehr gesetzt; fast jede zweite Person besitzt ein Automobil. Für 

1'400 km neue Nationalstrassen sind gegen 30 Milliarden Franken ausgegeben worden. 

Die Gesamtaufwendungen für die rund 70'000 km Strassen von Bund, Kantonen und Ge

meinden betrugen 1987 über 5,3 Milliarden Franken. Diese Politik führte zu einer starken 

Umlagerung vom öffentlichen Schienenverkehr hin zum privaten Strassenverkehr. Betrug 

der Anteil des Schienenverkehrs im Bereich der Personentransporte 1960 noch 27,5 

Prozent, so ist sein Anteil 1988 auf 11,6 Prozent zusammengeschmolzen. Beim 

Güterverkehr erlitt die Bahn geringere, aber dennoch beträchtliche Einbussen. Mehr als die 

Hälfte der Güter werden heute auf der Strasse befördert. (Ygl. Tabelle 1) 
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Tabelle 1: Prozentuale Anteile von Schiene und Strasse am Gesamtverkehr 

Personen Güter 
%(Anzahl) %(Personen-km) %(Tonnen) %(Tonnen-km) 

Schiene Strasse Schiene Strasse Schiene Strasse Schiene Strasse 

1960 15,2 84,3 27,5 71,2 18,9 74,1 72,1 26,3 
1988 6,5 93,2 11,6 86,7 10,1 85,5 39,9 54,0 

Quelle: Statist. Jahrbuch der Schweiz 1991, S. 227-228 

Die wichtigsten Verkehrsträger sind in der Politik von Beginn weg bis in die heutige Zeit 

hinein fast immer sektoral behandelt worden. Verkehrspolitik war Eisenbahnpolitik, Stras

senbaupolitik, Luftfahrtspolitik oder Schiffahrtspolitik. Jeder Verkehrsträger hat noch 

heute seine eigene Verfassungsnorm, seine eigene Gesetzgebung, seine eigene Planung 

und seine besondere Finanzierung. Wir werden deshalb zuerst die politische Ausgangslage 

nach Verkehrssektoren zu schildern haben. 

Erst in den siebziger Jahren wurde im Zusammenhang mit der Gesamtverkehrskonzeption 

der Versuch unternommen, Verkehrsprobleme gesamtheitlieh zu sehen und die Grundla

gen für eine alle Träger einschliessende "Gesamtverkehrspolitik" zu erarbeiten. Die Aus

richtung auf eine Koordinierte Verkehrspolitik (KVP)·wird Gegenstand des nachfolgenden 

Abschnitts sein (siehe Kapitel2.3.). 

In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre stiess die sektorale Verkehrspolitik- speziell der 

Strassenbau - auf immer stärkeren Widerstand. "In den letzten zwei Jahrzehnten sind die 

Gren~en einer weiteren Verkehrsentwicklung bezüglich Raumbedarf, Umweltbelastung, 

Energieverbrauch, Finanzierung usw. zunehmend zu Tage getreten" (BB11983 I 942) lau

tet der erste Satz der Botschaft zur KVP. Die aus diesem Umstand resultierenden Konflikte 

und die dahinter stehenden Interessen werden in einem letzten Abschnitt behandelt. 

2.2. . Sektorale Verkehrspolitik 

2.2.1. Schienenverkehr 

Eine umfassende Bundeskompetenz im Eisenbahnwesen wurde bereits 1874 mit dem Arti

kel 26 der damaligen Bundesverfassung geschaffen. Die Initiative für den Bau der Bahnen 

lag freilich bei der Privatwirtschaft. Der Bund übernahm die Hauptlinien des Eisenbahn

netzes, das zur Hauptsache im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entstand, aufgrunddes 
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Rückkaufgesetzes von 1897. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die Lötschbergbahn, 

der Simplontunnel, die Rhätischen Bahnen und einige Nebenlinien gebaut. Diese Strecken 

wurden indessen grösstenteils nicht zum SBB-Netz geschlagen. Der Betrieb der Eiseilbah

nen ist deshalb auch heute noch Sache der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) einer

seits und der sogenannten "Privatbahnen des allgemeinen Verkehrs" andererseits. 

Der Betrieb der SBB wird durch ein Bundesgesetz vom 23. Juni 1944 geregelt (SR 

742.31). Es gewährte dem Regiebetrieb ein notationskapital und stellte ihn durch eine Til

gung seiner Schulden auf eine gesunde finanzielle Basis. Von 1946 bis 1965 gelang es den 

SBB, mit Ausnahme von zwei Jahren, Reingewinne zu erzielen, eine gesetzlich vorge

schriebene Reserve zu äufnen und das notationskapital zu verzinsen. 1971 begann eine bis 

heute anhaltende Defizitperiode. Mit dem Leistungsauftrag von 1982 (AS 1982 310-12) 

erhielten die SBB weitgehende Unternehmerische Freiheiten und wurden gleichzeitig dazu 

verpflichtet, durch marktwirtschaftliches Geschäftsgebaren die Rechnung auszugleichen. 

Zur finanziellen Entlastung wurde ein Bundesdarlehen von 2,2 Milliarden Franken in 

notationskapital umgewandelt. Die gerneinwirtschaftlichen Leistungen wurden voll 

abgegolten. Der Leistungsauftrag von 1987 (SR 742.37) und die dazugehörige Verordnung 

(SR 742.372) gehen noch etwas weiter. Der Bund übernimmt die volle finanzielle 

Verantwortung für die feste Infrastruktur des Regiebetriebs. Dieser bezahlt dafür eine 

Benützungsentschädigung und hat sich im Markt so zu bewegen, dass er seine 

Betriebskosten selbst decken· kann. Zu den abgegoltenen gerneinwirtschaftlichen 

Leistungen gehört neben dem regionalen Personenverkehr neu auch der Hucke

packverkehr. Damit besteht für die SBB eine moderne rechtliche Grundlage. 

Für die Privatbahnen des allgemeinen Verkehrs wurde mit dem Erlass des Eisenbahnge

setzes vom 20. Dezember 1957 (SR 742.101) die Grundlage für eine dauernde Investi

tionshilfe des Bundes geschaffen. Der Bund kann aufgrund dieses Gesetzes auch 

wirtschaftlich bedrohten Transportunternehmungen Hilfe zur Aufrechterhaltung des 

Betriebes gewähren, sofern sich auch die Kantone daran beteiligen. 1972 wurden diese 

Hilfeleistungen auch auf die dem allgemeinen Verkehr dienenden Automobil- und 

Trolleybuslinien ausgedehnt. Darüber hinaus unterstützt derBund aufgrundvon Artikel23 

BV durch Sonderfinanzierungen einzelne Bahnprojekte, so etwa den Ausbau der 

Lötschbergbahn. Dank dem Tarifannäherungsbeschluss vom 5. Juni 1959 (SR 742.402.2) 

wendet der Bund den wirtschaftlich wenig oder einseitig entwickelten Landesgegenden 

über Tarifreduktionen zur Annäherung an SBB-Tarife indirekte Leistungen zu. Einen 

Leistungsauftrag wie für die SBB gibt es für die Konzessionierten Transpor

tunternehmungen (KTU) freilich nicht. Der Bund übernimmt damit keine Verantwortung 

für die Infrastrukturkosten der KTU. Hingegen soll eine Änderung des Eisenbahngesetzes 
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eine Neuregelung der Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen der KTU nach dem 

Vorbild der SBB (BBl 1988 I 1260) bringen. Wegen der inzwischen veränderten 

Ausgangslage erhielt der Bundesrat vom Parlament den Auftrag, den Revisionsentwurf 

nochmals zu überarbeiten (Bulletin SR 1989.337; Bulletin NR 1990 1075). 

Die knappen und seit dem Entstehen von Defiziten fehlenden Mittel zur Finanzierung von 

Investitionen brachten die S:ßB in einen Engpass. Ihre Wettbewerbsfähigkeit mit der 

Strasse verschlechterte sich zunehmend. Zwar verfolgten sie seit den fünfzigerJahrenein 

langfristiges Ausbauprogramm. Dieses führte zur Erstellung der Heitersberglinie, zum An

schluss der Flughäfen Zürich-Kloten und Genf-Cointrin, zum Bau von neuen Rangier

bahnhöfen und zur Erneuerung des Rollmaterials. Der Ausbau blieb aber weit hinter den 

grosszügigen Investitionen im Strassenbau zurück. Der Anteil der auf den Schienen be

förderten Personen und Güter sank laufend (vgl. Tabelle 1). Neben den im Leistungsauf

trag umschriebenen Hilfen und Auflagen schienen deshalb dem Verwaltungsrat der SBB 

schon im sogenannten "Bericht 1977" wesentlicheMassnahmen dringend. Eine eigentliche 

Offensive zur Steigerung der Attraktivität der Bahnen und des öffentlichen Verkehrs 

wurde indessen erst in den achtziger Jahren gestartet. Zu den Massnahmen, mit denen die

ses Ziel erreicht werden soll, gehören die Einführung de~ Taktfahrplans ab Somriler 1982, 

die Tarifvergünstigung mit dem Halbtaxabonnement, die Verkehrsverbünde und Umwelt

abonnemente in den Regionen, vor allem in Basel und in Zürich, die häufigeren und besse

ren Zugsverbindungen und Ausbauprojekte wie die S-Bahn in der Region Zürich und der 

Vereinabahntunnel, dem die eidgenössischen Räte 1987 zustimmten (BB11986 I 833, 1987 

I 61 und 476). Wegen zahlreicher Beschwerden hat sich der Baubeginn freilich verzögert. 

Von grösserer Bedeutung dürfte das Konzept "Bahn 2000" werden, dem der Souverän in 

der Referendumsabstimmung vom 6. Dezember 1986 zustimmte. Grundidee ist ein neues 

Fahrplansystem. Dieses basiert auf einer grösseren Zahl von Knotenpunkten in der ganzen 

Schweiz, die untereinander in weniger als einer Stunde verbunden werden sollen. Dies soll 

ein reibungsloses und mit geringen Wartezeiten verbundenes Umsteigen im Halbstunden

takt ermöglichen. Um Fahrzeiten unter einer Stunde zu erreichen, braucht es zum Teil 

Streckenneubauten. Diese werden indessen durch Einsprachen vor allem im Mittelland 

stark verzögert. Deshalb wurde im Parlament ein vereinfachtes Plangenehmigungsverfah

ren für Neubaustrecken verabschiedet, sodass weitere Verzögerungen vermieden werden 

können (BBl 1991 II 1477). Insgesamt sollen rund 5,3 Milliarden Franken investiert wer

den. Damit soll auch der Komfort für die Fahrgäs~e wesentlich gesteigert werden. 

Im Konzept '!Bahn 2000" ist eine neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) freilich nicht 

eingeschlossen. Eine solche neue Linie soll vor allem den internationalen Gütertransitver-
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kehr aufnehmen (vgl. Abschnitt 2.4.2.). 

2.2.2. Strassenverkehr 

Wege und Strassen sind wesentlich älter als Bahnen. Sie sind häufig schon lange vor dem 

Aufkommen des motorisierten Privatverkehrs von Gemeinschaften und öffentlichen 

Körperschaften (Dörfer, Städte, Talschaften, Korporationen usw.) erstellt und unterhalten 

worden. Der private Strassenbau grossen Stils hat in der Schweiz keine Tradition. Das 

Strassenwesen liegt jedenfalls seit Gründung des Bundesstaates im wesentlichen in 

öffentlichen Händen. 

Die Bundesverfassung von 1848 hob die Strassengebühren auf und überliess die Strassen

hoheit den Kantonen, unter dem Vorbehalt der Abschnitte, an denen der Bund ein beson

deres Interesse hatte. Erst 1921 erhielt die Eidgenossenschaft die Kompetenz (Art. 37bis 

BV), gewisse, für den allgemeinen Durchgangsverkehr notwendige Strassen offen zu er

klären und Vorschriften über Automobile und Fahrräder zu erlassen. Seit 1928 nimmt der 

Bund über die Beiträge an die Instandstellung und den Unterhalt der dem Durchgangsver

kehr dienenden Strassen Einfluss auf deren Planung und Bau. Die heute geltende Kompe

tenzregelung (Art. 36ter BV), nach der die vom Bund periodisch erlassenen Ausbaupro- · 

grainme für ·die Hauptstrassen massgebend sind, geht auf das Jahr 1958 zurück (vgl. BBl 

1983 I 944). 

Das Strassenwesen ist gekennzeichnet durch eine enge Zusammenarbeit von Bund, Kanto

nen und Gemeinden. Es hat sich eine starke, wenn auch ungeplante Politikverflechtung 

herausgebildet. Die Botschaft zur KVP spricht von einer "ausgesprochen unsystematischen 

Abgrenzung der Kompetenzen und Pflichten" (BB11983 I 979). 

Im Bereiche der Nationalstrassen hat der Bund die Federführung. Bereits vor dem 2. 

Weltkrieg forderte . der Schweizer Autostrassenverein den Bau von reinen Autostrassen. 

Dabei wurde eine Bundesregelung ins Auge gefasst, um die Fehler, die beim Eisenbahnbau 

des 19. Jahrhunderts gemacht worden waren, zu vermeiden. Die rasche Zunahme des Fahr

zeugbestandesnach dem 2. Weltkrieg führte zum unüberhörbaren Ruf nach einem massi

ven Ausbau des Strassennetzes. Auf Anregung der kantonalen Baudirektoren wurde eine 

eidgenössische "Kommission für die Planung des Hauptstrassennetzes" eingesetzt. Schon 

1958 war es soweit. Die damals von Volk und Ständen angenommenen Artikel 36bis, 36ter 

und 37 der Bundesverfassung brachten die Grundlage für die Verwirklichung des Natio

nalstrassennetzes. Dieses Netz wurde, gestützt auf die Vorarbeiten der Planungskommis-
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sion, durch Beschluss der Bundesversammlung vom 21. Juni 1960 festgelegt und seither 

nur unwesentlich verändert. 1965 wurde der Gotthard-Tunnel, 1971 eine Umfahrung der 

Stadt Zürich und 1984 die Transjurane hinzugefügt. Nach Streichung der Rawilverbindung 

(1986) soll das Nationalstrassennetz dereinst eine Gesamtlänge von annähernd 1'900 km 

aufweisen. Mitte 1991 waren davon 1496,5 km (80,2%) in Betrieb. 

Nach den genannten Verfassungsartikeln stehen die Nationalstrassen zwar unter der Hoheit 

der Kantone. Vorbehalten sind indessen die Kompetenzen des Bundes. Dieser ist verant

wortlich für die Festlegung des Netz~s, für die allgemeine Planung und die generelle 

Projektierung, für die Aufstellung der Baunormalien, für den Erlass langfristiger und 

jährlicher Bauprogramme sowie für die Finanzierung. Die Kantone besorgen die 

Bauprojektierung und -ausführung, stellen den Betrieb und Unterhalt sicher und 

überwachen den Verkehr. Bei all diesen Arbeitsschritten ist eine enge Zusammenarbeit 

zwischen den Ausführungsorganen des Bundes und der Kantone vorgesehen. Die 

Gemeinden werden bei der Planung konsultiert (Bundesgesetz über die Nationalstrassen, 

SR 725.11 Art. 19). 

Ebenso kompliziert ist die Finanzierung des Strassenwesens. Die dem Bund für die Stras

sen zur Verfügung stehenden Mittel stammen primär aus zwei Quellen: (1) aus dem Anteil 

am Treibstoffzollertrag, der bis zur Revision des Verfassungsartikels 36ter im Jahre 1982 

60 Prozent, nachher 50 Prozent betrug; (2) aus dem Zollzuschlag auf Treibstoffen von 30 

Rappen pro Liter. 1990 warfen diese Abgaben insgesamt 2,4 Milliarden Franken ab. Die 

zweckfinanzierten Ausgaben des Bundes für das Strassenwesen beliefen sich im gleichen 

Jahr auf 2,53 Milliarden Franken. Das auf den 1.1.1985 in Kraft gesetzte, revidierte 

Treibstoffzollgesetz (SR 725.116.2) umschreibt abschliessend, wofür die 

zweckgebundenen Mittel zu verwenden sind. Sie können nach dieser Regelung nicht mehr 

nur für den reinen Strassenbau, sondern unter anderem auch für die Aufhebung und 

Sicherung von Bahnübergängen, für die Förderung des kombinierten Verkehrs, den Bau 

von Bahnhofparkinganlagen und für Umwelt- und Landschaftsschutzmassnahmen 

eingesetzt werden. Die Erträge flossen in den letzten Jahren so ergiebig, dass die 

Einnahmen die Ausgaben meist überstiegen. Ende 1990 summierten sich die 

Rückstellungen auf rund 2,2 Milliarden Franken (Staatsrechnung der Eidgenossenschaft, 

1990, s. 158f.). 

In Vorwegnahme von Teilaspekten einer "Koordinierten Verkehrspolitik" (KVP) wurden 

1985 eine Schwerverkehrsabgabe und eine Autobahnvignette (BBl 1980 I 1113) einge

führt. Die auf zehn Jahre befristete Schwerverkehrsabgabe soll einen Beitrag zur Kosten

deckung des Schwerverkehrs leisten und beträgt in Abhängigkeit vom Gewicht des Fahr-
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zeugs zwischen 500 und 3'000 Franken pro Jahr. Sie h&t zu heftigem Widerstand des 

Lastwagengewerbes und zu Retorsionsmassnahmen des Auslandes geführt. Die Vignette 

kostet 30 Franken pro Fahrzeug und Jahr und ermächtigt zum Befahren der Autobahnen. 

Die beiden Abgaben haben 1990 rund 330 Millionen Franken abgeworfen. 

Entsprechend der Strassenhoheit ist die Finanzierung des kantonalen und kommunalen 

Strassennetzes Sache der Kan~one und Gemeinden. Neben zweckgebundenen Motorfahr

zeugsteuern und besonderen Steuerzuschlägen verwenden diese dazu die Beiträge des 

Bundes an den Bau der Hauptstrassen und an die Kosten der für Motorfahrzeuge offenen 

Strassen. Die von den Kantonen aufgewendeten Mittel beliefen sich 1985 auf 2,6 

Milliarden Franken, jene der Gemeinden auf 1, 7 Milliarden Franken. 

Nach der neuen Methode der Strassenrechnung ·entstanden 1987 für National-, Kantons

und Gemeindestrassen Kosten von 5,35 Milliarden Franken. Davon waren 86,4 Prozent 

dem Motorfahrzeugverkehr zurechenbar. Berücksichtigt man die Verzinsung und die anre

chenbaren Einnahmen (4,28 Mia. Fr.), so kommt man auf einen Eigenwirtschaftlichkeits

grad von 92,7 Prozent und auf einen Deckungsgrad von 85,6 Prozent. (Statistisches 

Jahrbuch der Schweiz 1991, S. 230f.) 

Das Strassenverkehrsrecht gibt dem Bund keine Kompetenzen zu wirtschaftslenkenden 

Massnahmen. Der Güterverkehr ist, mit Ausnahme der unter das Postregal fallenden Sen

dungen (Art. 1 des Postverkehrsgesetzes, SR 783.0), gernäss der Handels- und Gewerbe

freiheit jedermann gestattet. Die gewerbsmässige Personenbeförderung ist dagegen als tra

ditioneller Bestandteil des Postregals immer der freien Betätigung entzogen gewesen. Der 

individuelle Personenverkehr mit Motorfahrzeugen untersteht lediglich polizeilichen Be

schränkungen. Massgebend dafür ist das Bundesgesetz über den Strassenverkehr aus dem 

Jahre 1958 (SR 741.01). Auch wenn die daraus abgeleiteten Bestimmungen primär auf die 

Erfordernisse eines flüssigen und sicheren Verkehrs auf der Strasse ausgerichtet sind, so 

haben sie in einigen Aspekten doch auch eminente verkehrspolitische Bedeutung. Die Re

gelungen der Arbeitszeit der Chauffeure beeinflussen das Konkurrenzverhältnis zum 
. . 

Bahnverkehr. Durch die zugelassenen Höchstwerte für Masse und Gewichte der Lastwa-

gen, speziell die geltende Limite von 28 Tonnen für Anhängerzüge und Sattelschlepper, 

wird der Gütertransport in der Schweiz mit Lastwagen aus dem Ausland, das höhere 

Grenzwerte kennt, eingeschränkt. Die Vorschriften stärken die Wettbewerbsposition der 

Bahn im Transitverkehr. Von grösster verkehrspqlitischer Bedeutung sind schliesslich die 

zunächst aus energie-, dann aus umweltpolitischen Gründen erlassenen Verkehrsvor

schriften. Seit Oktober 1987 gelten die Abgasnormen US-83 für neu immatrikulierte Per

sonenwagen. Bereits seit Anfang 1986 unterstehen leichte Motorwagen einer jährlichen 
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Abgaswartung und -kontrolle. Damit kennt die Schweiz zusammen mit skandinavischen 

Ländern die strengsten Abgasvorschriften Europas. Zudem hat der Bundesrat auf Anfang 

1985 Tempolimiten von 80 km/h auf Hauptstrassen ausserorts und 120 kmlh auf 

Autobahnen festgesetzt. Diese Limiten sind in der Volksabstimmung 1989 vor allem aus 

Gründen der Verkehrssicherheit bestätigt worden. Darüber hinaus wurde im selben Jahr 

die Möglichkeit geschaffen, in Wohnquartieren die Höchstgeschwindigkeit auf 30 

Stundenkilometer zu beschränken. In den Sommermonaten 1991 wurde schliesslich auf 

einigen besonders stark befahrenen Autobahnabschnitten die Höchstgeschwindigkeit für 

Lastwagen auf70, für Personenwagen auf 100 Stundenkilometer limitiert. 

Weitergehende umweltpoÜtisch motivierte Massnahmen sind indessen im Strassenver

kehrsrecht nicht ergriffen worden (vgl. dazu das Kapitel "Umweltpolitik"). 

2.2.3. Übrige Verkehrsträger 

Die übrigen Verkehrsmittel, die weder Strasse noch Schiene benützen, haben eine 

vergleichsweise geringere Bedeutung. 

a) Luftverkehr 

Bei der schweizerischen Luftverkehrspolitik ging es in erster Linie um die Herstellung re

gelmässiger Verbindungen mit dem Ausland. Die Gesetzgebung über die Luftfahrt ist seit 

1921 durch den Artikel 37ter der Bundesverfassung Aufgabe des Bundes. Im Mittelpunkt 

steht das Luftfahrtgesetz von 1948 (SR 748.0). Es regelt sowohl die Bereitstellung der 

Flugplätze wie die Konzessionierung der Luftverkehrslinien. 

Ein wichtiges Problem der Luftfahrtpolitik besteht in der Frage, wie weit die Infrastruktur 

für die wachsenden Frequenzen ausgebaut werden kann und soll. Die technischen Mög

lichkeiten scheinen zwar gegeben. Die politischen Grenzen sind wegen der Umweltbela

stungen, besonders des Lärms, enger gezogen. Auch die Kosten setzen Grenzen. Der Bun

desbeschluss über den Ausbau der Zivilflugplätze (BS 7:738) aus dem Jahr 1945 ging da

von aus, dass die Kantone oder andere Körperschaften Flughäfen und Flugplätze erstellen 

und betreiben. Der Bund beschränkte seine Steuerung auf Subventionen, die bei den Bau

kosten der drei grossen Landesflughäfen im Mittel 30 Prozent ausmachten. Seit 1982 wer

den die Bauvorhaben dieser drei Flughäfen für fünfjährige Bau- und Investitionsperioden 

von den eidgenössischen Räten beschlossen. 

Die schwierigste Aufgabe der Luftverkehrspolitik besteht in der Festigung der Stellung der 

schweizerischen Luftfahrt auf dem internationalen Markt. Der Wettbewerb wird schärfer. 
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Im Gefolge einer weitgehenden Deregulierung im Ausland kam es zu einer Vielzahl von 

Zusammenschlüssen. In diesem Umfeld erweist sich bei der Konzessionierung die 

Konzentration auf ein einziges nationales Unternehmen, die Swissair, als zwingend, 

besonders wenn in Rechnung gestellt wird, dass auch die Swissair die Kooperation mit 

ausländischen Gesellschaften suchen muss. Trotzdem sind für die Befriedigung regionaler 

Verkehrsbedürfnisse an Unternehmungen mit kleineren Flugzeugen versuchsweise 

Linienverkehrskonzessionen erteilt worden (zum Beispiel an die Crossair). Neuestens 

zeichnet sich eine Konzentration in der. Schweiz ab, bei der die Swissair die kleineren 

Gesellschaften ganz oder teilweise übernimmt. 

b) Sehnfahrt 

Der Artikel 24ter der Bundesverfassung erklärt die Gesetzgebung über die Schiffahrt seit 

1919 zur Bundessache. Die Eidgenossenschaft leistete, gestützt darauf, Beiträge an den 

Ausbau der Rheinhäfen und der Schleusen Birsfelden, sowie - aufgrund internationaler 

Vereinbarungen - an Verbesserungen der Rheinwasserstrasse ausserhalb der Schweiz. Die 

Fragen der Freihaltung des Hochrheins, der Aare und Zihl für die Flussschiffahrt bis nach 

Yverdon, sowie der Verbindungen Yverdon- Rhone, Aaremündung-Bodensee und Adria 

- Langensee sind lange.Zeit zurückgestellt worden. Eine weitergehende Flussschiffahrt hat 

freilichangesichtsder damit verbundenen Umweltprobleme auf mittlere Sicht keine Chan

cen. Das Parlament ist dem Bundesrat gefolgt, der in einem Bericht vorschlug, auf eine 

Freihaltung des Hochrheins und der Aare zu verzichten (BB11987 II 457). 

Die konzessionierte Schiffahrt auf den Schweizer Seen, die zu einem Teil dem Eisenbahn

gesetz unterstellt ist, hat sich von einem Hauptverkehrsmittel für Güter und Personen im 

letzten Jahrhundert zu einer bedeutenden touristischen Attraktion entwickelt. Da sie stark 

vom Ferien- und Ausflugsverkehr abhängig ist, haben hohe Fixkosten und Teuerung auch 

zu wachsenden Defiziten geführt. Die Schiffahrtsgesellschaften haben nur in Ausnahme

fällen Anspruch auf die Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen. 

c) Weitere Verkehrsträger 

Zahnrad- und Seilbahnen sind ein wichtiger Bestandteil der touristischen Infrastruktur des 

Landes. Zahnradbahnen wurden allerdings in den letzten Jahren kaum mehr gebaut. Aus 

Gründen des Umwelt- und Landschaftsschutzes sind nach einem raschen Ausbau auch die 

Konzessionen für Luftseilbahnen mit der Verordnung vom 8. November 1978 (SR 743.11) 

zurückhaltender vergeben worden. 

Die Gesetzgebung über Rohrleitungen zur Beförderung flüssiger oder gasförmiger Brenn

und Treibstoffe (SR 746.1) ist gernäss Artikel 26bis der Bundesverfassung aus dem Jahre 
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1961 ebenfalls Bundessache. Das darauf abgestützte Bundesgesetz sieht formell ein Kon

zessionssystem, der Sache nach aber eine Polizeibewilligung vor. Die Rohrleitungen haben 

sowohl für Erdölprodukte wie auch. vor allem für das Gas eine grosse Bedeutung erlangt. 

Privatwirtschaftlich organisierte Gesellschaften betreiben ein nationales Gas-Verbundnetz. 

Rohrleitungen sind damit ein nicht zu vernachlässigender Faktor der Verkehrs- wie auch 

der Energiepolitik (vgl. Kapitel 3). 



2.3. Koordinierte Verkehrspolitik 
2.3.1. Die Gesamtverkehrskonzeption 

14 

Angesichts des während Jahrzehnten vorherrschenden sektoralen Pragmatismus in der 

Verkehrspolitik und mit Blick auf die Grenzen einer unbeschränkten weiteren Ver

kehrsentwicklung setzte der Bundesrat 1972 eine Kommission für die Erarbeitung einer 

schweizerischen Gesamtverkehrskonzeption ein. Der Kommission kam die Aufgabe zu, 

den Behörden verschiedene Varianten gangbarer Wege aufzuzeigen, auf denen das System 

des privaten und öffentlichen Verkehrs derart der ständigen Entwicklung angepasst werden 

kann, dass es folgenden Zielsetzungen entspricht: Förderung der Wohlfahrt, effiziente 

Befriedigung der Verkehrsbedürfnisse, freie Wahl der Verkehrsmittel, unverfl:ilschter 

Wettbewerb, geordnete Siedlungsentwicklung, geringe Umweltbelastung, Flexibilität des 

Gesamtsystems und seiner Teile. 

Die Kommissionsarbeit gestaltete sich zu einem der grössten Unternehmen in der 

"Politikberatung" des Bundes. Der Kommission sollten höchstens 60 Mitglieder angehö

ren. Insgesamt wurden schliesslich nicht weniger als 62 Vertreter der Wissenschaft, der 

Politik, der Wirtschaft, der Verkehrsträger, der Verkehrsbenützer und der Verwaltung in 

die Kommission berufen. Daraus wurde ein siebenköpfiger geschäftsleitender Ausschuss 

unter dem Vorsitz des damaligen Nationalrats Alois Hürlimann (CVP, Zug) ausgeschie

den. Unterstützt wurde die Kommission von einem professionellen Sekretariat, das in der 

Endphase 20 ~ersonen umfasste. Es war dem Geschäftsleitenden Ausschuss unterstellt und 

bildete den Kern des später in das EVED eingeordneten Stabes für Gesamtverkehrsfragen. 

Entsprechend dem Auftrag, Verkehrsprobleme im Gesamtzusammenhang zu erfassen, 

wählte die Kommission eine systemanalytische Arbeitsmethode. In einer Leitstudie wurden 

zuerst zwei provisorische Verkehrskonzepte erarbeitet. Dann wurden vier Basisvarianten 

entwickelt, die auf die Optimierung der folgenden vier Ziele ausgerichtet waren: Sektorale 

Wirtschaftlichkeit, globale Wirtschaftlichkeit, Strukturförderung, Umweltschutz. Diese 

Varianten wurden kombiniert und präzisiert. Daraus wurden zwei Schlussvarianten gebil

det, die nach einer Beurteilung durch die Kommission zur vorgeschlagenen Gesamtver

kehrskonzeption (GVK) verdichtet wurden. 

Nach fünfjähriger Arbeit, nach Verarbeitung von mehreren tausend Seiten Studien und Be

richten und nach einer schwierigen Phase der Konsenssuche verabschiedete .die Kommis

sion im Dezember 1977 einstimmig den Schlussbericht und die verkehrspolitischen Emp

fehlungen, die in 40 Thesen zusammengefasst waren. 

Die Thesen waren als Grundlage einer kohärenten Verkehrspolitik gedacht. Sie gingen von 
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den Zielen der Befriedigung der Verkehrsbedürfnisse, des wirtschaftlichen Einsatzes der 

Mittel und der Berücksichtigung der direkten und indirekten Auswirkungen des Verkehrs 

aus. Sie empfahlen eine hierarchische Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen und 

die Abgeltung von gemeinwirtschaftliehen Leistungen. Wettbewerbsverzerrungen zwi

schen Schiene und Strasse sollten bei möglichst weitgehender Freiheit der Verkehrsmit

telwahl abgebaut werden. Zur Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur sollten zwei Fonds 

geschaffen werden. Die Benützer hätten die von ihnen verursachten Kosten selbst zu tra

gen. Für die SBB wurden grösstmögliche Unternehmerische Freiheit und die Formulierung 

eines Leistungsauftrags postuliert. Organisatorisch wurde empfohlen, alle verkehrspoliti

schen Amtsstellen des Bundes im EVED zusammenzufassen. Schliesslich sollten die 

Neuerungen .und die Gesetzgebungskompetenzen in einem neuen Verkehrsrecht geregelt 

werden. Dach über das Ganze sollten die in einer Teilrevision neu formulierten Artikel 

36bis, 36ter und 37 der Bundesverfassung bilden. 

Die in überraschender Einmütigkeit angenommenen Thesen sollten Basis einer langfristi

gen, konzeptionellen Verkehrspolitik bilden. Die wesentlichen Interessengruppen hätten 

den darin enthaltenen Kompromiss bis zur Realisierung aller geplanten Massnahmen stüt

zen sollen. Es ist nachträglich nicht einfach zu beurteilen, ob ein wirklich tragender Kon

sens überhaupt je bestand. Offensichtlich ist jedoch, dass bei der Verwirklichung der auf 

die GVK-Empfehlungen gestützten Programme die alten Gegensätze zwischen den haupt

sächlichsten Opponenten wieder aufbrachen. Die im Laufe der achtziger Jahre getroffenen 

Lösungen waren in jedem Einzelfall wieder neu zu erarbeiten. Eine kohärente verfas

sungsmässige Grundlage konnte damals nicht geschaffen werden. So hat sich inzwischen 

der Eindruck verfestigt, "dass die Gesamtverkehrskonzeption zum Anlass genommen 

wurde, verkehrspolitische Grundsatzentscheide zu verschieben statt zu treffen" (Rüegg, 

1987, S.1). 

2.3.2. Neue Verfassungsgrundlagen 

Es ist nicht zu verkennen, dass nach Abschluss der GVK einige bedeutende Verkehrsvor

lagen vom Bundesrat ausgearbeitet und von Parlament, Volk und Ständen genehmigt wor

den sind. Zu erinnern ist an die Änderung der Treibstoffzollverteilung, an den Leistungs

auftrag der SBB, an die Einführung einer (befristeten) Schwerverkehrsabgabe und an die 

Autobahnvignette. Trotzdem ist eine an den Zielen der GVK orientierte gesamtheitliehe 

Verkehrspolitik bis jetzt nicht realisiert worden. 

Ein Anlauf ist freilich unternommen worden. Am 20. März 1987 haben die eidgenössi-
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sehen Räte mehrheitlich (Ständerat: 24 zu 15, ·Nationalrat: 156 zu 23 Stimmen) den 

"Bundesbeschluss über die Verfassungsgrundlage für eine koordinierte Verkehrspolitik" 

(KVP) genehmigt. Die Vorlage umfasste zwei neue Veifassungsartikel: Art. 36ter mit Ko

ordinationsbestimmungen und Art. 37 mit gesamtheitliehen Finanzierungsregelungen. Zu

dem sollten Artikel36bis über die Nationalstrassen und Artikel41 geändert werden. 

Die KVP verlangte, dass die schweizerische Verkehrspolitik auf allen Gebieten nach ein

heitlichen Zie"len ausgerichtet werde. Die Ziele wurden aus der GVK übernommen. Am 

Grundsatz der freien Wahl der Verkehrsmittel wurde zwar festgehalten. Wenn jedoch der 

Güterfernverkehr auf den Strassen die Gesamtinteressen beeinträchtigt, sollten neu ein

schränkende Bestimmungen zur Entlastung der Umwelt erlassen werden können. 

Die Finanzierung sollte auf dem Verursacher- und Eigenwirtschaftlichkeitsprinzip beru

hen. Die Verkehrsbenützer hätten die verursachten Kosten - auch die sozialen Kosten - für 

den öffentlichen und privaten Verkehr langfristig selbst zu deck(m. Die Sonderrechnungen 

und die damit verbundene getrennte Zweckbindung der Mittel sollten im Prinzip beibe

halten werden. Allerdings sollte der Gesetzgeber ermächtigt werden, für den Fall, dass der 

eine Verkehrsträger zu viel und der andere zu wenig Mittel hat, vorübergehend Verschie

bungen vorzunehmen. Für den privaten Verkehr hätte dies geheissen, dass die Treibstoff

zollverteilung allgemeiner gefasst wurde, damit Massnahmen im Sinne des Gesamtinteres

ses aller Verkehrsteilnehmer, besonders für den Umweltschutz und den Lastenausgleich, 

hätten finanziert werden können. Für den öffentlichen Verkehr hätte ein altes Postulat 

verwirklicht werden sollen, indem ihm jährlich ein fester Anteil der Bundeseinnahmen 

reserviert worden wäre. Dieser Grundsatzbeitrag wäre freilich nicht in der Verfassung, 

sondern vom Gesetzgeber langfristig festgelegt worden. Die KVP hätte im weiteren 

ermöglicht, die bis 1994 geltende Übergangsordnung für die pauschale Schwerverkehrsab

gabe und die Autobahnvignette durch eine ordentliche Gesetzgebung abzulösen. 

Schliesslich sollte die KVP die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen im Ver

kehrswesen neu regeln. Für den privaten Verkehr wäre die für die Strassen bestehende 

Abgrenzung nach Netzkategorien übernommen worden. Der Bund wäre verpflichtet gewe

sen, Planung, Bau, Unterhalt und Finanzierung "der Verkehrsnetze von nationaler Bedeu

tung" sicherzustellen. Damit waren interregionale Verbindungen und der Fernverkehr ge

meint. Es ist anzunehmen, dass der Bund die Kantone von einem Teil des bisherigen 

Hauptstrassennetzes entlastet hätte. Die Kantone hätten selbständig für die übrigen Netze, 

d.h. die regionalen und örtlichen Strassen, zu sorgen gehabt. 

Der öffentliche Verkehr wäre als Angelegenheit von Bund und Kantonen bezeichnet wor-
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den . Diese Kompetenzregelung wäre in der Gesetzgebung näher zu konkretisieren gewe

sen. Der Vorschlag zu Art. 36ter legte nur fest, dass der Bund den öffentlichen Verkehr von 

nationaler Bedeutung finanziert und dass er "zur Sicherstellung eines leistungsfähigen Ge

samtverkehrssystems Grundsätze für die Ausgestaltung des regionalen öffentlichen Ver

kehrs" erlassen hätte. Die Förderung des regionalen Verkehrs sollte "nach Massgabe der 

regionalen Verkehrsbedürfnisse und der Finanzkraft der Kantone" erfolgen. Sinn dieser 

Ordnung wäre ge~esen, in der ganzen Schweiz ein angemessenes und genügendes Ver

kehrsangebat bereitzustellen. 

Die KVP kam am 12. Juni 1988 zur Abstimmung. Das Volk (mit 55 Prozent der Stimmen) 

und die Stände (mit 19 Kantonen) sprachen sich gegen die Vorlage aus. Damit ist eine 

grossangelegte konzeptionelle Politik gestoppt worderi. Wesentliche Elemente aus der 

Koordinierten Verkehrspolitik dürften .allerdings früher oder später wieder von neuem 

Gegenstand von politischen Vorstössen beziehungsweise von Vorschlägen zu neuen 

Massnahmen des Bundes werden. 

2.4. Akteure und Konflikte 

2.4.1. Interessenkonstellationen 

Eine Schwierigkeit der Realisierung übergreifender verkehrspolitischer Konzepte liegt in 

der komplizierter gewordenen Interessenkonstellation in diesem Politikbereich begründet. 

Über lange Zeit waren die Interessen einfach zuzuordnen. Den Betreibern der Unterneh

mungen des öffentlichen Verkehrs standen die Vertreter des Privatverkehrs gegenüber. 

a) Öffentlicher Verkehr 

Als wichtigster Akteur zur Vertretung der Interessen der Schiene gelten die SBB. Diese se

hen sich als Unternehmen, das auf dem Markt als Konkurrent gegen die Strasse antritt und 

über geeignete Management- und Verkaufsstrategien den Anteil am Verkehrsaufkommen 

steigern will. Die privaten Transporteure sind die Konkurrenten. Heftige Ausein

andersetzungen ergeben sich vor allem mit dem Schweizerischen Nutzfahrzeugverband 

AST AG. Die Modernisierung der SBB bringt diese oft auch in Gegensatz zu Kantonen und 

Gemeinden, die bezüglich der Aufgabe unrentabler Linien oder der Fahrplangestaltung 

andere Standpunkte einnehmen. 
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Eine bedeutende Organisation auf Seiten der Schiene ist im weiteren der Verband Schwei

zerischer Transportunternehmungen (VST). Er vereinigt praktisch alle Konzessionierten 

Transportunternehmen (KTU). Im Verband dominieren die Privatbahnen. Die Busunter

nehmen besitzen weniger Gewicht bei der Festlegung der Verbandspolitik. Im Mittelpunkt 

des Verbandsinteresses stehen Finanzierungsfragen. Ziel ist eine institutionalisierte, wenn 

auch betragsmässig nicht fixierte Finanzierung des öffentlichen Verkehrs durch den Bund 

(und nicht etwa durch die Kantone). 

Die LITRA (früher: Liga für rationale Verkehrswirtschaft, heute Informationsdienst für 

den öffentlichen Verkehr) stellt einen Zusammenschluss dar von VST, einzelnen 

Transportunternehmungen (SBB, BLS, RhB), interessierten Firmen (z.B. BBC, Schindler 

Waggon AG) und Einzelpersonen (v.a. Bundesparlamentariem). Ihre Hauptaufgabe ist die 

Öffentlichkeitsarbeit. Diese wird auch von der Interessengemeinschaft für den öffentlichen 

Verkehr (IGÖV) wahrgenommen. 

b) Strassenverkehr 

Dachorganisation für die Strasseninteressen ist der Schweizerische Strassenverkehrsver

band (SSR), häufig unter dem französischen Namen "Federati9n routiere suisse" (FRS) zu 

finden. Es gehören ihm 32 nationale und sechs kantonale Verbände sowie Einzelfirmen an. 

Er entwickelt die "Philosophie" der strassenorientierten Verkehrspolitik und koordiniert 

die Aktivitäten der Mitgliedsverbände. 

Der grösste Verband der Strassenbenützer ist der Touring-Club der Schweiz (TCS) mit 

seinen 1,238 Millionen Mitgliedern. Er ist föderalistisch in Sektionen organisiert und ver

steht sich primär als Dienstleistungsorganisation und nur in zweiter Linie als. Interes

senvertretung. Er wehrt sich gegen eine Verketzerung des Auto's und setzt sich gegen zu

sätzliche fiskalische Belastungen des Strassenverkehrs ein. Dem Ausbau des Strassen

netzes setzt er technische Massnahmen des Umweltschutzes entgegen (Katalysator). Der 

Automobil-Club der Schweiz (ACS) ist kleiner (112'000 Mitglieder), homogener und 

dementsprechend in seinen Stellungnahmen pointierter. 

Bei den Berufsverbänden steht der Schweizerische Nutzfahrzeugverband (AST AG) im Vor

dergrund. Es handelt sich dabei um eine für schweizerische Verhältnisse radikale V ertre

tung des Lastwagengewerbes. Für die ASTAG scheint die gesamte Verkehrspolitik des 

Bundes falsch zu sein. Im Autogewerbe-Verband der Schweiz (AGVS) sind rund 2700 

Firmen, zum grössten Teil Garagen, organisiert. Der Verband liegt etwa auf einer mittleren 

Linie im Rahmen der FRS. Er betont vor allem die Bedeutung des Autogewerbes als An

bieter von Arbeitsplätzen. 
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c) Umweltschutz 

Eine völlig andere Haltung nimmt der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) ein. Er ist in er

ster Linie eine auf die Verkehrspolitik spezialisierte Umweltorganisation, die 1991 über 

120'000 Mitglieder umfasste. Sie propagiert eine mässige, vernünftige und umweltscho

nende Verwendung des Autos, das Ende des Ausbaus der Strassen, eine Förderung des öf

fentlichen Verkehrs und eine Stärkung der schwächeren Teilnehmer im Strassenverkehr. 

Es gibt im Verband auch Tendenzen, die sich gegen jede weitere Mobilität und demnach 

auch gegen grössere Investitionen im öffentlichen Verkehr einsetzen. (Weitere verkehrs

politisch relevante Umweltorganisationen werden im Abschnitt zur Umweltpolitik behan

delt). 

d) Staat 

Entsprechend der Vielfalt der verkehrspolitischen Interessen und Orientierungen gibt es 

auch eine Mehrzahl von staatlichen Stellen, die für die Verkehrspolitik zuständig ~ind oder 

sich indirekt damit befassen. Auf Bundesebene sind die wichtigsten Aemter 1984 im Ver

kehrs- und Energiewirtschaftsdepartement (EVED) zusammengefasst worden. Das 

Bundesamt für Verkehr befasst sich mit den Konzessionen der Privatbahnen. Daneben ist 

es insofern verkehrspolitisch aktiv, als es sich für den öffentlichen Verkehr einsetzt und für 

die entsprechenden Botschaften des Bundesrates koordinierend verantwortlich zeichnet. 

Dem Stab für · Gesamtverkehrsfragen, der nach Abschluss der GVK-Arbeiten 

redimensioniert und i~s EVED integriert wurde, kommen Aufgaben der die Verkehrsträger 

übergreifenden Koordination sowie der Planung und Forschung zu. Das Bundesamt für 

Strassenbau plant, programmiert, überwacht und kontrolliert den Nationalstrassenbau und 

führt darüber Buch. Es arbeitet eng mit den für die Bauausführung verantwortlichen 

Kantonen zusammen. Es steht in Konflikt mit den Interessen des öffentlichen Verkehrs 

und seit einiger Zeit auch mit den Umweltschutzanliegen. Im EVED ist auch das 

Bundesamt für Zivilluftfahrt angesiedelt. Die PIT und die SBB sind dem EVED 

organisatorisch zugeordnet. Beide Regiebetriebe sind mit ihren Transportleistungen 

wichtige Faktoren der Verkehrspolitik. 

Die zentrale Aufgabe der Hauptabteilung Strassenverkehr des Bundesamtes für Polizeiwe

sen (im Justiz- und Polizeidepartement) besteht im Vollzug des Strassenverkehrsgesetzes. 

Darin sind heute besonders umstrittene Aspekte der Strassenverkehrspolitik geregelt (vgl. 

Abschnitt 2.2.2.), was das Amt gegen seinen Willen in das Zentrum der Verkehrspolitik 

gerückt hat. Sein Gegenpart ist in vielen Fragen indessen nicht das EVED, sondern das 

Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) im Eidgenössischen Departe

ment des Innern. (Zur Rolle dieses Amtes vergleiche das Kapitel zur Umweltpolitik). 
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Die vielfaltigen Interessen bilden sich auch auf der Ebene der Kantone ab. Hinzu kommen 

regionale Gegensätze, besonders zwischen hochentwickelten Zentren und verkehrsniässig 

weniger gut erschlossenen Randgebieten. Was die Kantone umgekehrt verbindet, sind die 

finanziellen Probleme. Sie leiden unter den direkten und indirekten Kosten des 

Strassenverkehrs ebensosehr wie unter den wachsenden Defiziten des öffentlichen Ver

kehrs. Sie sind deshalb an einer stärkeren Finanzierung durch den Bund interessiert. 

Die gravierendsten und schwierigsten Verkehrsprobleme der neunziger Jahre dürften sich 

in den Städten und grösseren Agglomerationen stellen. Die Interessen dieser Ebene werden 

mangels direktem Zugang der Stadtbehörden zur Bundespolitik über den Schweizerischen 

Städteverband vertreten. Dieser setzt auf ein Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr, 

wendet sich gegen eine Netzhierarchie und verlangt mehr Bundesmittel zur Lösung der 

Verkehrsprobleme in den Agglomerationen. 

2.4.2. Offene Fragen 

Angesichts der vielfaltigen Interessen und mit Blick auf das, was auf dem Spiele steht, 

dürfte die Verkehrspolitik in diesem Jahrhundert einer der wichtigsten Konfliktherde der 

schweizerischen Politik bleiben. Die Konflikte entwickeln sich aller Voraussicht nach ent

lang von zwei sich überlagemden Dimensionen. Zum einen verschärft sich der Gegensatz 

zwischen öffentlichem Verkehr vorwiegend mit der Bahn und privatem Verkehr auf der 

Strasse wieder. Zum anderen gilt es die Frage nach den Grenzen der verkehrsverursachen

den Mobilität zu beantworten und das Verhältnis zwischen Verkehr, Umweltschutz und 

Lebensqualität neu zu bestimmen. 

Im Vordergrund steht zunächst die Umweltproblematik des Verkehrs. Anlass zu politi

schen Auseinandersetzungen geben einmal die Absichten von Behörden und politischen 

Gruppen auf allen Ebenen, die Umweltbelastungen des privaten Verkehrs mit verschie

denen Massnahmen zu beschränken. Ein umstrittenes Mittel dazu sind Tempolimiten. 

Landesweit wird die als Sofortmassnahme gegen das Waldsterben in Kraft gesetzte Re

duktion der Höchstgeschwindigkeiten auf National- und Hautpstrassen (Tempo 120/80) 

noch eine Weile zu reden geben. Mit einer Volksinitiative verlangten Vertreter der Auto

mobilisten um den Basler Böhi vergeblich in einer Volksinitiative Tempo 130/100. 

Umweltschutzkreise fordern dagegen Tempo 100 auf Autobahnen. Im regional begrenzten 

Rahmen streben auf Druck von Teilen der Bevölkerung vor allem Stadtbehörden Begren

zungen an, und zwar einesteils auf stadtnahen Autobahnen (Tempo 80) und andernteils in 
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Wohnquartieren oder ganzen Städten (Tempo 30). Beide Massnahmen werden in der Regel 

von Pendlern und Verkehrsteilnehmern, welche städtische Gebiete durchfahren bezie

hungsweise umfahren wollen, bekämpft. 

Zur Reduzierung der Ozonbelastung in den Sommermonaten startete der Bundesrat für die 

Sommermonate des Jahres 1991 einen befristeten Versuch. Dabei erhielten die kantonalen 

Behörden die Gelegenheit, eine Reduktion der Tempolimiten vorzuschlagen. Auf einigen 

Nationalstrassenabschnitten wurde denn auch die Höchstgeschwindigkeit für leichte Mo

torwagen und Motorräder von 120 auf 100 Stundenkilometer, jene für schwere Motorwa

gen, Anhängerzüge und Sattelmotorfahrzeuge (ausgenommen Gesellschaftswagen) von 80 

auf 70 Stundenkilometer beschränkt (AS 1991 1316). Das Programm und vor allem seine 

Wirkungen blieben umstritten. Die Interessenvertreter des motorisierten 

Individualverkehrs beklagten die Beschränkung der Aktion auf den vermeintlichen 

Umweltsünder Strassenverkehr, während von grüner Seite vor allem die Befristung des 

Versuchs und dessen bruchstückhafte Implementation kritisiert wurden. 

Die gleiche Konfliktlinie entsteht im übrigen auch bei anderen verkehrsbeschränkenden 

Massnahmen, insbesondere von Kemstädten, die mit Abriegelungen, Abbau von Parkplät

zen, Spurverengungen, Fahrverboten in den Innenstädten, Anwohnerprivilegierungen 

durch Parkplatzvignetten usw. einen Beitrag zur Reduktion der Luft- und Lärmbelastung 

zu leisten trachten. 

Auf weniger Kritik scheinen weitere technische Vorschriften zur Begrenzung der 

Schadstoffemission zu stossen. Der Bundesrat hat die Abgasnormen für Motorräder (AS 

1988 637), für schwere Motorwagen (AS 1989 496) und für leichte Motorwagen (AS 1990 

1488) in den Jahren 1988 bis 1990 weiter verschärft. 

Weitergehende Massnahmen wie der sogenannte Ökobonus oder Lenkungsabgaben auf 

Treibstoffen wurden geprüft oder sind in Planung begriffen. Deren Erlass ist jedoch zu Be

ginn der neunziger Jahre politisch stark umstritten. Eine Treibstoffrationierung oder andere 

radikalere Vorschriften erhalten kaum grössere Unterstützung in der politischen Arena. 

Über den weiteren Ausbau des Nationalstrassennetzes sind in den achtziger Jahren einige 

wegweisende Entscheide gefallen. Zunächst beschloss das Parlament, nur auf einen von 

sechs durch eine Expertenkommission unter Nat!onalrat Walter Biel (LdU, Zürich) über

prüften Nationalstrassenabschnitten zu verzichten, nämlich auf die Rawilverbindung. Die

ser - nach mehrjährigen harten Auseinandersetzungen - gefasste Entscheid führte zur 

parallelen Lancierung von vier eidgenössischen Volksinitiativen (den sogenannten 
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"Kleeblatt-Initiativen") gegen die Erstellung von Teilstücken der N1 zwischen Murten und 

Yverdon, der N5 von Biel bis Solothurn, der N4 im Knonauer Amt und der Transjurane 

(N16). Die Initiative zum jurassischen Teilstück kam nicht vor das Volk, da sie bereits 

vorher zurückgezogen worden war (BBl 1989 III 1485). N&ch der Ablehnung durch die 

eidgenössischen Räte wurde das verbliebene dreiteilige Kleeblatt zusammen mit der 

Initiative "Stopp dem Beton", welche das Nationalstrassennetz gesamtschweizerisch auf 

dem Stand von 1986 einfrieren wollte, auch in der Volksabstimmung mit mindestens zwei 

Dritteln der abgegebenen Stimmen zurückgewiesen. Nachdem im August 1989 die Frist 

· zur Einreichung der angekündigten eidgenössischen Volksinitiative "für eine zweite 

Gotthard-Autobahnröhre" ungenützt verstrichen war (BBl 1989 II 1257), stand zu Beginn 

der neunziger Jahre weitgehend fest, welche Nationalstrassenstücke noch gebaut werden 

sollten. Zudem lag dem Bundesrat ein verbindlicher Motionsauftrag vom Dezember 1990 

vor, die restlichen Nationalstrassenteile bis ins Jahr 2000 zu bauen (Bulletin der 

Bundesversammlung, Nationalrat 1990 V 2129). Die Fertigstellung der Nationalstrassen 

bis ins Jahr 2000 dürfte jedoch angesichts der Finanzknappheit beim Bund noch nicht 

sichergestellt sein (NZZ 1991, Nr. 193, 15). Die Volksinitiativen "zur Abschaffung der 

Schwerverkehrsabgabe" und "zur Abschaffung der Autobahn-Vignette" (BBl 1989 II 

1009), welche die Finanzierungsprobleme weiter verschärft hätten, sind zwar 

zurückgezogen worden (BBl 1990 II 1535). Dennoch muss angesichts der sich 

verschärfenden Finanzlage mit weiteren Verzögerungen gerechnet werden. 

Im Zentrum der Diskussion steht nach wie vor die Frage der Verwendung der Treibstoff

zölle. Nach dem 1985 in Kraft gesetzten Gesetz können mit diesen Erträgen auch gewisse 

Bahninvestitionen finanziert werden. Die vom Landesring eingereichte Volksinitiative "zur 

Förderung des öffentlichen Verkehrs" (SBB-Initiative) verlangte darüber hinaus, dass ein 

Drittel der bisher primär für den Strassenverkehr bestimmten Treibstoffzölle und Zollzu

schläge (also rund 800 Millionen Franken pro Jahr) für eine verbesserte Infrastruktur der 

Bahnen eingesetzt wird. Diese sogenannte "Umwidmung" der Treibstoffgelder wird von 

den Strassenverkehrsverbänden - schon in der von der KVP vorgesehenen milderen Form -

vehement bekämpft. Dabei ist es kein Zufall, dass der Streit um diese Treibstoffgelder ent

brannt ist, flossen diese Mittel doch während einer gewissen Zeit in derart reichhaltigem 

Masse, dass sich Ende 1990 2,2 Milliarden Franken an Rückstellungen aufgelaufen hatten 

(Staatsrechnung 1990, S. 5f). Dies war möglich, obwohl der Bund den Kantonen über die 

gesetzlich vorgesehenen Beiträge (12% aus den Treibstoffzollgeldem) hinaus jährlich 

j~weils 150 Millionen Franken an ausserordentlichen Beiträgen gewährte. Die im 

Finanzplan für die Legislatur 1987-91 geäusserte Absicht des Bundesrates, diese 

ausserordentlichen Beiträge zu kürzen und später aufzuheben, hat die Kantone auf den 

Plan gerufen, die sich für diese Beiträge einsetzen. Dieser hätte vorgesehen, dass sich die 
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Kantone im Umfang von 30 bis 50 Prozent an den Fehlbeträgen des regionalen 

Personenverkehrs der SBB beteiligen. Er wurde von den Räten zurückgewiesen. Neu 

belebt wurde die Diskussion durch den in die Vernehmlassung geschickten Vorschlag des 

Bundesrates, mit einer Aenderung des Treibstoffzollgesetzes Investitionsbeiträge an die 

Kantone zur Finanzierung des Agglomerationsverkehrs zu ermöglichen. In dieser Situation 

ist abzusehen, dass der "Kampf um die Treibstoffmilliarden" die schweizerische Politik 

noch über einige Zeit beschäftigen wird. 

Das Gleiche gilt für die Vorschläge für eine von den Fahrleistungen abhängig gemachte 

Motorfahrzeugsteuer. Eine Standesinitiative des Kantons Zürich, welche die Steuer auf 

den Benzinpreis schlagen wollte, wurde 1988 im Ständerat freilich deutlich abgelehnt. In 

Diskussion befindet sich nach wie vor der sogenannte Ökobonus (vergleiche unten das Ka

pitel zur Umweltpolitik). 

Schliesslich wird bei verschiedenen offenen Fragen in drastischer Weise deutlich, dass sich 

eine vollständig autonome abgekoppelte schweizerische Verkehrspolitik in einem näher 

zusammenrückenden Buropa nicht mehr realisieren lässt. Schon die Autobahnvignette und 

insbesondere die Schwerverkehrsabgabe haben massive Retorsionsmassnahmen im Aus

land ausgelöst. Auch im Zusammenhang mit der Frage um die Tonnage von Lastwagen 

wird von der EG her im Rahmen der Verhandlungen um einen Europäischen Wirtschafts

raum (EWR) Druck auf die Schweiz ausgeübt, die Gewichtslimite der EG-Norm (40 Ton

nen ab 1992) anzugleichen. Mit dem- relativ knappen- Scheitern des Referendums um

weltorientierter Intersessengruppen in der Volksabstimmung vom September 1990 gegen 

eine Änderung des Strassenverkehrsgesetzes wurde bereits die Höchstbreite von Strassen

fahrzeugen von 2.30 m auf die international übliche Limite von 2.50 m heraufgesetzt. 

Am ausgeprägtesten ist der Druck auf die Schweiz beim alpenquerenden Transitverkehr:. 

Es wird damit gerechnet, dass sich die Güterströme zwischen dem Norden und dem Süden 

Europas bis ins Jahr 2000 fast verdreifachen. Auf der Strasse ist der daraus entstehende 

Verkehr aus umweltpolitischen Gründen nicht zu verkraften, während die Bahn schon jetzt 

an die Kapazitätsgrenze stösst. Die EG verlangt, dass die Schweiz auf der Strasse einen 

Korridor für die 40-Tonnen-Lastwagen einrichtet, was innenpolitisch kaum durchsetzbar 

ist. Von den Bahn-Alpentunnels kann kurzfristig nur der Simplen für vier Meter hohe 

Lastwagen im Huckepackverfahren passierbar gemacht werden. Wenn die Schweiz 

indessen den Forderungen der EG nicht nachkommt, dürfte sich ihre Verhandlungsposition 

in der europäischen Verkehrspolitik massiv verschlechtern. 

Längerfristig hat die Schweiz mit einerNeuen Alpentransversale (NEAT) eine Lösung be-



24 

reit. Ursprünglich standen für dieses Jahrhundertbauwerk fünf Varianten zur Diskussion: 

Gotthardbasis, Lötschbergbasis-Simplon, Ypsilon, Splügen I und II. Nach einem grossau

gelegten Vernehmlassungsverfahren hat sich der Bundesrat für eine kombinierte Lösung 

entschieden. Das Parlament ist den Vorschlägen der Regierung weitgehend gefolgt. 

Darüberhinaus wurde das Projekt ·im Parlament weiter ergänzt, (Bulletin Nationalrat 1991 

2037f, Bulletin Ständerat 1991 921) worauf die Grüne Partei jedoch im September 1991 

ein Referendum gegen dieses. Vorhaben angekündigt hat. Ihrer Meinung nach fördert der 

Bau einer NEAT das Mobilitätswachstum weiter und hat damit negative Folgewirkungen 

für die Umwelt. 

Rückgrat des NEAT-Projektes bildet die Gottbard-Achse mit einem 49 km langen Tunnel 

zwischen Bodio und Amsteg. Hinzu kommen ein verkürzter Lötschbergbasistunnel, ein 

Ausbau der Simplonlinie sowie einige Zufahrtslinien, vor allem im Raum Arth-Goldau. 

Die Gesamtkosten des gestaffelt zu realisierenden Vorhabens wurden auf 7,6 Milliarden 

Franken veranschlagt. Dieser Vorentscheid stiess insgesamt auf ein gutes Echo. In der Ost

schweiz löste der Verzicht auf den Splügen freilich Enttäuschung aus. Kritik wurde auch 

laut wegen der allzu knapp geschätzten Kosten und wegen der Absicht, das Projekt teil

weise aus Treibstoffzollgeldern zu finanzieren. In jedem Fall dürfte aber die neue Trans

versale nicht vor dem Jahr 2010 zur Verfügung stehen, was die kurzfristigen Transitpro

bleme nicht entschärft. 

Insgesamt ist festzustellen, dass es an verkehrspolitischem Zündstoff nicht fehlt. Die ver

kehrspolitische Auseinandersetzung hat sich in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre 

deutlich verschärft. Die vielfältigen Interessen haben sich polarisiert. Die in diesem 

Politikbereich notwendigen Volksabstimmungen sind zahlreicher geworden; die Opposi

tion gegen eine "technokratische Verkehrspolitik" und gegen eine "unbeschränkte Mobili

tät" wird schärfer, während sich auf der anderen Seite die Verfechter einer "unbegrenzten 

Freiheit" im Verkehr sowohl in einzelnen Verbänden als auch in der Autopartei radikalisie

ren. Konsenslösungen werden schwieriger, wenn nicht unmöglich. Verkehrspolitik bleibt 

trotz einiger bereits gef~illter Entscheide spannend und kontrovers. 
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Die Neue Eisenbahn-Aipentransversale: ein Fallbeispiel der schweizerischen 
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4. Der Volksentscheid vom 27. September 1992 

Einleitung 

Mit 63,6% haben die Stimmberechtigten der Schweiz am 27. September 1992 die Vorlage 

zum Bundesbeschluss über den Bau der schweizerischen Eisanbahn-Alpentransversale 

(NEAT), den Alpentransit-Beschluss, angenommen. Die NEAT ist das grösste und 
l 

teuerste je geplante Einzelbauwerk der Eidgenossenschaft; mit einem nicht 

referendumspflichtigen Bundesbeschluss stellte das Parlament für das Vorhaben 14,9 

Mrd. Franken (Preisstand 1991, ohne Zinsen) bereit. Die NEAT umfasst zwei neue 

Bahntunnel durch den Gqtthard und Lötschberg, bestimmte Zufahrtslinien sowie 

Anschlüsse Richtung Ost- und Westschweiz. Damit soll, nach den Vorstellungen des 

Bundesrates, in Zukunft der 11Überwiegende Teil des Gütertransitverkehrs von der Strasse 

auf die Schiene verlagert werdenu; die Fahrtzeiten zwischen Nord- .und Südschweiz 

würden halbiert und die Schweiz an das künftige Schienennetz Europas angeschlosssen: 
11 Dies diene, so die Landesregierung in ihren Abstimmungserläuterungen, 11der Umwelt und 

der Wirtschaft. 11 Ohne NEAT wäre nach der Argumentation des Bundesrates auch der 

Transitvertrag mit der EG gefährdet gewesen; in diesem wurde, nachdem Forderungen 

nach einem schweizerischen Korridor für 40-Tonnen-Lastwagen von der EG 

fallengelassen wurden, die 28-Tonnen-Limite anerkannt. Die NEAT wurde denn auch 

verschiedentlich als eigentlicher 11Schweizer Verhandlungstrumpf 11 in den Verhandlungen 

mit der EG bezeichnet (Schanker 1991 :356). 

Dieser direktdemokratischen Entscheidung ging ein dreissigjähriger politischer Prozess 

voran. Zunächst sollen die politischen Grundlagen der eigenössischen Verkehrspolitik 

hinsichtlich der beiden Träger Schiene und Strasse skizziert werden (1 ). Dann folgt die 

Schilderung der Ausgangslage der Schweiz als Transitland im europäischen Kontext (2). 

Schliesslich soll der Policy-Prozess seit 1963 dargestellt werden {3). Am Schluss soll auf 

den zitierten Volksentscheid sowie dessen Motiv- und Konfliktlage zurückgekommen 
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werden (4). 

1. Politische Grundlagen der eidgenössischen Verkehrspolitik 

1.1 Die verkehrspolitische Problemlage 

Die schweizerische Verkehrspolitik bewegt sich seit Jahrzehnten, insbesondere seit dem 

Beginn einer "Mobilitäts-Hochkonjunktur~~ nach dem Zweiten Weltkrieg, im Spannungsfeld 

von Schiene und Strasse. Die Schweizer Wirtschaft hat sich, wie diejenige aller 

lndustrieländer, seit den fünfziger Jahren rasant entwickelt. Die steigende Prosperität ging 

Hand in Hand rnit einer steigenden Mobilität auf Angebots- und Nachfrageseite: Die Zahl 
der transportierten Personen hat sich zwischen 1960 und 1980 nahezu verdreifacht (von 

2,2 auf 6,4 Mio.). Für diese Entwicklung eines atemberaubenden Wachstumstempos der 
letzten vierzig Jahre nahm die Verkehrspolitik durch die Bereitstellung der nötigen 
Infrastruktur eine zunehmende Bedeutung ein. Vorbereitet durch die Erfahrungen der 
"Grenzen des Wachstums" seit den siebziger Jahren, rückte der Politikbereich 

Verkehrspolitik in das Zentrum der politischen Auseinandersetzung, als die Frage 

aufgeworfen wurde, ob nicht mit einer Begrenzung des Angebots bei der 
Verkehrsinfrastruktur dem unkontrollierten qantitativen Wachstum die Spitze gebrochen 
werden sollte. Damit war auch ein Teil des Konsenses über die grundlegende Ausrichtung 

schweizerischer Innenpolitik erschüttert worden. Das überbordende Wachstum löste in 

weiteren Politikbereichen grundsätzliche Diskussionen aus. Als sich der grosse 

Raumbedarf in einer unkontrollierten Zersiedelung der Landschaft und in einer 

wuchernden Urbanisierung sichtbar niederschlug, versuchte man mit einer systematischen 

Raumplanung eine haushälterische Nutzung des Bodens zu erreichen. Und als sich die 

negativen Folgen des Wachstums nicht nur als Gewässerverschmutzung, sondern auch 

als Verschlechterung der Qualität von Luft und Boden sowie in der Form von 
übermässigem Lärm äusserten, begann der Übergang vom Gewässerschutz zur 
umfassenden Umweltpolitik. Dies ist heute, wie Umfragen, Wahlen und Abstimmungen 

zeigen, der die öffentliche Diskussion beherrschende Politikbereich. Da Umweltpolitik 

gerade bei ihren hauptsächlichen Befürwortern nicht nur als Massnahmenbündel zur 

Beseitigung oder Verhinderung von Umweltschäden, sondern als eigentliche 

Lebensphilosophie verstanden wird, wirkt sie in die meisten anderen Politikbereiche hinein. 

Sicher ist, dass die Umwelt zum dominierenden Thema der Verkehrspolitik geworden ist. 

Kennzeichnend für die Entwicklung der Verkehrspolitik ist dabei ein stark 

ungleichgewichtiges Wachstum der beiden bedeutendsten Verkehrsträger einerseits und 

zwischen dem öffentlichen und privaten Verkehr andererseits. Zwischen 1960 und 1980 
wuchsen in der Schweiz der Schienenverkehr um 26% und der öffentliche Verkehr um 
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32%. Die Bevölkerung stieg dazu im Vergleich um 36%, die Zahl der Etwerbstätigen gar 

um 45%. Der Strassenverkehr dagegen erfuhr im gleichen Zeitraum eine Steigerung um 

222%, der Privatverkehr stieg gar um 310%. Das Verkehrsvolumen stieg in den 

Jahrzehnten zwischen 1960 und 1980 also stark an; ausschlaggebend dafür waren ein 
stetig wachsendes Transportbedürfnis oder die Steigerung der Nachfrage nach 

Transportleistungen. Nicht nur das Verkehrsvolumen stieg aber in den letzten Jahrzehnten 

an, die sechziger und siebziger Jahre waren auch geprägt von einer starken 

Privatisierungstendenz und einer Verlagerung des Verkehrsvolumens von der Schiene auf 

die Strasse. 

In der Schweiz wird der grösste Teil der Verkehrsleistungen auf der Strasse und auf der 

Schiene erbracht. Im Güterverkehr sind es 91%, im Personenverkehr gar 99% der 

Transporte, die über Strasse und Schiene abgewickelt werden (Kiöti 1993:229). Wir 

werden uns deshalb bei der Darstellung der verkehrspolitischen Regulierung auf diese 

beiden wichtigsten Träger konzentrieren. 

Die schweizerische Verkehrspolitik ist nach 1945 durch eine Entwicklung und deren 

Probleme gepägt und bestimmt: die ungeahnte Steigerung der individuellen Mobilität durch 

die Massenmotorisierung. Der Bestand an Motorfahrzeugen hat sich seit dem 2. Weltkrieg 

versiebzigfacht Ende September 1987 lag der gesamte Bestand bei 3,392 Mio 

Motorfahrzeugen. 81% davon waren Personenwagen. 1989 wurde die Rekordzahl von 

38'000 Neuwagen in Verkehr gesetzt; fast jede zweite Person besitzt ein Automobil. Für 

1'400 km neue Nationalstrassen sirid gegen 30 Milliarden Franken ausgegeben worden. 

Die Gesamtaufwendungen für die rund 70'000 km Strassen von Bund, Kantonen und 

Gemeinden betrugen 1983 über 4,5 Milliarden Franken. Diese Politik führte zu einer 

starken ~Um Iagerung vom öffentlichen Schienenverkehr zum privaten Strassenverkehr. 

War der Schienenverkehr im Bereich der Personentransporte 1950 noch leicht im Vorteil, 

so ist sein Anteil 1987 äusserst gering geworden. Beim Güterverkehr erlitt die Bahn 

geringere, aber dennoch beträchtliche Einbussen. Mehr als die Hälfte der Güter werden 

auf der Strassse befördert (Kiöti 1993:229). 

1.2 Verkehrspolitische Regulierung 

Verkehr war nie ein rein privat und marktwirtschaftlich organisierter Bereich. Der Staat griff 

seit jeher in verschiedener Form ein. Seine Interventionsmöglichkeiten reichen von der 

Bereitstellung der Infrastruktur über die Regelung des Geschehens über Vorschriften, 

Tarife, Abgaben und Subventionen bis zum Betreiben von eigenen Unternehmungen, die 

Verkehrsleistungen erbringen. Wir haben es folglich mit einem höchst differenzierten 

Instrumentarium zu tun. 



4 

Die wichtigsten Verkehrsträger sind in der Politik von Beginn weg bis in die heutige Zeit 

hinein fast immer sektoral behandelt worden. Jeder Verkehrsträger hat noch heute seine 
eigene Verfassungsnorm, seine eigene Gesetzgebung, seine eigene Planung und seine 

besondere Finanzierung. Strasse und Schiene müssen deshalb getrennt nach Sektoren 

dargestellt werden. 

1.2.1 Regulierung des Schienenverkehrs 

Eine umfassende Bundeskompetenz im Eisenbahnwesen wurde bereits 1874 mit dem 
Artikel 26 der damaligen Bundesverfassung geschaffen. Die Initiative für den Bau der 

Bahnen lag bei der Privatwirtschaft. Der Bund übernahm die Hauptlinien des 
Eisenbahnnetzes, das zur Hauptsache im letzten Drittel des :19. Jahrhunderts entstand, 
aufgrund des Rückkaufsgesetzes von 1897. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die 

Lötschbergbahn, der Simplontunnel, die Rhätischen Bahnen und einige Nebenlinien 

gebaut. Diese Strecken wurden indessen grösstenteil nicht zum SBB-Netz geschlagen. 

Der Betrieb der Eisenbahnen ist deshalb auch heute noch Sache der Schweizerischen 

Bundesbahnen (SBB) einerseits, der sogenannten "Privatbahnen des allgemeinen 

Verkehrs" andererseits. 

Der Betrieb der SBB wird durch ein Bundesgesetz vom 23.Juni 1944 geregelt (SR 742.31). 
Es gewährte dem Regiebetrieb ein Dotationskapital und stellte ihn durch eine Tilgung 

seiner Schulden auf eine gesunde finanzielle Basis. Von 1946 bis 1965 gelang es den 

SBB, mit Ausnahme von zwei Jahren, Reingewinne zu erzielen, eine gesetzliche Reserve 

zu äufnen und das Dotationskapital zu verzinsen. 1971 begann eine bis heute anhaltende 

Defizitperiode. Mit dem Leistungauftrag von 1982 (RS 742.37) erhielten die SBB 

weitgehende Unternehmerische Freiheit und wurden verpflichtet, durch kaufmännisches 

Geschäftsgebaren die Rechnung auszugleichen. Zur finanziellen Entlastung wurde ein 

Bundesdarlehen von 2,2 Milliarden Franken in Dotationskapital umgewandelt. Die 
gemeinwirtschaftliehen Leistungen wurden voll abgegolten. Der Leistungsauftrag von 1987 

(AS 1987 I 263) geht noch etwas weiter. Der Bund übernimmt die volle finanzielle 

Verantwortung für die feste Infrastruktur des Regiebetriebs. Dieser bezahlt dafür eine 

Benützungsentschädigung und hat sich im Markt so zu bewegen, dass er seine 

Betriebskosten selbst decken kann. Zu den abgegoltenen gemeinwirtschaftliehen 

Leistungen gehört · neben dem regionalen Personenverkehr neu auch der 

Huckepackverkehr. Damit besteht für die SBB eine moderne rechtliche Grundlage. 
(Deregulierung als Strategie) 

Für die Privatbahnen d.es allgemeinen Verkehrs wurde mit dem Erlass des 

Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 (SR 742.101) die Grundlage für eine 
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dauernde Investitionshilfe des Bundes geschaffen. Der Bund kann aufgrund dieses 
Gesetzes auch wirtschaftlich bedrohten Transportunternehmungen Hilfe zur 

Aufrechterhaltung des Betriebes gewähren, sofern sich die Kantone daran beteiligen. 1972 

wurden diese Hilfeleistungen auch auf die dem allgemeinen Verkehr dienenden Automobil

oder Trolleybuslinien ausgedehnt. Darüber hinaus unterstützt der Bund aufgrund von Art. 

23 SV durch Sonderfinanzierungen einzelne Bahnprojekte, so z.B. den Ausbau der 

Lötschbergbahn. Dank dem Bundesbeschluss vom 5. Juni 1959 (SR 742.402.2) wendet 
der Bund den wirtschaftlich wenig oder einseitig entwickelten Landesgegenden über 

Tarifreduktionen zur Annäherung an SBB-Tarife indirekte Leistungen zu. Einen 
Leistungsauftrag wie für die SBB gibt es für die Konzessionierten 
Transportunternehmungen (KTU) freilich nicht. Der Bund übernimmt damit keine 

Verantwortung für die Infrastrukturkosten der KTU. Hingegen bringt eine Änderung des 

Eisenbahngesetzes eine Neuregelung der Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen 

der KTU nach dem Vorbild der SBB. (881 1988 I 1260) 

Die Wettbewerbsfähigkeit mit der Strasse verschlechterte sich aufgrund der zu geringen 
Eigenwirtschaftlichkeit zunehmend. Zwar verfolgten die Bundesbahnen seit den fünfziger 

Jahren ein langfristiges Ausbauprogramm. Dieses führte zur Erstellung der 
Heitersberglinie, zum Anschluss der Flughäfen Kloten und Cointrin, zum Bau von neuen 

Rangierbahnhöfen und zur Erneuerung des Rollmaterials. Der Ausbau blieb aber weit 

hinter den grasszügigen Investitionen in den Strassenbau zurück. Der Anteil der auf den 

Schienen beförderten Personen und Güter sank laufend. Neben den im Leistungsauftrag 
umschriebenen Hilfen und Auflagen schienen deshalb dem Verwaltungsrat der SBB schon 

im sogenannten 11 8ericht 197r wesentliche Massnahmen dringend. Eine eigentliche 

Offensive zur Steigerung der Attraktivität der Bahnen und des öffentlichen Verkehrs wurde 

indessen erst in den achtziger Jahren gestartet. Zu den Mitteln, mit denen dieses Ziel 

erreicht werden soll, gehören die Einführung des Taktfahrplans ab Sommer 1982, die 

Tarifvergünstigung mit dem Halbtaxabonnement für 100 Franken, die Verkehrsverbünde 

und Umweltabonnemente in den Regionen, vor allem in Basel und in Zürich, die 

häufigeren und besseren Zugsverbindungen und Ausbauprojekte wie die S-Bahn in der 

Region Zürich und der Vereinabahntunnel, dem die eigenössischen Räte 1986 zustimmten 

(8811986 833, 1987 I 61 und 476). 

Von grösserer Bedeutung dürfte in diesem Zusammenhang das Konzept Bahn 2000 

werden, dem der Souverän in der Referendumsabstimmung vom 6. Dezember 1986 

zustimmte. Grundidee ist ein neu es Fahrplansystem. Dieses basiert auf· einer grösseren 

Zahl von Knotenpunkten in der ganzen Schweiz, die untereinander in weniger als einer 

Stunde verbunden werden sollen. Dies erlaubt ein reibungsloses und mit geringen 

Wartezeiten verbundenes Umsteigen im Halbstundentakt Um Fahrzeiten unter einer 

Stunde zu erreichen, braucht es zum Teil Streckenneubauten. Diese werden indessen 
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durch Einsprachen vor allem im Mittelland stark verzögert. Insgesamt sollen rund 5,3 

Milliarden Franken investiert werden. Damit soll auch der Komfort für die Fahrgäste 

wesentlich gesteigert werden. 

Im Ganzen ist festzustellen, dass der Schienenverkehr stark reguliert ist und in erster Linie 

seinem Schutz vor Konkurrenz dient. Dabei entspringt die Regelung aus dem 

Zusammenspiel zwischen dem Staatsmonopol der SBB und den Privatbahnen .. Die 

Regelung umfasst die Qualität des Angebots, die Preise und den Eintritt anderer Anbieter, 

privater Bahnen, in diesen Markt. 

1 .2.2 Regulierung des Strassenverkehrs 

Wege und Strassen sind wesentlich älter als Bahnen. Sie sind häufig schon lange vor dem 

Aufkommen des motorisierten Privatverkehrs von Gemeinschaften und öffentlichen 

Körperschaften (Dörfer, Städte, Talschaften, Korporationen usw.) erstellt und unterhalten 

worden. Der private Strassenbau grossen Stils hat in der Schweiz keine Tradition. Das 

Strassenwesen liegt jedenfalls seit Gründung des Bundesstaates im wesentlichen in 

öffentlichen Händen. 

Die Bundesverfassung von 1848 hob die Strassengebühren auf und überliess die 

Strassenhoheit den Kantonen, unter dem Vorbehalt der Abschnitte, an denen der Bund ein 

besonderes Interesse hatte. Erst 1921 erhielt die Eidgenossenschaft die Kompetenz (Art. 

37bis BV), gewisse, für den allgemeinen Durchgangsverkehr notwendige Strassen offen 

zu erklären und Vorschriften über Automobile und Fahrräder zu erlassen. Seit 1928 nimmt 

der Bund über die Beiträge an die Instandstellung und den Unterhalt der dem 

Durchgangsverkehr dienenden Strassen Einfluss auf deren Planung und Bau. Die heute 

geltende Kompetenzregelung (Art. 36ter BV), nach der die vom Bund periodisch 

erlassenen Ausbauprogramme für die Hauptstrassen massgebend sind, geht auf das Jahr 

1958 zurück (vgl., BBI 1983 I 944). 

Das Strassenwesen ist gekennzeichnet durch eine enge Zusammenarbeit von Bund, 

Kantonen und Gemeinden. Es _ hat sich eine starke, wenn auch ungeplante 

Politikverflechtung herausgebildet. Die Botschaft zur KVP spricht von einer 

~~ausgesprochen unsystematischen Abgrenzung der Kompetenzen und Pflichten" (BBI 

1983 I 979). 

Im Bereiche der Nationalstrassen hat der Bund die Federführung. Bereits vor dem 2. 

Weltkrieg forderte der Schweizer Autostrassenverein den Bau von reinen Autostrassen. 

Dabei wurde eine Bundesregelung ins Auge gefasst, um die Fehler, die beim 

Eisenbahnbau des 19. Jahrhunderts gemacht worden waren, zu vermeiden. Die rasche 
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Zunahme des Fahrzeugbestandes nach dem 2. Weltkrieg führte zum unüberhörbaren Ruf 

nach einem massiven Ausbau des Strassennetzes. Auf Anregung der kantonalen 

Baudirektoren wurde eine eidgenössische "Kommission für die Planung des 

Hauptstrassennetzes" eingesetzt. Schon 1958 war es soweit. Die damals von Volk und 

Ständen angenommenen Artikel 36bis, 36ter und 37 der Bundesverfassung brachten die 

Grundlage für die Verwirklichung des Nationalstrassennetzes. Dieses Netz wurde, gestützt 

auf die Vorarbeiten der Planungskommission, durch Beschluss der Bundesversammlung 

vom 21. Juni 1960 festgelegt und seither nur unwesentlich verändert. 1965 wurde der 

Gotthard-Tunnel, 1971 eine Umfahrung der Stadt Zürich und 1984 die Transjurane 

hinzugefügt. Nach Streichung der Rawilverbindung (1986) soll das Nationalstrassennetz 

dereinst eine Gesamtlänge von annähernd 1'900 km aufweisen. Mitte 1991 waren davon 

1496,5 km (80,2%) in Betrieb. 

Nach den genannten Verfassungsartikeln stehen die Nationalstrassen zwar unter der 

Hoheit der Kantone. Vorbehalten sind indessen die Kompetenzen des Bundes. Dieser ist 

verantwortlich für die Festlegung des Netzes, für die allgemeine Planung und die generelle 
Projektierung, für die Aufstellung der Baunormalien, für den Erlass langfristiger und 

jährlicher Bauprogramme sowie für. die Finanzierung. Die Kantone besorgen die 

Bauprojektierung und -ausführung, stellen den Betrieb und Unterhalt sicher und 

überwachen den Verkehr. Bei all diesen Arbeitsschritten ist eine enge Zusammenarbeit 

zwischen den Ausführungsorganen des Bundes und der Kantone vorgesehen. Die 

Gemeinden werden bei der Planung konsultiert (Bundesgesetz über die Nationalstrassen, 

SR 725.11 Art. 19). 

Ebenso kompliziert ist die Finanzierung des Strassenwesens. Die dem Bund für die Stras

sen zur Verfügung stehenden Mittel stammen primär aus zwei Quellen: (1) aus dem Anteil 

am Treibstoffzollertrag, der bis zur Revision des Verfassungsartikels 36ter im Jahre 1982 

60 Prozent, nachher 50 Prozent betrug; (2) aus dem Zollzuschlag auf Treibstoffen von 30 

Rappen pro Liter. 1990 warfen diese Abgaben insgesamt 2,4 Milliarden Franken ab. Die 

zweckfinanzierten Ausgaben des Bundes für das Strassenwesen beliefen sich im gleichen 

Jahr auf 2,53 Milliarden Franken. Das auf den 1.1.1985 in Kraft gesetzte, revidierte 

Treibstoffzollgesetz (SR 725.116.2) umschreibt abschliessend, wofür die 

zweckgebundenen Mittel zu verwenden sind. Sie können nach dieser Regelung nicht mehr 

nur für den reinen Strassenbau, sondern unter anderem auch für die Aufhebung und 

Sicherung von Bahnübergängen, für die Förderung des kombinierten Verkehrs, den Bau 

von Bahnhofparkinganlagen und für Umwelt- und Landschaftsschutzmassnahmen 

eingesetzt werden. Die Erträge flossen in den letzten Jahren so ergiebig, dass die 

Einnahmen die Ausgaben meist überstiegen. Ende 1990 summierten sich die 

Rückstellungen auf rund 2,2 Milliarden Franken (Staatsrechnung der Eidgenossenschaft, 

1990, s. 158f.). 
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ln Vorwegnahme von Teilaspekten einer ~~Koordinierten Verkehrspolitik11 (KVP) wurden 

1985 eine Schwerverkehrsabgabe und eine Autobahnvignette (BBI 1980 I 1113) einge

führt. Die auf zehn Jahre befristete Schwerverkehrsabgabe soll einen Beitrag zur Kosten

deckung des Schwerverkehrs leisten und beträgt in Abhängigkeit vom Gewicht des Fahr

zeugs zwischen 500 und 3'000 Franken pro Jahr. Sie hat zu heftigem Widerstand des 

Lastwagengewerbes und zu Retorsionsmassnahmen des Auslandes geführt. Die Vignette 

kostet 30 Franken pro Fahrzeug und Jahr und ermächtigt zum Befahren der Autobahnen. 

Die beiden Abgaben ha.ben 1990 rund 330 Millionen Franken abgeworfen. · 

Entsprechend der Strassenhoheit ist die Finanzierung des kantonalen und kommunalen 

Strassennetzes Sache der Kantone und Gemeinden. Neben zweckgebundenen Motorfahr

zeugsteuern und besonderen Steuerzuschlägen verwenden diese dazu die Beiträge des 

Bundes an den Bau der Hauptstrassen und an die Kosten der für Motorfahrzeuge offenen 

Strassen. Die von den Kantonen aufgewendeten Mittel beliefen sich 1985 auf 2,6 

Milliarden Franken, jene der Gemeinden auf 1,7 Milliarden Franken. 

Nach der neuen Methode der Strassenrechnung entstanden 1987 für National-, Kantons

und Gemeindestrassen Kosten von 5,35 Milliarden Franken. Davon waren 86,4 Prozent 

dem Motorfahrzeugverkehr zurechenbar. Berücksichtigt man die Verzinsung und die anre

chenbaren Einnahmen (4,28 Mia. Fr.), so kommt man auf einen Eigenwirtschaftlichkeits

grad von 92,7 Prozent und auf einen Deckungsgrad von 85,6 Prozent. (Statistisches 

Jahrbuch der Schweiz 1991, S. 230f.) 

Das Strassenverkehrsrecht gibt dem Bund keine Kompetenzen zu wirtschaftslenkenden 

Massnahmen. Der Güterverkehr ist, mit Ausnahme der unter das Postregal fallenden Sen

dungen (Art. 1 des Postverkehrsgesetzes, SR 783.0), gernäss der Handels- und Gewerbe

freiheit jedermann gestattet. Die gewerbsmässige Personenbeförderung ist dagegen als 

traditioneller Bestandteil des Postregals immer der freien Betätigung entzogen gewesen. 

Der individuelle Personenverkehr mit Motorfahrzeugen untersteht lediglich polizeilichen 

Beschränkungen. Massgebend dafür ist das Bundesgesetz über den Strassenverkehr aus 

dem Jahre 1958 (SR 7 41.01 ). Auch wenn die daraus abgeleiteten Bestimmungen primär 

auf die Erfordernisse eines flüssigen und sicheren Verkehrs auf der Strasse ~usgerichtet 

sind, so haben sie in einigen Aspekten doch auch eminente verkehrspolitische Bedeutung. 

Die Regelungen der Arbeitszeit der Chauffeure beeinflussen das Konkurrenzverhältnis 

zum Bahnverkehr. Durch die zugelassenen Höchstwerte für Masse und Gewichte der 

Lastwagen, speziell die geltende Limite von 28 Tonnen für Anhängerzüge und 

Sattelschlepper, wird der Gütertransport in der Schweiz mit Lastwagen aus dem Ausland, 

das höhere Grenzwerte kennt, eingeschränkt. Die Vorschriften stärken die 

Wettbewerbsposition der Bahn im Transitverkehr. Von grösster verkehrspolitischer 

Bedeutung sind schliesslich die zunächst aus energie-, dann aus umweltpolitischen 
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Gründen erlassenen Verkehrsvorschriften. Seit Oktober 1987 gelten die Abgasnormen 

US-83 für neu immatrikulierte Personenwagen. Bereits seit Anfang 1986 unterstehen 

leichte Motorwagen einer jährlichen Abgaswartung und -kontrolle. Damit kennt die 

Schweiz zusammen mit skandinavischen Ländern die strengsten Abgasvorschriften 

Europas. Zudem hat der Bundesrat auf Anfang 1985 Tempolimiten von 80 km/h auf 
Hauptstrassen ausserorts und 120 km/h auf Autobahnen festgesetzt. Diese Limiten sind in 

der Volksabstimmung 1989 vor allem aus Gründen der Verkehrssicherheit bestätigt 

worden. Darüber hinaus wurde im selben Jahr die Möglichkeit geschaffen, in 
Wohnquartieren die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer zu beschränken. ln 
den Sommermonaten 1991 wurde schliesslich auf einigen besonders stark befahrenen Au

tobahnabschnitten die Höchstgeschwindigkeit für Lastwagen auf 70, für Personenwagen 

auf 1 00 Stundenkilometer limitiert. 

Weitergehende umweltpolitisch motivierte Massnahmen sind indessen im Strassenver

kehrsrecht nicht ergriffen worden (vgl. dazu das Kapitei 11 Umweltpolitik11
). 

Im Ganzen kann die Regulierung des Personenverkehrs auf der Strasse durch den Staat 

via das Postmonopol sowie mittels verschiedener Lizenzen an private Anbieter in ihrer 
Funktion des Schutzes des Personenverkehrs auf der Schiene vor Konkurrenz gesehen 

werden. Demgegenüber ist der Güterverkehr nur geringfügig reguliert. Es gibt keine 
gesetzlichen Schranken für private Anbieter auf diesem Markt und keine 

Preisregulierungen. Die entscheidende Ausnahme sind technische Restriktionen wie das 

Maximum von 28 Tonnen und andere Beschränkungen für den Schwerverkehr. Ins 

Gewicht fällt auch das Nacht- und Sonntagsfahrverbot Diese Restriktionen haben aber 

nur geringe Bedeutung für den einheimischen Güterverkehr. 11Thus it can be said that in 

Switzerland road hauJage is practically unregulated on the domestic market for Swiss 

entrants. The restrictions obviously protect the Swiss road market from entry by foreign 

competitors. 11 (Maggi s.67). Darüberhinaus schützen diese Regeln auch die Bahn im 

Wettbewerb mit der Strasse. Diese Regulierungen sind dabei von grosser Bedeutung für 
'· 

die politischen Optionen der Schweiz im Alpen-Transitverkehr. 

2.Ausgangslage der Schweiz als Transitland in Europa 

2.1 Die Zunahme des Alpentransits 

Der alpenquerende Verkehr auf Schiene und Strasse verzeichnete in den letzten 

Jahrzehnten starke Wachstumszahlen. Zum heutigen Zeitpunkt durchqueren Reise- und 

Güterverkehr die französischen, schweizerischen und Österreichischen Alpen auf vier 

wichtigen Schienenachsen, Mont Cenis, Lötschberg/Simplon, Gotthard und Brenner, und 
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auf sechs Strassenachsen. Seit Mitte der fünfzigerJahrehat dieser Verkehr etwa um das 

Zehnfache zugenommen. Hauptmerkmal dieser Entwicklung ist die relative Abnahme des 

Bahnanteils und das rasante Anwachsen des Strassenverkehr. Der Bahnanteil sank im 

Güterverkehr von 90 auf 50 Prozent und im Personenverkehr auf unter 20 Prozent 

(EVED/INFRAS 1988:1). Der transalpine Güterverkehr durch Österreich, die Schweiz und 
Frankreich hat zwischen 1981 und 1989 um 45 Prozent zugenommen und beträgt heute 

rund 73 Mio. Tonnen; mit 74 Prozent liegen die Wachstumsraten beim 
Strassengüterverkehr fast viermal höher als bei der Bahn ( + 19 Prozent). Die Schweiz 

bewältigt sowohl im Güter- als auch im Personenverkehr etwa ein Drittel des 
alpenquerenden Gesamtverkehrs. (Jahrbuch der Schweizerischen Verkehrswirtschaft 

1991/92:161; EVED/INFRAS 1988:3). Vom gesamten Strassen-Güterverkehr zwischen 

Nordeuropa und Italien gehen aber nur rund 0,8 Mio. Tonnen oder 3 Prozent durch die 
Schweiz, während der Anteil im Bahnverkehr rund 40 Prozent beträgt (Kaspar 1991 :1) 1 ; 

der Schweizer Anteil am gesamten Alpentransit beträ~t auf der Strasse etwa 4 Prozent, 

auf der Schiene rund 54 Prozent (BUWAL 1992:153}. 11Gründe für diese veränderte 
Transitsituation der Schweiz sind bezüglich Strassenverkehr ein Nacht- und 

Sonntagsfahrverbot für Lastwagen sowie das zulässige Gesamtgewicht der Lastwagen 

von 28 Tonnen, zumal in den umliegenden Staaten dieses zugelassene Gesamtgewicht 

bei 38 Tonnen und höher liegtu (Kaspar 1991:1 ). 1970 wurden noch mehr als die Hälfte der 

Güter im Transitverkehr zwischen Nord- und Südeuropa durch die Schweiz transportiert 

(97 Prozent davon per Bahn), 1984 betrug der Anteil der Schweiz noch 23 Prozent 
(Frankreich: 43 Prozent; Österreich: 34 Prozent}; aber noch heute werden mehr als 80 
Prozent des Güterverkehrs durch die Schweizer Alpen mit der Bahn befördert (Jahrbuch 
der Schweizerischen Verkehrswirtschaft 1991/92:161 ). Die Verkehrsnachfrage im 

Personentransitverkehr hat seit 1950 jährlich um. rund 5 Prozent zugenommen; heute 

überqueren pro Jahr rund 50 Mio. Menschen die Alpen: 82 Prozent der Überquarungen 

erfolgen auf der Strasse, 11 Prozent mit der Bahn und 7 Prozent per Flugzeug. 

Bis ins Jahr 2000/2010 sollen sich gernäss Schätzungen die 'Güterströme zwischen 

Norden und Süden Europas noch einmal fast verdoppeln (BUWAL 1992:276} oder 

verdreifachen. Im gesamten EG-Raum wird allein schon für die neunziger Jahre eine 

Zunahme des Lastwagenverkehrs um 30 bis 50 Prozent vorausgesagt. Der Grund dafür ist 

nicht zuletzt in der politischen Öffnung in Europa und dem damit zusammenhängenden 

ungehinderten Warenaustausch im Binnenmarkt der EG ab 1993 zu sehen: 11Es liegt in der 

Logik der Liberalisierung und der Wirtschaftsintegration, dass der grenzüberschreitende 

Verkehr radikal zunimmt: ( ... ) der gesamte Güt,ertransitverkehr mit einer Verdoppelung bis 

1 Strahm (1992:96) gibt, gestützt auf EVED-Zahlen, für das Jahr 1989 folgende Werte: Der 
Gütertransitverkehr durch die Schwiez belief sich auf insgesamt 1,5 Mio. Tonnen auf der Strasse 
(Österreich: 15 Mio; Frankreich: 1 o Mio.); auf 11,5 Mio. Tonnen auf der Schiene (Österreich: 3 Mio.; 
Frankreich: 1,5 Mio.). 
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zum Jahr 2010." (Strahm 1992:95). Im vom BUWAL im Sommer 1992 publizierten Bericht 
"Europäische Integration und ökologische Folgen für die Schweiz" heisst es entsprechend: 
"Die Schweiz hat die Möglichkeit, diesen Zusatzverkehr im Rahmen des 

Transitabkommens weitgehend auf die Bahn zu verlagern (schrittweise auch 

Umwegtransit, der heute durch ·Österreich und Frankreich transportiert wird). Der 

Strassentransit durch die Schweiz wird aber auch mit Transitabkommen und NEAT weiter 
ansteigen, sofern nicht geeignete flankierende Massnahmen ergriffen werden. Die NEAT, 

als wichtiger Bestandteil des Transitabkommens, ist langfristig gesehen die einzige 

Möglichkeit, das erwartete Güterverkehrsvolumen auf eine möglichst umweltschonende 
Art durch die Schweiz zu transportieren." (BUWAL 1992:152) 

Die Entwicklungen im europäischen Verkehrsbereich sind also geprägt von einer starken 

Verkehrsnachfrage, neuen Akzenten in der Verkehrsinfrastruktur und einer liberalisierten 

Verkehrsordnung (EG). Als Hauptfolge ergibt sich daraus eine weitere Dynamik im 

Strassenverkehr. Dies eröffnet allerdings auch den Bahnen neue Chancen (z.B. 

kombinierter Verkehr2). Als Hauptproblem im Rahmen dieser Entwicklungen wird 

allgemein das Fehlen einer übergreifenden europäischen Verkehrspolitik vom Atlantik bis 
zum Ural gesehen, die integriert zu gestalten wäre und "insbesondere bei der 

Verkehrsinfrastruktur anzusetzen hätte11 (Rogge 1992:5). 

Gernäss der NEAT-Botschaft kann damit für den Personen- und Güterverkehr von 

fo'lg·enden Annahmen ausgegangen werden. Im Personenverkehr wird bis 2020 mit einer 

Zunahme von 50 Prozent (Strasse und Schiene) gerechnet. Der Güterverkehr erhält seine 
Strukturen primär durch die Beziehungen ltalien-EG. ln diesem Bereich hat sich der 

Güterverkehr seit Abschluss der Römer Verträge 1957 versechsfacht Bis ins Jahr 

2010/2020 sprechen Prognosen von einer weiteren Verdoppelung. Die Bedeutung des 
alpenquerenden Güterverkehrs wird sich ausserdem wegen der starken Zunahme der 

Transporte Ost-West noch weiter verstärken. Als wirtschaftlich stark verflochtenes und 

reines Binnenland (Exporte Schweiz-EG/EFTA: 65 Prozent; Einfuhr: über 80 Prozent) hat 

die Schweiz ein grosses Interesse an direkten Verbindungen mit dem europäischen Raum. 

Druck auf die Schweiz ergab und ergibt sich vor allem bezüglich der eidgenössischen 

Gewichtslimiten und zeitlichen Fahrbeschränkungen. Gegenüber dem Strassenetz ist das 

Schienennetz in den letzten Jahren und Jahrzehnten ins Hintertreffen ge'raten: in 30 

Jahren hat sich der Anteil der Schiene am Güterverkehr von beinahe 1 00 Prozent auf etwa 
50 Prozent verringert; und auch im Personenverkehr hat sich die Verkehrsteilung 
zuungunsten der Bahn verschoben. 

2 Gerade dem Marktsegment Alpentransit wird von Experten eine gute Eignung für den kombinierten 
Verkehr zugeschrieben: grosse Transportdistanzen und ~ündelung der Verkehrsströme. "Untersuchungen 
zeigen, dass etwa 80 Prozent aller Strassentransporte im Alpentransit auf den kombinierten Verkehr 
verlagert werden können." (NZZ 13.10.1992, "Die Zukunft des kombinierten Verkehrs in Europa") 
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2.2 Verkehrspolitische Regulierung im Transitbereich 

Vor dem Hintergrund dieser Ausgangslage ergibt sich die politische Bedeutung der 
Regulierung des Transitverkehrs in erster Linie mit Blick auf die Regelung im Güterverkehr 

auf der Strasse (vgl. 1.2.2). Die Motivation für die dortigen Beschränkungen seitens der 

Landesregierung liegt in der Befürchtung begründet, dass ein unregulierter 

Strassentransport zu Verkehrslawinen führt, die in Österreich und Frankreich zu 

beobachten sind. Auch wenn diese Befürchtungen heute gegenüber der EG in 
integrationspolitischer Perspektive nicht mehr bedenkenlos geäussert werden können, ist 
doch festzuhalten, dass die Schweiz den Hauptanteil der transalpinen Gütertransporte auf 
der Schiene abwickeln möchte und zugleich wenig an den transalpinen Transport auf der 

Strasse beiträgt (Maggi 1991 :65) 

Für die Koordination mit der EG führt dies zu zwei Hauptproblemen für die Bahn: die 

Entwicklung eines europäischen Netzwerkes von Schnellzügen '(Dieses Problem soll an 

dieser Stelle nur erwähnt werden. Doch auch die NEAT soll in dieses Netz eingegliedert 
werden.) sowie die Planung und der Bau eines neuen Tunnels durch die Alpen. Die 
entsprechenden Pläne müssen mit dem Rest Europas in erster Linie hinsichtlich des 
kombinierten Transports koordiniert werden. Das Problem mit Blick auf Europa liegt in der 
integrierten Planung von Grassprojekten der Infrastruktur. 

Für den Strassenverkehr liegt demgegenüber das Koordinationsproblem mit der EG im 

Strassenverkehr in der Regulierung, nicht im Personenverkehr, der vertraglich geregelt ist 

im ASOR, aber im Gütertransport, der mit technischen (28-Tonnen-Beschränkung) und 

fiskalischen (Schwerverkehrsabgaben) Restriktionen belegt ist (vgl. oben). Diese 

Beschränkungen stossen in der EG auf Widerstand. Die Strategie der Schweiz zur 
Bewältigung dieser Situation liegt . darin, das Schwergewicht auf· den kombinierten 
Gütertransport zu legen. Von daher konnte die NEAT ihre politische Bedeutung gewir.men. 

Weil diese Lösung nicht vor dem Jahre 2010/2020 effektiv werden kann, bleiben die 

Beschränkungen im Gütertransport auf der Strasse trotz der Annahme der NEAT durch 

das Volk auch in nächster Zeit Gegenstand von Konflikten. 

Das Transit-Problem kann generell im Kontext des schweizerischen Systems der 

Regulierung des Strassenverkehrs lokalisiert werden. Das Regime im 
Strassentransportwesen kann in folgender Tabelle zusammengefasst werden (Maggi 
1991 :71). 
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Als stark kann die Regelung im einheimischen Passagierwesen angesehen werden, 

während der inländische Markt im Güterverkehr nur schwach reguliert ist. Umgekehrt 

verhält es sich im internationalen Verkehr. Im relativ schwach regulierten 

Personentransport koordiniert die Schweiz sich aktiv mit der EG. Im Gütertransport 

hingegen bestehen starke Differenzen der Regelung mit Blick auf Gewicht, Masse, 

Fahrtzeiten und Abgaben. 

Die Regelung des einheimischen Transportmarktes hat sich schrittweise über eine längere· 

Zeit ergeben. Generell können alle Regelungen als Schutz des einheimischen 

Schienenverkehrs verstanden werden. Das Schienentransportwesen besteht aus einer 

wichtigen Anzahl von lokalen und regionalen öffentlichen Transportunternehmungen, die 

den Auftrag haben, lokale öffentliche Güter herzustellen. Weil der lokale und regionale 

Regulierungsbedarf auf die Garantie eines minimalen Personentransports hin orientiert ist, 

stellt sie im wesentlichen einen Schutz dieses Transportmarktes dar. Denselben 

Regelungsbedarf gibt es nicht im Bereich des Gütertansports. Indem dieser Markt nicht 

geschützt wird, kann der Strassentransport heute ca. 60 Prozent des Transportanteils 

ausmachen. 

Diese Situation im einheimischen Markt hat seitens der Interessengruppen Konsequenzen 

für den Regelungsbedarf und insofern für den Schutz im internationalen Kontext. Die 
starke Regulierung im einheimischen Personentransportmarkt integrierte eine kleine 

Gruppe von privaten Anbietern in diesem regulierten Marktsegment, das insofern keinen 

Regelungsbedarf anmeldet, und schliesst andere mögliche Anbieter ausserhalb dieses 

Regelungskartells aus. Diese sind politisch zu schwach, um Einfluss auf die Behörden 

ausüben zu können. Insofern ist die Regelung in diesem Bereich des Personentransports 

eine Angelegenheit der nationalen Regierung, die sich frei vom Einfluss der 

Interessengruppen mit den Regierungen von EG-Ländern koordinieren kann. 

Genau umgekehrt verhält es sich im Gütertransport. Hier sind der Eintritt in den Markt und 

die Preise auf dem einheimischen Markt frei. Dies erlaubte der Industrie, einen wichtigen 

Marktanteil zu gewinnen. Dieser Markt beschränkt sich aber auf den einheimischen 
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Transport. Diese Struktur der Transportindustrie motiviert deren Interessen nach Schutz 

vor ausländischer Konkurrenz. Die Behörden antworten auf diese Interessen der. Industrie 

mit Restriktionen, die den einheimischen Markt schützen. Beschränkungen des Gewichts 

und der Masse stehen im Interesse der einheimischen Anbieter und werden von der 

Landesregierung durch deren Befürchtung einer Lawine im Strassenverkehr im Falle einer 

Aufhebung von Restriktionen zum Ausdruck gebracht. Mit Blick auf die EG wird indessen 

unterstrichen, dass diese Restriktionen nicht als Massnahmen gedacht seien, die 

ausländische Anbieter diskriminieren, weil die Normen sowohl für einheimische wie für 

ausländische Anbieter Geltung beanspruchen, sondern dass sie im Laufe der Zeit 

schrittweise entstanden seien (Mühlemann 1988). 

Dieser Aspekt im schweizerischen System der Regulierung des Strassenverkehrs führt die 

Regierung in Konflikt mit der EG. Die strategische Antwort der Schweiz zum Zweck des 

Interessenausgleichs besteht daher in der Option des kombinierten Gütertransports. Diese 

Politik wird von der einheimischen Transportindustrie mehrheitlich unterstützt. An der 

Aufrechterhaltung der 28-Tonnenbeschränkung wird von privater Seite her festgehalten. 

Anders sind die Interessen jedoch mit Blick auf die Schwerverkehrsabgaben. An ihrer 

Aufhebung ist die Transportindustrie interessiert, weil sie kaum den einheimischen Markt 

zu schützen in der Lage ist, aber gleichwohl Kosten verursacht. Interessant für den Policy

Prozess der NEAT (der ansahliessend geschildert wird) ist die in dieser Struktur angelegte 

gleiche Ausrichtung der Interessen an der Erhaltung der 28-Tonnenbeschränkung mit den 

ökologisch motivierten Gegnern der NEAT. Letztere verfolgen ebenfalls das Ziel, den 

ausländisch angebotenen Strassentransport einzuschränken. Die strategische Antwort der 

Regierung, den kombinierten Gütertransport zur Lösung des Transitproblems im Rahmen 

der NEAT zu forcieren, gab den Befürwortern im Konflikt mit den ökologischen Gegnern 

argumentative Handlungsspielräume, die in den Auseinandersetzungen eingesetzt 

wurden. Die Annahme der NEAT kann aber nicht als Lösung der Konflikte mit der EG im 

Bereich der Regulierung im Gütertransport auf der Strasse gesehen werden. 

Im Ganzen ist mit Blick auf das Transitproblem und dessen Regulierung mit der EG der 

Einfluss zweier das schweizerische Regierungssystem prägende Institutionen zu 

beachten. Sowohl der Föderalismus wie die direkte Demokratie strukturieren in hohem 

Masse die Interessen- und Regulierungsstruktur des Verkehrssystems von Schiene und 

Strasse. Der Föderalismus führte historisch zur Etablierung einer Vielzahl von regionalen 

Eisenbahngesellschaften, die heute hauptsächlich Zielen regionaler Policys dienen. Das 

System der direkten Demokratie verleiht Interessengruppen grossen Einfluss auf 

Entscheidungen. ln diesem Sinn bilden sich in der Regulierung des Transportwesens der 

Schweiz auf Schiene und Strasse in hohem Ausmass Regional- und Gruppeninteressen 

ab. 
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3. Die NEAT im Policy-Prozess seit 1963 

Mit dem Problem einer neuen Eisenbahn-Aipentransversale, die den technischen 

Perspektiven und den Verkehrserfordernissen bis ins 21. Jahrhundert gerecht würde, 

beschäftigt sich die politische Schweiz bereits seit den sechziger Jahren (EVED/INFRAS 

1988:6; ycs 19~1 :18). Die Alpenbahnfrage hat also eine durchaus bewegte Geschichte: 

"Sie war einerseits durch regionalpolitische lnteressenausmarchungen auf nationaler und 

internationaler Ebene geprägt und andererseits durch Veränderungen in wirtschaftlichen, 

ökologischen und auch Europa-verkehrspolitischen Rahmenbedingungen." 

(EVED/INFRAS 1988:6) Die regionalpolitische Diskussion prägte denn auch einen guten 

Teil der Diskussion im Rahmen der Politikformulierung (Lineinführung etc.) und findet sich 

möglicherweise auch im Abstimmungsergebnis vom 27. September 1992 wieder: "Der 

hohe Preis der 'föderalistischen' Linienführung mit zwei Basistunnels hat sich zumindest 

an der Urne ausbezahlt, stimmte doch die Westschwez der NEAT geschlossen mit 

Mehrheiten von über 70 Prozent zu." (NZZ, 28.9.1992) 

Bereits 1963 setzte das EVED eine Expertenkommision ein, um fünf verschiedene, den 

Nord-Süd-Eisenbahnverkehr betreffende Projekte unter dem Gesichtspunkt einer 

gesamtschweizerischen Planung zu prüfen. Diese Kommission hatte sich nicht mit der 

Frage nach der Notwendigkeit einer neuen Transversale zu befassen, sondern nur mit 

dem technischen sowie betriebs- und volkswirtschaftlichen Vergleich der Varianten 

(EVED/INFRAS .1988:6). Gotthard und Splügen kamen in die engere Wahl, und 1970 

empfahl die Kommission in ihrem Schlussbericht den Bau eines Gotthard-Basistunnels. 

Die acht ost-schweizerischen Kantone opponierten diesen Entscheid und 1972 wurde eine 

weitere Kommission ins Leben gerufen, die sogenannte "Kontaktgruppe 

Gotthard/Splügen". Nach sechsjähriger Arbeit legte diese 1979 einen Schlussbericht ohne 

kl,are Empfehlungen vor. (VCS 1991 :18). Zu Beginn der achtziger Jahre führte der 

Bundesrat eine Vernehmlassung zur Alpenbahnfrage bei den Kantonen durch, und 

erklärte 1983: "Unter dem Eindruck der konjunkturbedingten rückgängigen 

Transportvolumina folgerte der Bundesrat, dass dem Bau einer weiteren Eisanbahn

Alpentransversale nicht die Dringlichkeit zukomme, wie sie noch 1980 angenommen 

wurde. (BBI 1983 111:1165} Er empfahl, vorerst die bestehenden Kapazitäten maximal zu 

nutzen." (EVED/INFRAS 198:8). 1988 wurde das Paket schliesslicp wieder aus der 

Schublade genommen; Bundesrat Ogi schickte fünf NEAT-Varianten in die 

Vernehmlassung. Gegenstand der Vernehmlassung (vom Herbst 1988 bis Januar 1989} 

bei Kantonen, Parteien, Verbänden und interessierten Organisationen bildeten die 

Ergebnisse einer Zweckmässigkeitsprüfung, der die verschiedenen NEAT-Varianten 

zusammen mit einer Kosten-Nutzen-Analyse vorher unterzogen worden waren (BBI 1990 
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11:1082; EVED/INFRAS 1988:2-4). Im Vernehmlassungsvertahren erachteten der grosse 

Teil der Vernahmlasser den Bau einer neuen Eisanbahn-Alpentransversale als 

zweckmässig und dringlich (BBI 1990 11:1 083). Die meisten Vernahmlasser gingen 

"entweder ausdrücklich oder stillschweigend vom Ziel einer Vekehrsverlagerung von der 

Strasse auf die Schiene" aus (BBI 1990 11:1 083). 

4. Die V~lksabstimmung3 

4.1 Das Konzept und seine Elemente 

Das Projekt, das zur Volksabstimmung vorgelegen ist und am 27. September 1992 mit 

einer Mehrheit von 63,6 Prozent angenommen worden ist (Stimmbeteiligung 45,9 %), 

enthielt vier konzeptionelle Elemente: 

-Die Neubaustrecke Arth-Goldau-Lugano mit Basistunneln am Gotthard (ca. 50km) 

und am Monte Ceneri (12,6 km). 

-Die Basislinie aus dem Raum Frutigen ins Rhonetal (die Lötschberg-Basislinie) mit 

einem Tunnel (ca 30 km). 

- Der engere Anschluss der Westschweiz an das europäische Schienennetz. Die 

Schweiz wird über Genf und Basel erschlossen, und die dazwischen liegenden 

Verbindungen im Jura werdell verbe.ssert. 

- Der Einbezug der Ostschweiz durch den Bau neuer Linien aus dem Raum Zug in 

den Raum Zürichsee. Auch die Zufahrten von St. Gallen in den Raum Zürichsee werden 

verbessert und der Bahnhof Chur ausgebaut. 

Dieses Konzept wurde zur Zeit der Abstimmung mit Kosten von 14,9 Mrd. Franken 

verrechnet. (Preisstand 1991) 

4.2 Kommt das Referendum zustande? 

Gegen die NEAT haben drei Komitees das Referendum ergriffen: 

1. Das zahlenmässig stärkste Komitee stellte die GPS, unterstützt von Greenpeace und 

WWF. Es wehrte sich grundsätzlich gegen die Transitlawine, die mit der NEAT noch 

begünstigt werde. Und es kritisierte, dass Bundesrat und Parlament keine zwingende 

Verlagerung auf die Schiene vorgesehen hatten. Gleichzeitig warnte das Komitee auch 

davor, dass die NEAT in ein Finanzdebakel führe. Dieses Komitee sammelte rund 38850 

3 Vgl. Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 27. September 
1992. VOX Nr. 46. GfS & Universität Bern. 
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Unterschriften. 

2. Das zweite Paket von Referendumgsunterschriften kam aus dem politisch 

entgegengesetzten Lager. Das Komitee wuchs aus der Basler Autopartei heraus und 

wehrte sich in erster Linie dagegen, dass die NEAT auch aus Treibstoffzollgeldern 

mitfinanziert werden sollte. Zitat Komitee: "Der Finanzbeschluss zur NEAT untersteht nicht 

dem fakultativen Referendum; das Parlament kann jederzeit die Mitfinanzierung der 

NEAT-Kosten aus Treibstoffzollgeldern erhöhen, ohne dass das Volk die Möglichkeit zum 

Referendum und damit zur Mitsprache hätte." Dieses Komitee sammelte 6600 

Unterschriften. 

3. Das dritte Referendumskomitee kam aus dem Kanton Uri. Rund 20 Prozent der Urner 

Stimmberechtigten unterzeichneten ein Referendum, das sich nicht grundsätzlich gegen 

die NEAT richtete. Die Urnerund Urnerinnen bemängelten jedoch, dass die Verlagerung 

von der Strasse auf die Schiene und die umweltschonende Linienführung nicht garantiert 

seien. Zitat Komitee: "Die Urnerinnen und Urner, die das Referendum unterschrieben 

haben, lehnen eine NEAT nicht grundsätzlkch ab. Die lebenswichtigen Interessen unseres 

Kantons müssen aber berücksichtigt werden: Der Schwerverkehr gehört auf die Schiene, 

und Uri braucht eine umweltschonende Linienführung. Diese beiden Grundsätze werden 

von dieser NEAT-Vorlage nicht erfüllt. Deshalb lehnen wir die NEAT in der jetzigen Form 

ab." Dieses Komitee sammelte 5200 Unterschriften. 

Das Referendum kam in der ersten Auszählung nicht zustande. Nach einer zweiten 

Auszählung stellte sich heraus, dass das Referendum sehr knapp zustande kam. (50150 

Unterschriften) Die Gegnerschaft erhielt zudem Unterstützung von der Autopartei und den 

Schweizer Demokraten. Im Sommer stiess ein weiteres Komitee hinzu, das unter dem 

Titel "Nein zum 50 Milliarden-NEAT-Loch" die hohen Kosten der NEAT bekämpfte. Es 

wurde präsidiert von bürgerlichen Nationalräten. ACS und AST AG entschieden sich zwar 

für Stimmfreigabe, aber in beiden Verbänden machte sich eine starke Gegnerschaft 

bemerkbar. 

4.3 Konfliktlinien 

Der Bundesrat verteidigte das Projekt in erster Linie damit, durch die Steigerung der 

Attraktivität der Bahn deren Zukunft zu stärken. Zudem unterstrich er diese Absicht mit der 

Umweltfreundlichkeit des Vorhabens. Schliesslich wies er mit Blick auf Europa darauf hin, 

dass ohne die NEAT die Schweiz den günstigen Transitvertrag mit der EG nicht erfüllen 

könnte, indem der Verhandlungserfolg der Schweiz - kein Korridor für 40-Tonnen

Lastwagen, Beibehaltung des Nacht- und Sonntagsfahrverbots- zunichte gemacht würde. 
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Im Nationalrat wurden die folgenden Konfliktlinien sichtbar: Während vor allem 

Vertreterinnen des LdU und der LPS Kritik in bezug auf die Fiananzierung äusserten, 

meldeten CVP, SPS und GPS Bedenken an der ökologischen Verträglichkeit des 
Projektes an. Ein Antrag von Seiten der SPS und der GPS, der die Verlagerung von der 

Strasse auf die Schiene zwingend festhalten wollte, scheiterte jedoch ebenso wie ein 
Antrag auf Streichung des Lötschberg-Basistunnels. Ähnliche Fronten zeigten sich auch 

im Ständerat. Hier war aber die Kommissionsmehrheit erfolgreich und konnte die 
Verlagerung von der Strasse auf die Schiene festschreiben. Mit einem Mehrheitsentscheid 

von 93:87 Stimmen lehnte dies jedoch der Natioalrat im Differenzbereinigungsverfahren 

ab. Schliesslich wurde die Vorlage in der Schlussabstimmung vom Oktober 1991 mit 118 

gegen Stimmen. genehmigt; der Ständerat nahm sie mit einer Gegenstimme an. 

Im Abstimmungskampf des Referendums plädierten schliesslich alle Parteien ausser GPS, 
AP und SD sowie die Interessenverbände TCS und VCS für ein Ja. Diese Parteien traten 
im Schweizerischen Aktionskomitee "Ja zur NEAT" geschlossen auf. Als Hauptargumente 

führten sie an, dass das Projekt im Dienste des Umweltschutzes stehe, die 

verkehrspolitische Position der Schweiz in Europa im Zusammenhang mit dem 

Transitvertrag stärke sowie der Idee des Huckepackverkehrs zum Durchbruch verhelfe. 

Den finanzpolitischen gegnerischen Argumenten hielt das Komitee entgegen, dass das 

Projekt kostengünstig sei, den Standortvorteil des Landes erhöhe und mit seinem 
Investitionsvolumen Arbeitsplätze schaffe. 

Die Gegnerinnen meldeten sich dann vor allem kurz vor der Abstimmung zu Wort. Dabei 
warf besonders die Frage der Finanzierung hohe Wellen; die Nervosität im befürwortenden 

Lager wuchs. Umso grösser war die Überraschung, als das grösste Eisenbahnprojekt in 

diesem Jahrhundert mit einer komfortablen Mehrheit von 63,6 Prozent Ja-Stimmen 

angenommen wurde. Überdurchschnittlich hoch fiel die Zustimmung in Genf, Wallis, 

Nauenburg und Waadt aus. Mit Ausnahme von Uri stimmten auch sämtliche 

Gotthardkantone der Vorlage zu. Daneben verwarfen nur noch die beiden Appenzell, die 

von den SBB nicht bedient werden. 

4.4 Abstimmungsmotive 

Gernäss der VOX-Nachbefragung zur Volksabstimmung konnte die folgende Motivlage bei 

Befürwortern und Gegnern festgestellt werden. Bei den Ja-Stimmenden dominierte das 

Motiv, den Güterverkehr von der Strasse auf die Schiene zu verlagern, dies in zwei 

Richtungen. Zum einen sollte damit der öffentliche Verkehr mehr Aufgaben im 
Güterverkehr übernehmen. ln diesem Sinne wurde die NEAT im Dienste des 

Umweltschutzes angenommen. Zum anderen erhofften sich die vom Strassenverkehr 
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besonders betroffenen Regionen von der NEAT eine Entlastung. Ökologische Motive 

hatten zwar einen eigenen Stellenwert, kamen aber nur relativ undifferenziert zugunsten 

eines allgemeinen Umweltschutzes zur Geltung. Als eines der grössten 

Investitionsprojekte übte die NEAT zudem Faszination auf einen grossen Teil der Ja

Stimmenden aus. Schliesslich wurde die NEAT auch als integrationsfördender Beitrag der 

Schweiz für Europa gesehen. 

I " 
Bei den Nein-Stimmenden waren finanzpolitische Uberlegungen zu den hohen Kosten 

ausschlaggebend. Wirtschaftliche und finanzielle Argumente polarisierten Befürworter und 

Gegner in hohem Ausmass. Für die Befürworter bedeutete die NEAT eine notwendige 

Investition in die Zukunft, die Arbeit und Verdienst schaffe. Die Gegner sahen die NEAT 

als finanzielles Abenteuer. Verkehrspolitische Zweifel am Sinn der NEAT und ökologische 

Motive waren zweit- und drittrangig. Von untergeordneter Bedeutung waren europa- und 

regionalpolitische Motive. 

Zusammenfassend kann man festhalten; dass die Befürworter der NEAT in erster Linie 

aus verkehrs- und umweltpolitischen Motiven zustimmten. Vor allem in der Romandie 

wurde diese Zustimmung durch wirtschaftliche und europapolitische Argumente 

unterstützt. Für die Gegner war das Milliardenproj~kt in erster Linie zu teuer. 
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PROBLEME DER VERKEHRSPOLITIK IN 
AGGLOMERATIONSGEBIETEN 

W alter Schenkel/Ulrich Klöti 

Gernäss Volkszählung 1990 leben heute 70% der schweizerischen Wohnbevölke
rung in städtischen Agglomerationen. Durch diese Bevölkerungskonzentration 
sowie durch die funktionale, sektorale und soziale Entmischung werden Städte 
und Agglomerationsgemeinden mit Aufgaben und Problemen konfrontiert, deren 
Bewältigung sie überfordert. Besonders die Kernstädte beklagen, dass sie unter 
den negativen Auswirkungen der stark angestiegenen Mobilität am meisten zu 
leiden hätten, nicht aber über die nötigen rechtlichen, finanziellen und organisato
rischen Ressourcen verfügten, um wirkungsvolle Gegenmassnahmen ergreifen zu 
können. 

Aber auch die Agglomerationsgemeinden versuchen einen gewissen Ausgleich 
zwischen W ohnqualität, wirtschaftlicher Entwicklung und V erkehrserschliessung 
zu finden. Die reiche und ruhige Wohngemeinde wird immer mehr zum 
Ausnahmefall in den städtischen Agglomerationsgebieten. Die Probleme der 
Agglomerationsgemeinden werden den Problemen der Kernstädte also immer 
ähnlicher. 

Vor diesem Hintergrund führten wir im Rahmen des Nationalen Forschungs
programms 'Stadt und Verkehr' (NFP 25) ein Forschungsprojekt zum Thema 
'Agglomerationsprobleme und vertikale Zusammenarbeit - Umweltschutz und 
öffentlicher Verkehr in den Grassagglomerationen Lausanne und Zürich'* durch. 
Im Vordergrund des Interesses standen die Entwicklungen der rechtlichen, finan
ziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen politischer Problemlösungen 
zwischen 1970 und 1990, die Veränderungen der kommunalen Handlungsspiel
räume beim Umweltschutz und beim öffentlichen Verkehr sowie die verschie
denen Zusammenarbeitsformen zwischen Bund, Kantonen, Städten und Agglo
merationsgemeinden. Konkret untersucht wurden Lausanne, Yverdon-les-Bains, 
Renens und Ecublens im Kanton Waadt sowie Zürich, Uster, Schlieren und 
Regensdorf im Kanton Zürich. 

* Klöti, Ulrich/Haldemann, Theo/Schenkel Walter (1993). Die Stadt im Bundesstaat- Alleingang oder 

Zusammenarbeit? Umweltschutz und öffentlicher Verkehr in den Agglomerationen Lausanne und 
Zürich (Zürcher Beiträge zur Politischen Wissenschaft, Band 17), Zürich/Chur: Rüegger 
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Zunächst leiteten wir aus folgenden Theorieansätzen Hypothesen zu unserem 
Forschungsprojekt ab: 

- Staatsrechtliche Theorien behandeln vor allem die vertikale Verteilung der 
Ressource Recht zwischen Bund und Kantonen. Dabei wird auf die Problema
tik hingewiesen, dass die Städte und Gemeinden in der Bundesverfassung nicht 
verankert sind. Deshalb hätten die Städte und Gemeinden Mühe, Lösungen für 
den gesamten Agglomerationsraum durchzusetzen. Umgekehrt formulieren 
Bund und Kantone Rechtsnormen, welche auf die Finanzierung und die Orga
nisation des kommunalen Massnahmenvollzugs einen grossen Einfluss haben. 

- Die ökonomischen Theorien untersuchen die Aufgabenverteilung und insbe
sondere die Verteilung der Ressourcen Finanzen und Organisation zwischen 
Bund, Kantonen und Städten bzw. Gemeinden. Die Ökonomen gehen davon 
aus, dass das Verhalten der politisch-administrativen Akteure zu einer Zentrali
sierung der Aufgaben und Kompetenzen bei Bund und Kantonen führt, die 
Städte und Gemeinden verlieren dadurch trotz zunehmender Verflechtung der 
drei Ressourcen an Handlungsspielraum. 

- Theorien zur Politikverflechtung analysieren den Verflechtungsgrad zwi
schen den drei Staatsebenen Bund, Kantonen und Städten bzw. Gemeinden für 
alle drei Ressourcen Recht, Finanzen und Organisation. Die generelle These 
lautet hier, dass nur konsensfähige Probleme mit Aussicht auf kurzfristige, 
positive Ergebnisse angegangen werden, während längerfristige, konflikt
trächtige Probleme auf den einzelnen Staatsebenen liegenbleiben, ohne dass auf 
die Auswirkungen auf die anderen Staatsebenen - insbesondere jene der Städte 
und Gemeinden - Rücksicht genommen wird. 

Diese drei Theorieansätze zusammengenommen zeigen die Möglichkeiten und 
Grenzen kommunalen Handelns: In welchem Ausmass sind Städte und Agglo:.. 
merationsgemeinden noch fähig, kommunale politische Programme und Mass
nahmen autonom zu formulieren, zu finanzieren und durchzusetzen? Um die For
schungshypothesen möglichst umfassend beantworten zu können, wählten wir 
einen Methoden-Mix: 

- Mit der systematischen Dokumentenanalyse von Rechtserlassen des Bundes 
und der Kantone Waadt und Zürich überprüften wir die Hypothese von der 
zunehmenden Zentralisation der Ressouce Recht in den Politikbereichen 
Umweltschutz und öffentlicher Verkehr. 

- Mit der qualitativ-statistischen Analyse von kommunalen Geschäftsberichten, 
Jahresrechnungen und Personalstatistiken überprüften wir die Hypothesen von 
der zunehmenden Verflechtung der Ressouce Finanzen und von der zunehmen
den Dezentralisation der Ressouce Organisation. 

- Mit den qualitativen Experten-Interviews und mit den schriftlichen Nachbe
fragungen, die wir mit ca. 60 Politikern und Verwaltungsfachleuten aus den 
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Untersuchungsgemeinden und den zwei Kantonen durchführten, konnten wir 
die bisherigen Resultate mit den subjektiven Erfahrungen und Meinungen jener 
Leute ergänzen, welche sich jeden Tag mit Umwelt- und Verkehrsproblemen 
auseinandersetzen. 

Agglomerationsprobleme verlangen umfassende Lösungen 

Generell lässt sich sagen, dass es beim Umweltschutz schwer fällt, eine rein 
kommunale Umweltschutz-Aufgabe ausfindig zu machen; Abfallvermeidung und. 
-entsorgung, Gewässerschutz, Lärmbekämpfung und Luftreinhaltung gelten als 
Paradebeispiele überkommunaler, ja überregionaler oder internationaler Probleme. 
Sie erfordern eine entsprechend koordinierte Problemlösung auf allen Staats"'" 
ebenen. Kommunale Verkehrs-Konzepte und kommunale Massnahmen ~egen 
Luft- und Lärmbelastungen stossen mit ihrer Wirkung ins Leere, wenn die dazu
gehörige Bundes- und Kantonspolitik fehlt. Zudem lässt sich eine kommunale 
Insel-Lösung, wie z.B. die Abfallsack-Gebühr, ohne Mitziehen der Nachbar
gemeinden nur schwerlich beschliessen und vollziehen. · 

Beim öffentlichen Verkehr sind die städtischen Verkehrsbetriebe und die 
kommunalen Ortsbusse in ein Netz regionaler Bahn- und Buslinien sowie natio
naler und internationaler Bahn- und Fluglinien eingebunden. Ihr Betrieb erfolgt im 
Rahmen regionaler Tarif- oder Verkehrsverbünde sowie nationaler Tarifan
näherungen. Gerade in den städtischen Agglomerationen sind die V erkehrsverbin
dungen äusserst stark in Richtung Kernstadt orientiert; Tangentialverbindungen 
stellen beim öffentlichen Verkehr noch die Ausnahme dar. Zudem können sich -
gerade in stark besiedelten, städtischen Gebieten - die verschiedenen Verkehrs
arten gegenseitig behindern; die Platzverhältnisse sind zu eng geworden, als dass 
der öffentliche und der private Verkehr beliebig ausgebaut sowie reibungslos 
betrieben werden könnten. 

Der ( strassenbedingte) Umweltschutz und der öffentliche Verkehr stellen zupeh
mend höhere Anforderungen an die politisch-administrative Problemlösung. 
Anband der Entwicklung. der kommunalen Handlungsspielräume und der regio
nalen Zusammenarbeit von Waadtländer und Zürcher Städten und 
Agglomerationsgemeinden werden ansebliessend die wichtigsten Veränderungen 
zwischen 1970 und 1990 zusammengefasst, um- wie in unserem Forschungspro
jekt - Möglichkeiten zur besseren Problemlösung in den Agglomerationsgebieten 
vorzuschlagen. 
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Ergebnisse: Veränderungen kommunaler Handlungsspielräume 

Veränderungen der rechtlichen Handlungsspielräume 

Im Umweltschutz führte der Bund zwischen 1970 und 1990 eine Vielzahl von 
neuen Programmen und Massnahmen ein. Wir stellten fest, dass sich dadurch die 
Anzahl der Erlasse, der Seiten und der Artikel stark erhöhte. Diese hohe Normen
dichte verkleinerte die rechtlichen Handlungsspielräume der Kantone und der 
Städte bzw. Gemeinden. Die Kantone Waadt und Zürich kompensierten aber ihre 
Verluste auf Kosten ihrer Städte und Gemeinden; sie nehmen eine einflussreiche 
V ermittlerfimktion ein. Die Rechtsentwicklung der Raumplanung und des Stras
senwesens zeigte zudem, dass insbesondere der strassenbedingte, kommunale 
Umweltschutz sehr stark von der kantonalen Raumplanungs- und Verkehrspolitik 
abhängig ist. Es ist deshalb wenig erstaunlich, dass viele Experten aus den Städten 
beklagen, dass die Kantone die Bundesnormen zu wenig auf die kommunalen 
Bedürfnisse angepasst hätten. Sie sehen sich mehr und mehr konfrontiert mit dif
fusen Entscheidungsstrukturen in den Politikbereichen Raumplanung, Strassenbau, 
Umweltschutz und öffentlicher Verkehr. 

Der Kanton Zürich besitzt zwar kein eigentliches Umweltschutzgesetz, er ent
wickelte und realisierte aber relativ rasch einen Massnahmenplan 'Lufthygiene. 
Zunächst legte der Regierungsrat den Städten und Agglomerationsgemeinden 
Massnahmenvorschläge vor, welche diese in sechs neuen, sektoralen Zusam
menarbeitsgremien entlang der Einfallsachsen Richtung Kernstadt diskutierten. 
Sämtliche Experten zeigten sich mit dieser Zusammenarbeit sehr zufrieden, die 
Vertreter der Kernstadt sind aber vom endgültigen Resultat enttäuscht. Der Kanton 
habe letztlich doch selber entschieden und wichtige Massnahmen, welche bei den 
Gemeinden an sich eine Mehrheit gefunden hätten, wieder aus dem Massnahmen
plan gestrichen. 

Im Gegensatz dazu erliess der Kanton Waadt ein eigentliches Ausführungsgesetz 
über den Umweltschutz, verfolgte aber eine Politik der kleinen Schritte bei der 
Ausarbeitung des Massnahmenplanes. Zusammen mit den Umweltschutz- und 
Verkehrsexperten der Stadt Lausanne entwickelte er einen Massnahmenplan, wel
cher bis jetzt noch zu keinen grossen Konflikten führte. Der Massnahmenplan 
hängt zur Zeit mehr oder weniger davon ab, ob die Agglomerationsgemeinden bei 
der Durchsetzung der Massnahmen mitmachen. Bisher wurden die Waadtländer 
Agglomerationsgemeinden weder in eine engere Zusammenarbeit eingebunden, 
noch zeigten sie im strassenbedingten Umweltschutz viel Eigeninitiative; sie war
ten das Vorgehen des Kantons ab. 
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Im öffentlichen Verkehr war es nur der Kanton Zürich, der neue Massnahmen 
zum regionalen Personenverkehr einführte und damit seinen rechtlichen Hand
lungsspielraum ausbaute. Für die Städte und Gemeinden blieben die wenigen 
Kompetenzverschiebungen zwischen Bund und Kanton Zürich bedeutungslos, da 
auch nach der Einführung des Regionalverkehrsgesetzes 1972 und des Zürcher 
Verkehrsverbundes 1988 kaum kommunale rechtliche Handlungsspielräume vor
handen waren. 

Im Kanton Waadt trat 1991 ein neues Gesetz über den öffentlichen Verkehr 
inkraft, welches in erster Linie die Kostenverteilung zwischen Kanton und 
Gemeinden bzw. zwischen den Städten und Gemeinden untereinander regelte. 

Die qualitativen Experten-Interviews haben gezeigt, dass die Aussagen über die 
Verluste rechtlicher Handlungsspielräume nicht für alle Städte und 
Agglomerationsgemeinden verallgemeinert werden dürfen: Für die Stadt Lausanne 
wurde der rechtliche Handlungsspielraum im Umweltschutz durch die Zusam
menarbeit mit dem Kanton eher grösser, obwohl dort die befragten Experten - wie 
in den anderen Waadtländer Untersuchungs-Gemeinden - beklagten, dass die 
kantonalen Ausführungsvorschriften die Bundesgesetzgebung zu wenig an die 
ortsspezifischen Bedürfnisse angepasst habe. In Yverdon-les-Bains, ·Renens und 
Ecublens hat die Umweltschutzgesetzgebung wegen der abwartenden Haltung des 
Kantons W aadt noch zu keinen grösseren Änderungen des rechtlichen Handlungs
spielraumes geführt. Im Gegensatz dazu sprechen die Zürcher Agglomerations
gemeinden eher von einer Zunahme des rechtlichen Handlungsspielraumes, da sie 
die neuen Umweltschutzvorschriften als willkommene Rechtsgrundlagen für die 
Durchsetzung von geeigneten Massnahmen schätzen, welche vorher nicht vorhan
den waren. Für die Kernstadt Zürich hat der rechtliche Handlungsspielraum abge
nommen, da sie ihre Vorreiter-Rolle verloren hat. Die grössten Einschränkungen 
sehen die Zürcher Städte und Agglomerationsgemeinden in der kantonalen 
Raumplanungs- und Strassenverkehrspolitik, die noch kaum an die neuen Umwelt
schutznormen angepasst sei. Dieb~ssere Nutzung von an sich vorhandenen recht
lichen Handlungsspielräumen von Bund, Kanton, Städten und Agglomerations
gemeinden machen die Waadtländer und Zürcher Experten von Ver
haltensänderungen bei den politischen Behörden und bei der Bevölkerung abhän
gig. Es sei aber schwierig, der eigenen Bevölkerung kommunale V erkehrsmass
nahmen verständlich zu machen, solange Bund und Kantone ihren Beitrag nicht 
leisten würden (z.B. Tempolimiten). Zudem seien die vertikalen und horizontalen 
Zusammenarbeitsgremien zu verbessern und mit rechtlichen, finanziellen und 
organisatorischen Ressourcen auszustatten, damit sie sich wirkungsvoller den 
politikbereichs-übergreifenden Agglomerationsproblemen widmen könnten. 
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Im öffentlichen Verkehr bestätigten die Experten die geringen rechtlichen 
.Handlungsspielräume, bewerteten dies aber als unbedeutend angesichts der knap
pen Finanzen im Kanton Waadt bzw. der Leistungssteigerungen im Kanton 
Zürich. Die Experten aus der Stadt Zürich wünschen sich einen zusätzlichen Sitz 
im Zürcher Verkehrsrat, die Agglomerationsgemeinden eine frühzeitigere Mitwir
kung im kantonalen Fahrplanverfahren, um das Leistungsangebot des öffentlichen 
Verkehrs noch besser auf die Bedürfnisse ihrer Regionen abzustimmen. 

V eränderung~n der finanziellen Handlungsspielräume 
-. 

Die qualitativ-statistische Analyse der Ressource Finanzen hat ergeben, dass 
die finanziellen Handlungsspielräume der Städte und Agglomerationsgemeinden 
im Umweltschutz und öffentlichen Verkehr kleiner wurden, d.h. die rechtlichen 
Kompetenzverluste wurden immer weniger mit Transferzahlungen von Bund und 
Kantonen kompensiert. Insbesondere in den Agglomerationsgemeinden überstei
gen kostenintensive Bau- und Investitionsprojekte im Umweltschutz und im öf
fentlichen Verkehr die kommunalen Möglichkeiten bei weitem. Im Umweltschutz 
blieb die Finanzlage für die Kernstädte weitgehend stabil, weil es sich für sie um 
bereits bekannte Aufgaben handelte. Hier waren es eher die Agglomerations
gemeinden, welche die neuen Umweltschutzaufgaben finanziell zu spüren be
kamen. Umgekehrt im Strassenwesen: Hier sind es vor allem die Kemstädte, wel
che zusätzlich belastet wurden. 

Im öffentlichen Verkehr weisen fast _ alle untersuchten Städte und 
Agglomerationsgemeinden eine stark angespannte Finanzlage auf, wobei gerade 
im Kanton Zürich die Ausgaben wegen der Einführung 'des Zürcher Verkehrsver
bundes ZVV und dem Ausbau der S-B ahn massiv zunahmen. 

Die qualitativen Experten-Interviews ergabengrosse Unterschiede in den Ein
schätzungen der finanziellen Handlungsspielräume zwischen den W aadtländer und 
Zürcher Befragten. Im Kanton Zürich beginnt die heute angespannte Finanz
situation beim Umweltschutz erste Auswirkungen zu zeigen, die Stimmbürgerin
nen sind hier immer weniger bereit, hohen Kreditanträgen zuzustimmen. Im Kan
ton Waadt sind die Städte und Agglomerationsgemeinden - abgesehen von 
Lausanne - umweltpolitisch noch kaum selbst aktiv. Dort steht die Sorge um die 
sozio-ökonomische Entwicklung der Agglomerationsgemeinden im Vordergrund. 
Im öffentlichen Verkehr fühlen sich fast alle Städte und Gemeinden finanziell 
eingeschränkt. Die Zürcher Experten sind sich jedoch bewusst, dass der Ausbau 
des öffentlichen Verkehrs in ihrem Kanton auf einem sehr hohen Niveau ange
langt ist. In der Agglomeration Lausanne bestehen noch grosse Ausbauprojekte, 
für ihre Realisierung fehlenjedoch die Finanzen. Nur gerade in Yverdon-les-Bains 
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wird von einer leichten Ausdehnung des finanziellen Handlungsspielraumes 
gesprochen, weil hier das neue kantonale Gesetz über den öffentlichen Verkehr 
von 1992 erstmals kantonale Subventionen für den Orts- und Agglomerations
verkehr zusicherte. 

Veränderungen der organisatorischen Handlungsspielräume 

Die qualitativ-statistische Analyse der Ressource Organisation zeigte einen 
gleichbleibenden bis zunehmenden organisatorischen Handlungsspielraum der 
Städte und Agglomerationsgemeinden im Umweltschutz und beim öffentlichen 
Verkehr. Der Personalbestand bei den Tiefbau-, Hochbau- und Gesundheits
ämtern, welche sich· mit Umweltschutz beschäftigen, sowie bei den städtischen 
und regionalen Verkehrsbetrieben wurde den neuen Aufgaben angepasst. Im 
Zusammenhang mit neuen Umweltschutzaufgaben reorganisierten die Kernstadt 
Lausanne und alle Zürcher Untersuchungsgemeinden zudem ihre Verwaltung. 

Die qualitativen Experten-Interviews bestätigten mehrheitlich die qualitativ
statistischen Ergebnisse: Im Umweltschutz sprechen die Befragten zwar nicht 
gerade von einer Ausdehnung, aber immerhin von gleichbleibenden organisa
torischen Handlungsspielräumen. Die Zürcher Städte und Gemeinden passten ihre 
Verwaltung vor allem mit strukturellen Änderungen den neuen und komplexen 
Aufgaben an. Die Waadtländer Städte und Gemeinden - mit Ausnahme der Stadt 
Lausanne - stellten keine Veränderungen des organisatorischen Handlungsspiel
raumes fest, weil sie noch keine neuen Umweltschutzaufgaben zu vollziehen 
haben. Im öffentlichen Verkehr ist es nur die Stadt Zürich, welche mit der Ein
führung des ZVV den Verlust organisatorischer Handlungsspielräume ihrer V er
kehrsbetriebe bedauert. 

Fazit 

Die Veränderungen der kommunalen Handlungsspielräume lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 

- Die stärkere Zentralisierung des Umweltschutzrechts bei Bund und Kantonen 
hat den kommunalen Handlungsspielraum nur dort verringert, wo die bisherige 
kommunale Umweltschutz- und Verkehrspolitik nicht mehr selbständig oder in 
enger Zusammenarbeit mit dem Kanton weiterverfolgt werden konnte. 

- Die zunehmende Verflechtung bei der Finanzierung des öffentlichen V er
kehrs hat die kommunalen Handlungsspielräume gerade bei neuen Mass
nahmen und politischen Programmen des Kantons Zürich stark verkleinert. 
Doch ausbleibende finanzielle Transfers von oben nach unten verunmöglichen 
bestehende und neue kommunale Projekte. 
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- Die stärkere Dezentralisierung des Vollzugspersonals im Umweltschutz hat 
mit den neuen Massnahmen und politischen Programmen zwar die kommuna
len Handlungsspielräume erweitert, allerdings ohne die vertikale und horizon
tale Zusammenarbeit zu intensivieren. 

Ganz allgemein fühlen sich die befragten Experten vor allem durch die Kantone 
eingeschränkt: In den kantonalen Regierungen und Verwaltungen werde noch zu 
wenig zwischen den einzelnen Politikbereichen bzw. Aufgabenressorts koor
diniert. Die Anliegen des Umweltschutzes und des öffentlichen Verkehrs hätten in 
den kantonalen Verwaltungen noch zu wenig Fuss gefasst. Zudem bekommen die 
befragten Experten der Stadt Zürich die politischen Handlungsgrenzen immer 
dann zu spüren, wenn sie den öffentlichen Verkehr nicht bloss fördern, sondern zu 
Lasten des Strassenverkehrs bevorzugen wollen. Spätestens hier wird deutlich, 
dass die kommunalen Handlungsspielräume nicht nur von den Ressourcen Recht, 
Finanzen und Organisation abhängen, sondern ebenso davon, wie weit die Ziel
setzungen verschiedener Instanzen auseinandergehen und wie intensiv zugunsten 
gemeinsamer Problemlösungen zusammengearbeitet wird. 

Neue regionale Zusammenarbeitsformen notwenig 

In den Kantonen Zürich und Waadt wird die regionale Zusammenarbeit von den 
Stadt- und Gemeindevertretern ziemlich einheitlich beurteilt. Dies erstaunt zuerst, 
da in der Agglomeration Lausanne seit den 70er Jahren ein formelles Diskus
sions- und Kooperationsgremium auf Agglomerationsebene (COREL, früher 
CIURL) besteht. In der Agglomeration Zürich fehlt ein solches Gremium, keine 
Raumplanungsregion deckt das gesamte Agglomerationsgebiet ab, die Stadt 
Zürich bildet allein eine sog. 'Raumplanungsregion'. In beiden Kantonen haben die 
Zusammenarbeitgremien nur sehr beschränkten Einfluss auf die Politik des Kan
tons und vermögen die grenzüberschreitenden Probleme nicht zu lösen: Sie 
besitzen zu wenig rechtliche, finanzielle und organisatorische Kompetenzen und 
stimmen in ihrer Zusammensetzung häufig nicht mit den tatsächlichen 
Problemstrukturen überein. Zudem ist die Zusammenarbeit von Städten und 
Agglomerationsgemeinden heute für jede einzelne öffentliche Aufgabe noch sepa
rat geregelt, z.B. in verschiedenen Betriebsgemeinschaften oder Zweckverbänden 
im Versorgungs- und Entsorgungs-Bereich. Hier erachten wir neue, transparente 
Formen regionaler Zusammenarbeit, welche auch mehrere Aufgaben und Politik-· 
hereiche umfassen können, als nötig. 

Folgende Probleme können aber die regionale Zusammenarbeit behindern: 

- Unter den Agglomerationsgemeinden herrscht z.T. ein ausgeprägtes 
Konkurrenzdenken. 
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- Die Kernstadt tendiert dazu, die Agglomerationsgemeinden mit ihrem Informa
tionsvorsprung zu überfordern und zu hohe Ansprüche zu stellen. Zum Teil 
sind sich beide diesem Dilemma bewusst und weichen sich deshalb aus. 

- Städte und Gemeinden befürchten bei einer engeren Zusammenarbeit mit dem 
Kanton eine Bevormundung bzw. eine weitere Einengung der 
Gemeindeautonomie. 

- Städtische und kantonale Verwaltungsfachleute sind eher bereit, intensiv 
zusammenzuarbeiten und gemeinsame Problemlösungen zu entwerfen. Insbe
so.ndere in .Zürich scheinen sich aber die politischen Behörden tendenziell zu 
entfremden. 

Zur Verbesserung der regionalen Zusammenarbeit in den städtischen Agglomera
tionen haben wir aus unserem Forschungsprojekt verschiedene Empfehlungen 
abgeleitet, welche von Bund, Kantonen, Städten und Agglomerationsgemeinden 
einzeln und zusammen umgesetzt werden können. Insgesamt fordern wir nicht 
neue politische Strukturen, sondern neue politische Problemlösungs-Prozesse auf 
Agglomerationsebene. 

Konkrete Empfehlungen 

Es braucht eine ausgeglichenere Finanzpolitik des Bundes und der Kantone, 
damit eine ausreichende und kontinuierliche Subventions- und Beitrags
politik gegenüber den Städten und Agglomerationsgemeinden betrieben wer-
den kann. · 

Wenn Bund und Kantone in finanziell angespannten Zeiten mit Sparübungen die 
Subventionen massiv und plötzlich kürzen sowie Investitionsvorhaben für unbe
stimmte Zeit verzögern, schaffen sie zusätzliche Probleme auf der dritten Staats
ebene und gefährden die kontinuierliche Aufgabenerfüllung der Städte und 
Agglomerationsgemeinden -·insbesondere im Umweltschutz und im öffentlichen 
Verkehr. 

Die Städte und Agglomerationsgemeinden sind stärker als bisher in einen 
gemeinsamen Problemlösungsprozess von Bund und Kantonen einzubinden, 
damit bereits bei der Politikformulierung genügend Rücksicht auf den späte
ren Politikvollzug durch Stadt- und Agglomerationsgemeinden genommen 
werden kann. 

Durch eine stärkere Beteiligung der Städte und Agglomerationsgemeinden sowie 
ihrer Interessenorganisationen (Städteverband, Gemeindeverband) an der Politik
formulierung lässt sich der Politikvollzug auf allen drei Staatsebenen deutlich ver-
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bessern. So können die kantonalen Ausführungserlasse im voraus an die jeweili
gen Bedürfnisse und V ollzugsmöglichkeiten der Städte und Gemeinden angepasst 
werden. 

Es braucht eine neue, urbane Regionalpolitik des Bundes, und zwar auf der 
Grundlage von Entwicklungskonzepten für die Stadt- und Agglomerations
gebiete, in welchen heute bereits mehr als 70 Prozent der schweizerischen 
Wohnbevölkerung leben. 

Mit einer neuen, urbanen Regionalpolitik des Bundes kann zuerst eine einheitliche 
räumliche Abgrenzung der Stadt- und Agglomerationsgebiete-ähnlich der Berg
gebiete - in der Schweiz festgelegt werden. Das Ausrichten von Bundesbeiträgen 
lässt sich auch hier an das Vorliegen eines regionalen Entwicklungskonzeptes 
knüpfen, welches von Kanton, Städten und Agglomerationsgemeinden gemeinsam 
erarbeitet werden muss. 

Die Kantone müssen ihre Tätigkeiten in den Politikbereichen Raumplanung, 
Strassenbau, Umweltschutz und öffentlicher Verkehr besser koordinieren 
und stärker auf die Probleme ihrer Stadt- und Agglomerationsgebiete 
abstimmen. 

In der Planungsphase könnte diese, die einzelnen Politikbereiche übergreifende 
Koordination am ehesten von den kantonalen Raumplanungsämtern geleistet wer
den, sie sollten in der Verwaltung aufgewertet und mit den nötigen Kompetenzen 
ausgestattet werden. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten sollten sie auch die problem
orientierte, regionale Zusammenarbeit stärker fördern. Die kantonalen 
Koordinationsstellen für Umweltschutz sollten in vollwertige kantonale 
Umweltschutz-Ämter umgewandelt werden, damit sie insbesondere dem strassen
bedingten Umweltschutz in der Projektierungs- und Realisierungsphase vermehrt 
Rechnung tragen können. 

Es braucht eine verstärkte und vertiefte regionale Zusammenarbeit von 
Kanton, Städten und Agglomerationsgemeinden. Die Kantone haben dafür 
sog. 'Agglomerations-Konferenzen' für eine umfassende und dauerhafte, 
regionale Zusammenarbeit der Kantonsregierung mit den Präsidentinnen 
der Städte und Agglomerationsgemeinden einzurichten. 

Wir denken hier an eine zwei- bis viermal pro Jahr stattfindende Sitzung sämtli
cher Regierungs- oder Staatsräte mit den Stadt- und Gemeindepräsidenten aus den 
Stadt- und Agglomerationsgebieten, d.h. an eine Regierungs- und Behörden
konferenz in Form einer gemeinsamen Diskussion und Aussprache mit traktan
dierten Themen. Zudem schlagen wir die Bildung von problemorientierten 
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Arbeitsgruppen vor, in welchen auch weitere kommunale Exekutiv-Mitglieder 
sowie Verwaltungs-Fachleute des Kantons, der Städte und der Agglomerations
gemeinden mitarbeiten können. Diese Arbeitsgruppen erarbeiten beschlussreife 
Anträge zuhanden der Agglomerations-Konferenz. In einer späteren Phase könnte 
eine solche Form der regionalen Zusammenarbeit durch ein, von den Stadt- und 
Gemeindeparlamenten gewähltes, repräsentatives Gremium ergänzt werden, z.B. 
durch eine 'Agglomerations-Kommission'oder einen 'Agglomerationsrat'. 

Es braucht eine stärkere kommunale Führung durch die Stadt- und 
Gemeindepräsidentinnen sowie eine koordinierte Verhandlungsstrategie mit 
den Oberbehörden. 

Die Städte und Agglomerationsgemeinden können sich auf eidgenössischer und 
kantonaler Ebene vermehrt Gehör verschaffen, wenn . sie eine gemeinsame 
'kommunale Aussenpolitik' betreiben. Dazu ist das Amt des Stadt- und Gemeinde
präsidenten so auszugestalten, dass der Zusammenarbeit mehr Zeit und Gewicht 
eingeräumt werden kann. 

Die Kernstädte sollen in den regionalen Zweckverbänden weder dominieren 
noch über städtische Verwaltungsabteilungen verfügen, welche regional 
tätige Produktionsbetriebe darstellen. Die Agglomerationsgemeinden sind 
über gleichberechtigte Mitgliedschalten zu beteiligen. 

Es braucht ein neues Rollenverständnis der Kernstädte gegenüber den Agglome
rationsgemeinden. Im Sinne einer echten kommunalen Partnerschaft der Stadt
und Agglomerationsgemeinden sind regional tätige Betriebe des Ver- und Ent
sorgungsbereiches in regionale Aktiengesellschaften im Besitz der öffentlichen 
Hand zu überführen. Die Städte und Agglomerationsgemeinden verfügen darin 
über einen Kapital- und Sitmmenanteil, welcher ihrem effektiven Nutzungsanteil 
entspricht. 

Schluss 

Zum Schluss möchten wir noch zeigen, in welchem Ausmass die befragten Exper
ten unsere Vorschläge, welche wir in der schriftlichen Nachbefragung aufstellten, 
unterstützten bzw. ablehnten. Besonders grosse Zustimmung fanden jene 
Vorschläge, welche die Bundes- und Kantonspolitik betrafen. Viele Experten 
waren der Ansicht, dass die kantonalen Verwaltungen nicht reorganisiert, sondern 
die Stellung der bestehenden Ämter und Abteilungen, welche sich mit 
Raumplanungs-, Verkehrs- und Umweltschutzfragen auseinandersetzen, gestärkt 
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werden müsste. Vorschläge, welche auf Änderungen innerhalb der kommunalen 
Behörden- und Verwaltungsorganisation abzielen, wurden verworfen. 

Wir sind uns bewusst, dass der politische Wille zur Verwirklichung unserer 
Empfehlungen nicht überall vorhanden sein dürfte. Es geht nach unserer Auffas
sung aber nicht an, den schwerwiegenden und wachsenden Problemen der Stadt
und Agglomerationsgebiete tatenlos zuzusehen. Wenn die verantwortlichen 
Behörden den politischen Willen zur Reform des Entscheidungsprozesses in 
den Stadt- und Agglomerationsgebieten heute nicht aufbringen, dann warten 
sie einfach den Zeitpunkt ab, wo sich Bund und Kantone dem Problem 
'Agglomeration Schweiz' annehmen müssen. 
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Graphik 1 : Umweltschutz 
Programme, Massnahmen, Erlasse 1970-1990 
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Graphik 2: Öffentlicher Verkehr 
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Graphik 3: Umweltschutz 
Seiten und Artikel 1970-1990 
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Graphik 4: Öffentlicher Verkehr 
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Vorschlag (Zustimmung bzw. Ablehnung in·%) 

Verstärkte Koordination der Politikbereiche bei den Kantonen nötig 

Neue, urbarie Regionalpolitik des Bundes Ilir Stadt- und 
Agglomerationsgebiete nötig 

Verstärker Massnahmenvollzug im Umweltschutz 
aufBundes-und Kantonsebene nötig 

Zürcher Verkehrsverbund ZVV als Modell-Organisation im 
öffentlichen Agglomerationsverkehr nötig 

Schaffung neuer, regionaler Zusammenarbeitsgremien nötig 

Mehr Ressourcen für die regionale Zusammenarbeit 
von Städten, Gemeinden und Kantonen nötig 

Höhere Betriebs- und Investitionsbeiträge des Bundes 
im öffentlichen Agglomerationsverkehr nötig 

Umw~dlung regional tätiger VerwaltungsabteiJungen 
der Kernstädte in selbständige Aktiengesellschaften nötig 

Reorganisation der kantonalen Verwaltung nötig 

Kernstadt soll in Zweckverbänden und regionalen Aktiengesell
schaften nur 49 Prozent des Stimmrechts ausüben 

Vollämter statt Nebenämter von Stadt- und 
Agglomerationsgemeinde-Präsidenten nötig 

(eher) ja (eher) nein 

94% 3% 

82%. 14% 

82% 14% 

80% 3% 

74% 14% 

74% 14% 

66% 14% 

55% 17% 

43% 34% 

34% 29% 

31% 49% 
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WAS KANN POLITOLOGIE LEISTEN? 
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WAS KANN POLITOLOGIE LEISTEN? 

1. Die Bedeutung der Sozialwissenschaften ist nicht allein an utilitaristischen Krite

rien zu messen. 

Die Frage, was Sozialwissenschaften im allgemeinen und die Politikwissenschaft 

im besonderen leisten können, dari nicht ausschliesslich mit Blick auf deren kon

kreten Nutzen bei der Lösung von (verkehrs-)politischen Teilproblemen beant

wortet werden. Politikwissenschaft hat nicht in erster Linie den Anspruch, eine 

sozialtechnologische Hilfswissenschaft zu sein. Vielmehr geht es ihr zunächst um 

die Prüfung von Legitimation und Effektivität von politischen Entscheidungen, um 

Demokratiegehalt und Steuerungsfähigkeit von politischen Institutionen. 

2. ln der Lehre kann Politische Wissenschaft Kenntnisse von politischen Strukturen 

und Prozessen vermitteln. 

Im Sinne einer politischen Bildung auf höherer Stufe . kann die Politologie einen 

Überblick geben über Institutionen (Direkte Demokratie, Föderalismus, Milizsy

tem, Konkordanz) und deren Auswirkungen auf das Verhalten der Akteure. Sie 

kann Regelmässigkeiten bei politischen Abläufen beschreiben. Sie kann Akteur

netze nachzeichnen und den relativen Einfluss verschiedener Interessen beur

teilen. 

3. Die gängigen Methoden der Politikwissenschaft erlauben es, bei neuen Pro

blemlagen Konfliktsituationen zu ermitteln und allenfalls Kompromisslösungen 

vorzuschlagen. 

Mit den Mitteln der empirischen Sozialforschung (Repräsentative Umfragen, 

Experteninterviews, Dokumentenanalyse, Netzwerkanalyse, Aggregatdaten

analysen etc.) kann abgeschätzt werden, welche "technischen" Lösungen eine 

Realisierungschance bei Interessengruppen, Parteien und sozialen Bewegungen, 

bei Verwaltungen verschiedener Ebenen, bei ausländischen Partnern und 

schliesslich bei Volk und Ständen haben. Es ist auch möglich abzuschätzen, 

welche Anstrengungen unternommen werden müssen, um von Planern 

entworienen und nach irgendwelchen Kriterien für gut befundenen Lösungen 

zum Durchbruch zu verhelfen. 
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4. Im Rahmen der Policy-Analyse und vor allem der Evaluationsforschung kann die 

Politikwissenschaft zur Beurteilung der Effektivität, der Effizienz, der Wirkungen 

und Nebenwirkungen von politischen Programmen beitragen. 

Die Wirkungsanalyse erfasst nicht nur das Verhältnis von Soll- und Istwerten auf 

einer Zieldimension, sondern darüber hinaus auch Zufriedenheit, Legitimität, zu

künftige Unterstützung, aber auch unerwünschte Nebenwirkungen. 

5. ln der interdisziplinären Politikberatung bringt die Politikwissenschaft einen spe

zifischen Gesichtspunkt ein. 

Sozialwissenschaften sind von ihren Ansätzen her zwischen den Geisteswissen

schaften und den "exakten" Wissenschaften einzuordnen. Bei ihren Methoden 

lehnen sie sich eher an das Vorbild der Naturwissenschaften an, bezüglich der 

Theorien orientieren sie sich eher an den Geisteswissenschaften. ln die 

Politikberatung können sie insbesondere die Vorstellung von der Pluralität der 

Wert- und Präferenzordnungen und damit von der Relativität der "guten Lösung" 

und des "verbindlichen Modells" einbringen. Sie können somit in der 

Entscheidvorbereitung Vermittlerfunktionen übernehmen. 
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Einleitung 

Es ist heute allgemein anerkannt, dass der Zusammenhang zwischen verkehrlicher und gesell

schaftlicher Entwicklung von grosser Bedeutung ist. Entsprechende Projektvorhaben vermögen 

die politischen Lager sowie Interessen- und Betroffenengruppen in hohem Masse zu mobilisie

ren. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Wechselwirkung zwischen sozialen 

Strukturen und Merkmalen des Verkehrsraums reicht zwar in die Anfänge dieses Jahrhunderts 

zurück. Doch die empirisch geleitete Beobachtung dieser Zusammenhänge setzte erst in den 

60er Jahren ein. Mit dem unaufhaltsamen Vormarsch der modernen Raumstrukturen und dem 

hohen Bedarf an Siedlungs- und Verkehrsflächen verstärkten sich die Bemühungen zur 

Erfassung der sozialen Voraussetzungen des Verkehrs. Gleichzeitig erwachte auch das Interesse 

an den vielfältigen Auswirkungen des Verkehrssystems auf die soziale Entwicklung lokaler und. 

regionaler Kollektivitäten. 

Die sozialwissenschaftliehen Konzepte gehen von der Tatsache aus, dass die Bedeutung 

von komplexen Transportsystemen in modernen Gesellschaften zunimmt. Neben den techni

schen Eigenschaften der Transportsysteme treten die Aspekte des Verkehrs als 

Handlungssystem vermehrt in den Vordergrund. Die Auffassung, der Verkehr stelle ein 

Handlungssystem dar, bewirkt, dass neben den technischen Gegebenheiten von 

Transportsystemen auch die Verkehrsteilnehmer und ihre Nutzungsmuster resp. die 

Entwicklungsziele verschiedener Akteure in den Gegenstandsbereich miteinbezogen wer

den. Der Gegenstand Verkehr erfährt dadurch eine Ausweitung, die über den unterbruchs

freien Ablauf von Transportoperationen auf den dazu vorgesehenen Infrastrukturen hinaus

geht. 

Das Bedürfnis nach einer besseren Kenntnis des Handlungssystems Verkehr ist ohne 

Zweifel auf die E.insicht zurückzuführen, dass die Beziehung zwischen Gesellschaft und 

Natur neu überdacht werden muss und einer neuen Ordnung bedarf. Die Bemerkung Emil 

Durkheims, eines der wichtigsten Mitbegründer der Soziologie, die zentralen Begriffe der 

Wissenschaft seien der Mensch und die Natur, kommt hier zu ihrem vollen Recht. Zum 

Menschen gehört seine Fähigkeit zur technischen Erfindung, aber genauso seine Fähigkeit, 

die eigenen Handlungskonsequenzen abzuschätzen und diese in seinem Handeln mitzube

rücksichtigen. Die Begegnung zwischen der lngenieurdisziplin, die sich mit den 

Transportsystemen und der Verkehrsplanung befasst, und den sozialwissenschaftliehen 

Ansätzen, die den Bewegungsraum als Handlungssystem untersuchen, wo Technik, 

Ressourcen, Macht, Strukturwandel und Wertedynamik eine je entscheidende Rolle spielen, 

ist deshalb kein Zufall. 
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Die folgende Uebersicht beschränkt sich auf sozialwissenschaftliche Konzepte, d.h. auf die 

theoretischen und empirischen Perspektiven, die von der Soziologie, der Politologie, der 

Psychologie, der Ethnologie und der Anthropologie gepflegt werden. Die aufgeführten 

Untersuchungen gehen vom. Verkehr als dem Ausdruck eines bestimmten Sozialverhaltens 

aus. Dabei wird nachgewiesen, dass die Entwicklung des durch verschiedene 

Transportsysteme gebildeten Bewegungsraums das Sozialverhalten der Individuen bestimmt. 

Handkehrum sind die Einstellungen und Motive von sozialen Gruppen richtungsweisend für 

für die Entwicklung ausgewählter Verkehrsräume. Mit anderen Worten, Verkehrsräume sind 

immer auch Sozialräume und umgekehrt, sozialräumliche Strukturen setzen Verkehrsräume 

voraus. Die Gestaltungskraft des institutionnellen Handeins (Festlegung von Strecken, 

Preisen, Betriebsmitteln, Verkehrsflächen etc.) beeinflusst längerfristig das· individuelle 

Handeln, d.h. die individuelle Art der Verkehrsteilnahme. 

Die Sozialwissenschaften gehen von der Tatsache aus, dass jede Gesellschaft aus ver

schiedenen Typen von lokalen Kollektivitäten (Siedlungsgemeinschaften) besteht. Die 

physischen Verbindungen und sozialen Beziehungen, d.h. das Geflecht von 

systembildenden Kräften, das innerhalb und zwischen diesen lokalen und regionalen 

Kollektivitäten in Erscheinung tritt, stellt die Grundstruktur einer jeden Gesellschaft dar. Mit 

dem Begriff der Beziehung sind die vielfälligsten Formen des sozialen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Austausches angesprochen: direkte Beziehungen (face to face) und die 
> 

Raumüberwindung als vielfach unumgängliche Voraussetzung dazu, sowie die über Medien 

und Nachrichtentransportsysteme vermittelten Beziehungen. 

Die Transportsysteme stellen eine Voraussetzung sozialer Beziehungen dar. Ob für den 

Transport von Nachrichten, Daten, Waren oder Personen, Transportsysteme bilden die 

materielle Grundlage für die sozialen Beziehungen in arbeitsteiligen Gesellschaften. Mit ihrer 

Hilfe werden soziale und wirtschaftliche Beziehungen geknüpft und gepflegt, dank den 

Transportsystemen erhält sich die soziale Natur der Gesellschaftsmitglieder am Leben und 

kann sich weiterentwickeln. Als Menge verschiedenartiger Transportströme wirft der Verkehr 

Fragen an die Ingenieure auf. Als Ausdruck der Entwicklung sozialer und politischer 

Beziehungen bzw. psychologischer Dispositionen ist der Verkehr Gegenstand der 

Sozialwissenschaften. 

Die physische Ueberwindung von Distanzen kann und konnte nur in ganz beschränktem 

Masse als Selbstzweck aufgefasst werden. Denn Raumüberwindung ist für den Menschen 

zuerst einmal eine Notwendigkeit, weil er im Gegensatz etwa zu den meisten Pflanzen nicht 

ortsgebunden immobil lebt, sondern in eine Gesellschaft eingebunden ist. Das menschliche 

Individuum wird zum eigenständigen Gesellschaftsmitglied, indem es an einer wachsenden 

Zahl verschiedener Handlungsorte teilnimmt. Orte aber, wo sich Menschen treffen, wo sie 

tätig sind, wo sie sich erholen, stellen nach Emile Durkheim (1858-1917, Inhaber des ersten 

Lehrstuhls für Soziologie), die morphologische Seite der Gesellschaft, oder deren materielles 

Substrat, wie er es auch nannte, dar. Dieses materielle Substrat umfasst nicht nur die 
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Wohnhäuser, Freizeiträume, Schulen und Arbeitsstätten, sondern auch die dazugehörenden 

Bewegungsräume, Transportanlagen und Verbindungsflächen wie Strassen und 

Schienenwege. Die Gesellschaftsmitglieder bedienen sich dieser Verkehrsinfrastrukturen 

nach Massgabe ihrer jeweiligen Bindung zu anderen Menschen und Gruppen von 

Menschen. 

Die sozialen Bindungen der Gesellschaftsmitglieder untereinander nennt E. Durkheim die 

physiologische Seite der Gesellschaft oder deren sozialer Funktionszusammenhang. Der 

Verkehr ist ein gutes Beispiel für die Idee von Durkheim, wonach das materielle Substrat 

(Morphologie) und der soziale Funktionszusammenhang (Physiologie) die zwei immer gleich

zeitig auftretenden Seiten der Gesellschaft darstellen. Einerseits sind die einzelnen 

Transportanlagen Teil des materiellen Substrats. Andererseits liegt der tiefere Sinn der 

Nutzung von Transportsystemen in der sozialen Natur der Menschen und kann nur aus dem 

sozialen Funktionszu~ammenhang heraus begründet werden, d.h. aus den Formen der 

Solidarität und Arbeitsteilung der Menschen untereinander. 

Ganz treffend sagt es der Gegenspieler von Durkheim, Georg Simmel, in seinen ebenfalls 

kurz nach der Jahrhundertwende veröffentlichten Gedanken: "Zwischen der Bewegung im 

Raum und der Differenziertheil sozialer und persönlicher Daseinsinhalte besteht ein tief ge

gründetes Verhältnis ( .. ), sodass im Raum stabile Gesellschaften sich innerlich stark differen

zieren, wandernde dagegen ihre Differenzgefühle von vorneherein gedeckt haben und ( .. ) 

eine soziale Nivellierung brauchen" (G. Simmel, Der Raum und die räumliche Ordnung der 

Gesellschaft, in ders., Soziologie, Dunekar & Humblot, Berlin, 19836. 

Die hier aufgeführten Untersuchungen gehen der Frage nach, wie die Art und das Ausmass 

der Nutzung von Verkehrsinfrastrukturen, die Einstellungen, Motive und Werthaltungen der 

Verkehrsbeteiligten mit deren Position im sozialen Feld von Gruppen und Institutionen zu

sammenhängt. Daraus leitet sich die Frage ab, ob und unter welchen Bedingungen die so

zialen und räumlichen Positionswechsel (die sog. Wechselereignisse) die Verkehrsmobilität 

beeinflussen. Wie wirken sich Verkehrsinfrastrukturen bzw. das damit veränderte Ausmass 

an Verflechtung zwischen unterschiedlichen Teilräumen auf die gesellschaftliche 

Entwicklung der lokalen Kollektivitäten aus? Andere wichtige Forschungsfragen befassen 

sich mit den Interessengruppierungen im Transportbereich. Weiter gehen die 

sozialwissenschaftliehen Ansätze den institutionellen Prozessen nach, die von der Planung 

bis zu Projektentscheiden führen und die eine anspruchsvolle Kommunikation zwischen 

Entscheidungsträgern, Betroffenen und qualifizierten Meinungsträgern in Gang setzen. 

Die folgende Uebersicht setzt sich zum Ziel, die wichtigsten sozialwissenschaftliehen 

Untersuchungsbereiche auf knappem Raum darzustellen. Die aufgeführten Ergebnisse sind 

ausserordentlich vielfältig, nicht zuletzt auch deshalb, weil die Arbeiten aus unterschiedli

chen nationalen Forschungstraditionen gleichermassen berücksichtigt werden (s. dazu die 

teilweise schon älteren Uebersicl:lten mit literaturgeschichtlichen Hinweisen in INRETS, 
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1990; OETTERLI, 1987; DE BOER, 1986}. Mit einer dreistufigen Gliederung soll den ver

schiedenen Untersuchungsebenen Rechnung getragen und dem Leser die Uebersicht er

leichtert werden. 

Die erste Untersuchungsebene ist jene der Mobilität. Die verschiedenen theoretischen 

Ansätze zur Erfassung der Mobilität werden zusammen mit den empirischen Erhebungen zu 

Struktur und Ausmass des Verkehrsgeschehens aufgeführt. 

Im darauffolgenden Kapitel wird die zweite Untersuchungsebene erörtert: die 

Voraussetzungen und Folgewirkungen von Transportleistungen in Verkehrsräumen. Die 

Ausstattungen von Verkehrsräumen sind Bestandteil der sozialräumlichen Entwicklung. Als 

solche widerspiegeln sie Entwicklungsoptionen von lokalen und regionalen Kollektivitäten. 

Die dritte Untersuchungsebene befasst sich mit besonders bedeutsamen Verhaltensaspekten der 

individuellen Verkehrsteilnahme. 
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1. Mobilität - Die Raumüberwindung als Gesellschaftsfunktion 

1.1 Das raum-zeitliche Gefüge der Wechselereignisse 

Der Begriff der Mobilität verweist auf eine Vielzahl von Sachverhalten. Die gängigste, quantitative 

Sichtweise stellt die Ortsveränderungen in den Vordergrund, die von den Personen auf bestimm

ten dafür vorgesehenen Transportanlagen, und mit entsprechend ausgerüsteten Verkehrsmitteln 

durchgeführt werden. Diese Tatsache ist insofern von sozialwissenschaftlichem lntersse, als die 

verschiedenen Formen der Raumüberwindung durch Individuen vollzogen werden, die in ihrer 

Eigenschaft als Gesellschaftsmitglieder zugleich Akteure von sozialen Handlungssystemen sind. 

Hinter den Statistiken der Ortsveränderungen verbirgt sich eine soziale Logik. Die Aufgabe der 

Sozialwissenschaften besteht darin, die sozialen Zusammenhänge, die mit dem 

Verkehrsgeschehen zum Ausdruck gebracht werden, aufzuzeigen. 

Die Raurnüberwindung, ob nun Selbstzweck oder nur Mittel zum Zweck, ist mit bestimmten 

Beweggründen der Verkehrsteilnehmer verbunden. Diese Beweggründe weisen immer zwei 

Seiten auf. Einerseits sind die Beweggründe sozial bestimmt durch das Beziehungsnetz, in das 

die Individuen zum Zeitpunkt der Verkehrsteilnahme eingebunden sind. Dieser soziale 

Sachverhalt geht davon aus, dass jedes Gesellschaftsmitglied eine bestimmte Anzahl sozialer 

Positionen einnimmt. Soziale Positionen berechtigen, verpflichten und befähigen zur Ausübung 

der damit verbundenen Rollen. Indem die Individuen ihre sozialen Rollen wahrnehmen, unterzie

hen sie sich dem gesellschaftlichen Selbstverständnis, zu verschiedenen Zeitpunkten an ver

schiedenen Handlungsorten zur Erfüllung einer je spezifischen Rollenerwartung anwesend zu 

sein. Soziale Beweggründe verweisen auf eine dem Individuum äusserliche Wirklichkeit. 

Andererseits sind Beweggründe subjektiv gefärbt im Sinne von persönlicher Vorliebe und 

Geschmack (z.B. für ein bestimmtes Verkehrsmittel, für den Zeitpunkt der Verkehrsteilnahrne). 

Bei diesen sozialen Beweggründen der Ortsveränderungen. Gerade hier wird die Macht, welche 

die Gesellschaft, d.h.die sozialen Gruppen und Institutionen über den Einzelnen ausüben, au

genscheinlich. Die Art der sozialen Rolle (z.B. erzieherischen Umgang mit Kindern pflegen, 

Berufsarbeit erledigen, Reisepartner spielen) bzw. die an diese Rolle geknüpften Erwartungen 

bestimmen die Tätigkeitsabfolge im Verlauf eines Tages, aber auch die dazu erforderlichen 

OrtswechseL Der beobachtbare Personenverkehr ist in diesem Sinne von sozialen 

Bestimmungsgrössen geprägt. 

Die Pflege bestimmter sozialer Beziehungen wie auch das Ausführen bestimmter Tätigkeiten fin

det an dafür geeigneten Orten statt (Werkhalle, Wohnung, Sportplatz). Die überwiegende 

Mehrzahl der Handlungsorte weist eine hohes Beharrungsvermögen über die Zeit hinweg auf. 

Die räumliche Standortverschiedenheit, ob von sozialen Gruppen oder verschiedenartigen 
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Handlungsarten, gehört deshalb zu den grundlegenden Merkmalen jeder Gesellschaft. Jede 

Gesellschaft ist geprägt durch die räumliche Allokation ihrer spezifischen Handlungsorte. Damit 

diese Standortverschiedenheit bzw. die charakteristische Verteilung der Nutzungen (vgl. dazu 

den Begriff der räumlich-funktionalen Arbeitsteilung) kein Hindernis für die soziale Kohäsion 

(Identität, Zusammengehörigkeit, Zusammenhalt) darstellt, müssen die räumlich disparaten 

Standorte miteinander verkehrlieh verbunden sein. Je grösser nun die Standortdisparität für die 

verschiedenen Alltagstätigkeiten in einer Gesellschaft ist (vgl. dazu nutzungsentmischte versus 

nutzungsdurchmischte Siedlungsstrukturen), desto nachhaltiger setzen sich die zuständigen 

Institutionen für eine Sicherstellung der verkehrliehen Verbindung ein. So sind die verkehrliehen 

Erschliessungsvorschriften im Siedlungsgebiet gerade in den hochgradig arbeitsteiligen und nut

zungsentmischten Gesellschaften besonders weitgehend. Das Bedürfnis nach grassräumigen 

Verbindungen drückt hier auch den Wunsch nach einer Absicherung des sozialen und wirt

schaftlichen Zusammenhalts aus (z.B. die europäischen Schnellverbindungen). G. SIMMEL ist 

wahrscheinlich einer der ersten Autoren, die auf solche Zusammenhänge aufmerksam machten. 

So schrieb er bereits um die Jahrhundertwende: "Zwischen der Bewegung im Raum und der 

Differenziertheit sozialer und persönlicher Daseinsinhalte besteht ein tief gegründetes Verhältnis" 
6 

(G. SIMMEL, 1968 , S. 499). 

Der Verkehr erfüllt in der Gesellschaft eine sogenannte Basisfunktion. Wegnetze und sachgerech

ter Unterhalt derselben gibt es in allen menschlichen Gesellschaften, und sogar in vielen 

Tiergesellschaften. Es sind keine humanökologischen Gesellschaften bekannt, die mit 

Raumüberwindung und Wegsamkeil unvereinbar wären. Das ist nicht mehr als logisch, denn es 

sind uns keine Gesellschaften bekannt, welche die Standortdisparität ihrer Handlungsorte, d.h. 

eine bestimmte räumliche Verteilung verschiedenster standortgebundener Nutzungen, grundsätz

lich in Frage stellten. Vielmehr wird die Standortdisparität von allen Gesellschaften von jeher als 

Strategie gesellschaftlicher, und deshalb auch räumlicher Entwicklung verstanden (Groh; G. 

Simmel, 1968
6

, S. 511). Jedoch unterscheiden sich die Art der Raumüberwindung sowie die 

Voraussetzungen (z.B. Bodennutzung) und Folgewirkungen (z.B. Energieverbrauch für den 

Verkehr), unter denen die Raumüberwindung stattfindet, von einer Gesellschaft zur anderen. Dies 

hat viele Gründe. 

Der Netzverlauf von Verkehrswegen, die benützten Transportmittel (Zufuss, verschiedene moto

risierte Verkehrsmittel, Zug- und Reittiere etc.) und die baulichen Merkmale der Verkehrsanlagen 

sind erstens durch die Topographie und die bauliche Siedlungsdichte bestimmt. ln zweiter Unie 

sagen sie etwas über den Vertlechtungsgrad der Siedlungräume miteinander aus. Drittens sind 

Sie ein Ausdruck des Technologiestandards in einer Gesellschaft. Dazu gehört nicht nur. die 

Vielfalt der eingesetzten Transportmittel mit ihren technischen Eigenschaften, sondern ganz 

entscheidend auch die institutionalisierten Normen für die Transportsicherheit, und vor allem die 

Ansprüche an den Transportkomfort im weitesten Sinn (Ausrüstung der Transportbehältnisse, 

Fahrplandichte im Streckenverkehr, etc.), den die mobilen Bewohner in einem gegebenen 

Verkehrsgebiet verwirklichen können und wollen. Topographie, Verflechtung und 
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Technologiestandards stellen die Rahmenbedingungen für das Angebot und die Nachfrage in 

einem bestimmten Verkehrsraum dar. Davon zu unterscheiden ist die Entwicklung des ver

kehrsräumlichen Verhaltens der Individuen: die Mobilitätsentwicklung. 

I 
Der Begriff Mobilität bezeichnet zunächst die Verwirklichung von Bewegungschancen durch die 

Gesellschaftsmitglieder, d.h. die Ueberwindung räumlicher Distanzen. Nach BRÖG (1992) um

fasst der Begriff Mobilität fünf Kennziffern, die es für den entsprechenden Geltungsbereich zu 

spezifizieren gilt: Die Zahl und Häufigkeit der verschiedenen ausserhäuslichen Tätigkeiten von 

mobilen Personen pro Stichtag, die Weghäufigkeit pro mobiler Person, die Verkehrsdauer pro 

Tag und mobiler Person, die zurückgelegten Distanzen prq Tag und Person, insbesondere aber 

die Transportgeschwindigkeit bzw. die benützten Verkehrsmittel. 

DEKKERS und TARRIUS (1988) fassen das Konzept der Mobilität weiter und verstehen darun

ter "jede Raumüberwindung eines Bevölkerungsteils im physischen Raum, wobei Dauer, zurück

gelegte Distanz, benützte Verkehrsmittel, Ursachen und Folgen der Ortswechsel jeweils unter

schiedlich sind. Der Begriff Ortswechsel wird dabei im weitesten Sinne gebraucht und umfasst 

Wanderungen, Pendlermobilität, kleinräumige Wohnstandortswechsel, Tourismus und 

Geschäftsreisen, um nur die bedeutendsten Beispiele zu nennen." 

Eine zusätzliche Ausweitung des Mobilitätsbegriffs vollziehen MACKENSON et alii (1975), wenn 

sie unter Mobilität alle Bewegungen verstehen, mittels denen die Individuen "einen Wechsel der 

Einheit innerhalb eines gegebenen Systems" vollziehen. Diese Definition spricht alle 

Bewegungen in den verschiedenen Handlungssystemen und Lebensbereichen an. Bewegungen 

in diesem Sinne setzen sich nicht mehr nur aus räumlichen Bewegungen zwischen 

Handlungsorten zusammen, sondern sie schliessen auch Bewegungen im Sinne von Wechsel 

der Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen und sozial bedeutungsvollen Positionen ein. Alle diese 

Wechselereignisse im Sinne von Ortswechseln oder aber sozialen Zugehörigkeitswechseln (z.B. 

Hin- und Rückfahrt zur Arbeit, Geschäftsreisen, aber auch Wechselereignisse im Sinne von 

Wohnstandortwechsel, Arbeitsplatzwechsel, Wechsel der sozio-ökonomischen Kategorie) finden 

ln einem bestimmten Raum und zu einer bestimmten Zeit statt. Gesamthaft bilden all die ver

schiedenen Klassen von Wechselereignissen das raum-zeitliche Gefüge einer Gesellschaft. 

Das Raum-Zeit -Gefüge einer Gesellschaft ist in zwei Bereichen mit dem Verkehrsgeschehen aufs 

engste verknüpft. Der erste Bereich wird durch die Bewegungen im Alltagsraum gebildet. Man 

nennt diese Bewegungen auch Verkehr oder alltägliche Mobilität (z.B. Raumüberwindung der 

Ausbildungspendler, Ortswechsel zwecks Freizeittätigkeiten). Der zweite Bereich des Raum-Zeit

Gefüges umfasst all jene Bewegungen, die für den gesamten Lebensraum der Individuen von 

Bedeutung sind. Man spricht in diesem Zusammenhang von Positionsmobilität oder lebenszeitli

cher Mobilität, weil sich mit solchen Wechselereignissen die Zugehörigkeit der Individuen zu be

stimmten Bezugsgruppen verändert (z.B. neue Nachbarn bei einer Wanderung, neues 

Betriebsmilieu beim Arbeitsplatzwechsel, neue Mannschaft bei einem Wechsel des Sportclubs). 

Von Bedeutung ist in unserem Zusammenhang, dass die Formen der Positionsmobilität in direk-
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ter Weise mit dem Verkehrsgeschehen verknüpft sind. Denn die vielgestaltigen Bewegungen der 

Positionsmobilität wären ohne Standortverschiedenheit der Handlungsorte gar nicht vorstellbar. 

Die Ballung der Handlungsorte in einem zusammenhängenden Siedlungsraum mit unterschiedli

cher Nutzungsstruktur und Attraktivität ist somit immer Ausdruck eines spezifischen raum-zeitli

chen Gefüges. Dieses Raum-Zeit-Gefüge besteht grundsätzlich aus zwei voneinander abhängi

gen Bewegungsräumen: demjenigen des Verkehrs und demjenigen der Positionsmobilität 

Die Postitionsmobilität bezeichnet zwar nicht die Verkehrsbewegungen als solche, sondern le

diglich die sozialen Zugehörigkeitswechsel der Individuen, d.h. die Wechsel der sozialen 

Bezugspunkte. Jedes individuelle Wechselereignis im Bereich der lebenszeitliehen Mobilität, d.h. 

der Positionsmobilität führt aber meistens zu Änderungen der alltäglichen Mobilität des entspre

chenden Gesellschaftsmitgliedes. So vergrössert oder verkleinert sich beispielsweise der 

Transportaufwand zum Arbeitplatz bei einem WohnstandortwechseL Andere Positionswechsel, 

wie beispielsweise eine berufliche Beförderung, muss keineswegs notwendigerweise eine unmit

telbare Auswirkung auf das Verkehrsverhalten haben. Die Wahrscheinlichkeit ist aber gross, dass 

sich im Zusammenhang mit diesem Wechselereignis die individuellen Mobilitätsgewohnheiten in 

davon betroffenen Tätigkeitsbereichen verändern (vgl. dazu Kap. 3.1.3). Um beim erwähnten 

Beispiel zu bleiben: Mit der Übernahme neuer Verantwortlichkeiten kann die Notwendigkeit von 

zahlreicheren Geschäftsreisen oder das Bedürfnis nach einer statusmässigen Untermauerung 

dieses Wechsels durch die Benützung vermeintlich prestigeverleihender Transportmittel verbun

den sein (DIETRICH, IVT, 1987). 

Der Verkehrsplaner BECKMANN (1988) bringt die grosse Zahl von unterschiedlichen 

Bewegungen auf einen Nenner, wenn er von einer "Vielzahl raum-zeitliqher 

T eilnahmemöglichkeiten" spricht. Dem Autor zufolge geht es bei all diesen Bewegungen "um die 

Realisierung einer Teilhabe." Aus diesem Blickwinkel ist Mobilität jener Prozess, mittels dessen 

die Individuen Teilhaben verwirklichen. Wie erwähnt verläuft dieser Prozess auf zwei 

Mobilitätsebenen. Dem Verkehr oder der Mobilität im alltäglichen Raum-Zeit-Gefüge einer 

Gesellschaft fällt die Funktion zu, den unablässigen Rollenwechsel der Gesellschaftsmitglieder zu 

ermöglichen, insofern dieser Rollenwechsel ein räumliches Wechselereignis, d.h. einen Wechsel 

des Handlungsortes durch das Individuum voraussetzt. Das wechselnde Rollenspiel ist für die 

Individuen i.d.R. voraussahbar und regelmässig Oederman verfügt im Kopf oder in der Tasche 

über eine wenn auch noch so rudimentäre Agenda), sodass die damit einhergehenden 
I 

Verkehrsströme regelmässige, sich wiederholende Ganglinien aufweisen. 

Die Funktion der Positionsmobilität oder der lebenszeitliehen Mobilität besteht demgegenüber 

darin, die Entwicklung der Individuen in der Gesellschaft zu ermöglichen und ihre Sozialisation 

zu bewerkstelligen. Voraussetzung dazu ist der Prozess der sozialen und räumlichen 

Zugehörigkeitswechsel, d.h. die Tatsache, dass die Individuen einige Male in ihrem Leben wich

tige Bezugsgruppen wie das Arbeitsmilieu, die Wohnstandortumgebung, aber auch die 

Haushaltstruktur, in der sie leben, u.ä. wechseln. ~iese zweite Ebene von Wechselereignissen 

tritt im Leben der Individuen spärlich in Erscheinung. Sie ist aber identitätsstiftend, da der 
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(soziale) Werdegang jedes Gesellschaftsmitgliedes mit der Summe dieser Wechselereignisse 

(Positionswechsel} umschrieben werden kann. Die Wechselereignisse auf der Ebene der 

Positionsmobilität verändern mittelbar die Verkehrsmobilität in den verschiedenen davon betroffe

nen Tätigkeitsbereichen der Individuen (DIETRICH, 1992}. Deshalb erscheint es aus sozialwis

senschaftlicher Sicht sinnvoll, die Positionsmobilität ebenfalls in die Mobilitätsbetrachtungen 

miteinzubeziehen. Denn erst durch den Einbezug dieser zweiten Ebene des 

Mobilitätsgescheh~ns wird das jeweils Spezifische des raum-z~itlichen Gefüges einer Gesellschaft 

oder einer lokalen bzw. regionalen Kollektivität sichtbar (vgl. auch Kap. 1.4). 

Für die Interpretation des Mobilitätsgeschehens stehen drei Paradigmen im Vordergrund. Diese 

unterscheiden sich in ihren theoretischen und empirischen Ansätzen, den Ergebnissen und 

schliesslich in ihrer planarischen Bedeutung. Die drei Paradigmen, in der Folge ihrem Ansatz ent

sprechend "Homogene Verkehrsgruppen", "Räumliche Nähe" und "Soziale Erneuerung" ge

nannt, leuchten die Mobilität aus einem je spezifischen Blickwinkel aus. Jedes.Paradigma er

schliesst zwar eine bestimmte Sichtweise. und schränkt sich damit ein. Deshalb werden wir auch 

auf die Grenze des jeweiligen Ansatzes zu sprechen kommen. 

1.2 Homogene Verkehrsgruppen (Paradigma 1) 

1.2.1 Theoretischer Ansatz der verkehrshomogenen Gruppen 

Der Ansatz entsprang dem Bedürfnis, neben den aggregierten Datenbeständen der klassischen 

Transportprognose vermehrt auch desagregierte Beobachtungsdaten zum individuellen Verhalten 

beizuziehen. Individuelle Verhaltensdaten eröffnen dem Verkehrswissenschaftler die Möglichkeit, 

aggregierte Verkehrskennziffern in ihre verschiedenen Segmente aufzuteilen. Solche Segmente 

werden verhaltenshomogene Gruppen genannt. Die Individuen einer verhaltenshomogenen 

Gruppe sind sich in ihrem Verkehrsverhalten sehr ähnlich. Sie setzen sich hinsichtlich ihres 

Verkehrsverhaltens von anderen Gruppen deutlich ab. 

Im Vordergrund steht der Zusammenhang zwischen den Tätigkeitsabfolgen der mobilen 

Personen und ihrem Verkehrsverhalten. Ausgangspunkt der Untersuchungen bildet die These, 

wonach die Tätigkeitsmuster der Individuen eine hohe zeitliche Konstanz aufweisen, was sich in 

einem äusserst trägen, wenig beeinflussbaren Verkehrsverhalten niederschlägt. Massnahmen zur 

Beeinflussung der Entwicklung des Verkehrsverhaltens müssen deshalb die Aktivitätenstruktur 

der Verkehrsteilnehmer in die Ueberlegungen miteinbeziehen (ANDERSON, 1971). Bekannt ge

worden sind die Wegprismen von HÄGERSTRAND (1970}. Sie stellen ein theoretisches Konzept 

zur Analyse des Zusammenhangs zwischen individuellen Aktivitätenmustern und 

Verkehrskennziffern dar. ln den 80er Jahren wurden die Methoden der sogenannten Raum-Zeit-
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Budgeterhebungen laufend verfeinert. Erwähnenswert sind die Arbeiten der Transport Studies 

Unit an der Universität von Oxford, die sich eingehend mit der Entwicklung entsprechender 

Methoden und Erhebungsinstrumente beschäftigte (JONES, DIX, CLARKE, 1983). Die Arbeiten 

am Institut Nationale de Recherche sur les Transportset leur Securite I.N.R.E.T.S. vertiefen die 

theoretischen Zusammenhänge zwischen Lebensstil, Tagesablauf und Verkehrsverhalten 

(SONNET, 1985, 1989). 

1.2.2 Empirie 

Als individuelle Verhaltensmerkmale werden i.d.R. Verkehrskennziffern wie Weghäufigkeit, 

Wegzweck (PENT-Kategorien: Ausbildungs- und Berufspendler, Einkaufswege, Nutz- und 

Geschäftsverkehr, Tourismus und Freizeitwege) Wegdistanz, benützte Verkehrsmittel oder die 

Wegedauer erhoben. Zur Analyse von verhaltenshomogenen Gruppen eignen sich gernäss zahl

reichen Untersuchungen Schlüsselmerkmale wie die Zugehörigkeit zur Erwerbsbevölkerung, das 

Alter, die Haushaltsphase (Einpersonenhaushalt, Mehrpersonenhaushalt mit oder ohne Kinder, 

Nachkinderphase,. Altershaushalt), Geschlecht, Autobesitz und die persönliche Verfügbarkeil 

über ein Automobil (BRÖG, 1992; GOTTARDI, HAUTZINGER, 1987; ÖTTERLI, 1978). Der Wert, 

den ein Individuum auf den Variablen dieser Schlüsselmerkmale aufweist, lässt mit hoher 

Verlässlichkeit Aussagen zum effektiven Verkehrsverhalten des entsprechenden Individuums zu. 

Als Datengrundlage dienen in erster Linie nationale Sichproben (z.B. Mikrozensus 

Verkehrsverhalten). Seit der Mikrozensus-Erhebung 1989 stehen nun auch Daten aus grösseren 

Agglomerationen zur Verfügung. Dadurch können die regionalen Unterschiede zwischen gleich

und verschiedenartigen Siedlungsstrukturen sichtbar gemacht werden. Zusätzlich zu den ver

kehrshomogenen Gruppen der 70er und 80er Jahre kann nun dank Vergleichsstudien der 

Einfluss des lokalen Kontextes sichtbar gemacht werden. 

1.2.3 Ergebnisse 

Die Arbeiten zu den homogenen Verkehrsgruppen bestätigen die Hypothese, wonach eine sehr 

kleine Zahl einfacher, individueller Merkmale (z.B. Lebensphase, Erwerbsstatus, Verfügbarkeil ei

nes Personenwagens) ein je spezifisches Verkehrsverhalten nach sich zieht (Weghäufigkeit, 

Wegzwecke, Wegedauer, Verkehrsmittelwahl). 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind bei der Interpretation von Daten von grosser 

Nützlichkeit. So herrschen beispielsweise je nach Lebensphase unterschiedliche 

Verkehrsverhalten vor. Bei jungen Menschen ist die Zahl der Freizeitaktivitäten überdurchschnitt

lich hoch (0.8 Freizeitaktivitäten pro Person und Tag), und bei älteren Menschen ist diese 

Kennzahl ausnehmend klein (im Durchschnitt 0.4). Diese Unterschiede verschwinden aber im 

Aggregat aller mobilen Personen mit Freizeitwegen. Die erwähnten Unterschiede erklären jedoch , 
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weshalb in einer Gesellschaft, die zunehmend älter wird, die Wegehäufigkeit in der Freizeit weit 

langsamer wächst, als dies das expandierende Freizeitangebot erwarten liesse. 

1.2.4 Anwendung 

Der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Kennziffern (Wegehäufigkeit, Wegdauer, 

benützte Verkehrsmittel, zurückgelegte Distanzen) zeigt, dass sich die individuelle 

Verkehrsteilnahme im engeren Sinn (Wegehäufigkeit, Wegedauer) im vergangenen Jahrzent . . 
. kaum geändert hat, wohl aber die vom durchschnittlichen Verkehrsteilnehmer erbrachte 

Verkehrsleistung (BRÖG, 1992; GOTTARDI, HAUTZINGER, 1987; GVF,1988). Wenn von einer 

Veränderung des Mobilitätsverhaltens die Rede ist, dann bezieht sich diese Aussage auf die 

markante Ausweitung des individuellen Aktionsraumes, d.h. auf eine Verlängerung der zurückge

legten Durchschnittsdistanzen dank dem vermehrten Einsatz von schnellen motorisierten 

Verkehrsmitteln. Diese Entwicklung ist unter anderem auch auf den starken Rückgang beim 

Fussverkehr und auf die Substitution vieler dieser Fusswege durch Fahrten in Motorfahrzeugen 

zurückzuführen. 

Solche und ähniiche Ergebnisse finden im Bereich der Modellrechnungen Verwendung. Im 

Vordergrund stehen dabei Modellrechnungen zum Gesamtverkehr. 

1.2.5 Einschränkung 

Die Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen dem individuellen Verkehrsverhalten und 

der Zugehörigkeit zu sozialen oder demographischen Gruppen zeigen, wie tazettenreich und 

vielseitig das Verkehrsverhalten ist. Eigenheiten des Verkehrsverhaltens decken sich nur in 

Ausnahmefällen mit Merkmalsunterschieden sozialer Gruppen, nämlich dann, wenn man diame

tral entgegengesetzte Gruppen betrachtet wie z.B. junge Erwachsene und Rentner, im Haushalt 

Tätige und Erwerbstätige. 

So weisen sozio-demographische und sozio-ökonomische Gruppen u.U. unterschiedliche 

mittlere Kennziffern in ihrem Verkehrsverhalten auf. Die Umkehr dieser Feststellung gilt aber nicht: 

Gruppen mit spezifischen Verkehrskennziffern unterscheiden sich i.d.R. nicht aufgrund sozialer 

Merkmale. ln einer Studie zum Fussgängerverkehr in den Quartieren von Saint-Etienne 

unterscheidet OFFNER (1990) drei Kategorien von Verkehrsverhalten: die Alteingesessenen, die 

Pioniere und die Kategorie mit hoher Zwangsmobilität Es handelt sich hier zwar um verkehrlieh 

homogene Gruppen. Diesen Kategorien von lndivid~en entsprechen aber keine gemeinsamen 

sozialen Gruppenmerkmale. Das heisst, ein bestimmtes Verkehrsverhalten kann nicht als 

Eigenschaft spezifischer sozialer Gruppen gewertet werden, also von Gruppen von ·Individuen, 

die sich durch die Eigenheit der Beziehungen innerhalb der Gruppe sowie zwischen den 

Gruppenmitgliedern und anderen gesellschaftlichen Gruppen auszeichnen.AIIerdings unterschei-
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den sich die Individuen in den drei Kategorien offensichtlich im Hinblick auf Wechselereignisse, 

die mit dem Begriff der Positionsmobilität bezeichnet werden (vgl. dazu auch Kapitel 3.1.3). 

1.3 Die sozial- und verkehrsräumliche Nähe (Paradigma 2) 

1.3.1 Theoretischer Ansatz 

Ob Selbstlenker, Mitfahrer, Fussgänger oder Fahrgast, die Verkehrsteilnehmer unternehmen die 

Ortsveränderung in erster Unie in ihrer Eigenschaft als Gesellschaftsmitglieder, d.h. als Inhaber 

von sozialen Rollen in einem Beziehungsgefüge. Verkehrsteilnehmer sind in eine Rationalität ein

gebunden, die dem Transportsystem äusserlich ist (LEUGGER). Im hier interessierenden Fall ist 

diese Rationalität sozialer Natur und wurzelt in der räumlichen Verflechtung der verschiedenen 

Handlungsorte. Träger dieser Verflechtungen sind die mobilen Personen. Sie sind die Akteure 

der raumübergrelfenden, gruppenverbindenden Beziehungs~etze. Die Qualität dieser 

Beziehungen wird mit dem Begriff der sozialen Nähe umschrieben. Soziale Nähe und räumliche 

Nähe tendieren zur Ueberlagerung.1 Sie sind jedoch nicht identisch. So gibt es enge soziale 

Beziehungen zwischen räumlich (nicht aber verbindungstechnisch) sehr weit entfernten 

Akteuren. Auf der anderen Seite kann man auf engstem Raum Kräfte der sozialen Distanzierung 

beobachten (sozialräumliche Segregation). Segregation wird verstanden als eine die soziale 

Entfernung unterstützende -räumliche Abgrenzung in einem potentiell gemeinsamen 

Verkehrsraum. Verflechtung hingegen bezeichnet die Möglichkeit~ soziale Zugehörigkeilen jeder

zeit in der Begegnung zu verwirklichen dank einem gemeinsamen Verkahrsraum. Verflechtung 

und Segregation sind Prozesse, die in jeder territorialen Kollektivität (Gemeinde, Region, Nation) 

wirksam sind. Sie sind Ausdruck einer spezifischen Ueberlagerung von räumlicher, sozialer und 

verkehrlicher, d.h. verbindungstechnischer Nähe. Verflechtung und Segregation sind langfristig 

wirksame Prozesse, die nicht zuletzt auch durch die technischen Infrastrukturen, die 

Anbindungsqualitäten ans Verkehrsnetz und die Wertschätzung der entsprechenden 

Verkehrsmittel verstärkt oder abgeschwächt werden. 

Der Verkehr ist aufs engste mit der Wirklichkeit der sozialen Nähe verquickt. Denn die 

Verkehrsanlagen und ihre Benützungsintensität zwischen den Handlungsorten widerspiegeln 

sowohl den Prozess der Verflechtung wie jenen der Segregation. Das Paradigma der räumlichen 

1 Simmel bemerkt: "Neben den auf der Hand liegenden praktischen Wirkungen der räumlichen 
Nähe und dem soziologisch höchst wichtigen Bewusstsein, solche Wirkungen wenigstens in 
jedem Augenblick zur Verfügung zu haben, auch wenn man gerade keinen aktuellen Gebrauch 
davon macht - neben diesen setzt sich der Erfolg der Nähe für die Vergesellschaftungsform aus 
der Bedeutung der einzelnen Sinne zusammen, mit denen die Individuen sich gegenseitig perzi
pieren (19686, S. 483)." 
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Nähe setzt es sich zum Ziel, die technischen Formen der Raumüberwindung, d.h. die verschie

denen Verkehrsmodi, als Ausdrucksform der räumlichen Nähe einerseits, und der sozialen Nähe 

andererseits zu begreifen. 

1.3.2 Empirie 

Eine exemplarische Untersuchung von TARRIUS (1981) geht in einem ländlichen, 

südfranzösischen Wirtschafts- und Lebensraum dem Zusammenhang zwischen verkehrliehen 

Verflechtungsmustern und den sozialen Tätigkeitsrhythmen der Bewohnergruppen nach. Die 

sozialen Rhythmen der Tätigkeiten der Bewohnergruppen und die verkehrliehe Verflechtung die

ser Gruppen innerhalb und zwischen den verschiedenen (benachbarten) Siedlungsräumen wer

den system~tisch beobachtet. Der Zusammenhang zwischen siedlungsräumlicher und sozialer 

Nähe wird überdies kartographisch dokumentiert. 

ln eine andere Stossrichtung zielen die Untersuchungen zur sozialen Bedeutung der 

Raumüberwindung und der Transportzeit Die dahinterliegende These besagt, dass die enge 

Ueberlagerung von räumlicher und sozialer Nähe ein ausgeprägtes Bedürfnis nach 

Uebergangsräumen und Uebergangszeiten wachrufen. Es handelt sich um ein affektives 

Bedürfnis, das jeden Rollenwechsel begleitet (LEUGGER). Die Verkehrsteilnahme bildet den Ort 

und die Zeit, wo individuelle Rollenwechsel affektiv verarbeitet werden können und die Subjekte 

sich auf die neuen Aufgaben einstellen können. Nennen wir als Beispiel den Uebergang zwi

schen einem Handlungsart, z.B. dem Arbeitsplatz, und dem Folgeort, z.B. einem 

Kinderspielplatz. Die beiden Handlungsorte bringen aufgrund des erfolgten Rollenwechsels 

(Beru~srolle, Kinderhütedienst) ganz unterschiedliche soziale Anforderungen mit sich. 

Transportzeit und Transportraum werden deshalb als Uebergangszonen, und damit als symboli

sche Vermittler von affektiv bedeutungsvollen Vorgängen aufgefasst (SONNET, 1979). 

Eine weitere Dimension des Zusammenhangs von sozialräumlicher Nähe und Verkehr kommt im 

Sinnbezug zum Vorschein, den die Fernpendler ihrer Reise verleihen. OTT et alii (1989) verste

hen unter Fernpendler jene Kategorie von Berufstätigen, deren Arbeitsweg (liinweg) mehr als 50 

km oder über eine Stunde dauert. Die Autoren stellen für Deutschland fast eine Verdoppelung 

des Anteils der Fernpendler zwischen 1970 und 1987 fest. Heute stellen die Fernpendler einen 

Anteil von etwa 5% am Gesamt der Pendler .. Als entscheidende Voraussetzung für einen 

Arbeitsplatzwechsel in den Arbeitsmarktraum des Wohngebietes nennen die Fernpendler in er- · 

ster Unie die Qualität der Arbeit (79%) und die gleiche berufliche Möglichkeit (21 %). Eine Arbeit 

im Arbeitsmarkt des Wohngebiets würde aber der Einkommenskomponente sogar vorgezogen: 

21% der Fernpendler wären bereit, für einen Arbeitsplatz in der Region Einkommenseinbussen 

hinzunehmen. Im weiteren betonen die Ergebnisse eine besondere Ortsbindung der Fempendler. 

Trotz ihrer grossen Belastung ist die Bereitschaft zu einem Wohnstandortwechsel hin zum 

Arbeitsort gering, wobei eine gewisse Abhängigkeit zu den Wohnverhältnissen besteht 

(Wohneigentum), aber auch Vorbehalte bzw. Vorurteile gegenüber der Grossstadt genannt wer-
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den. Lediglich 10% der Befragten erwägen e.inen Umzug zum Arbeitsort Die Bindungen der 

Pendler an den Wohnort sind vielfältig: Familienbindung (68% Nennungen bei 

Mehrfachnennung), Lebensqualität, Landschaft und Freizeit (58% Nennungen), Freunde und 

Bekannte (50%), Eigenheim (37%), günstige Lebensverhältnisse (23%), und Vereinsaktivitäten 

(24%). 

1.3.3 Ergebnisse 

Aktuelle Ergebnisse liegen mit den Begfeituntersuchungen zur Verkehrsberuhigung in 

Wohngebieten vor. Das veränderte Verkehrsregime wirkt sich auf die Aufenthaltsqualität in der 

nächsten Wohnumgebung und die Intensität der Kontakte, d.h. auf die soziale Nähe aus 

(SOCIALDATA, 1991). 

Ebenfalls aus der paradigmatischen Sicht der sozialen Nähe wurde beobachtet, dass sich das 

Verkehrsverhalten bei einem Umzug vorübergehend stark verändert. Am neuen Wohnstandort 

werden in den ersten 6 Monaten bedeutend mehr Wege im motorisierten Individualverkehr vor

genommen als vorher (Rekognoszierungsphase). Die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel 

erfährt hingegen keine Veränderung (DEKKERS, TARRIUS, 1988). 

Wie erwähnt ist der Verkehrsraum Träger weitestverbreiteter affektiver Prozesse. Deshalb wurde 

neben der Transportzeit als zu minimierender Grösse (Zeitersparnis) auch auf das Vorhandensein 

einer affektiven Zeit als eines quantitativ notwendigen und qualitativ verbesserungswürdigen 

Zeitraums hingewiesen (SONNET, 1979; RAYMOND, ebd.). 

Viele der erwähnten Untersuchungen zeigen, dass ein Verständnis der Mobilität den Begriff der 

Nähe voraussetzt. Es zeigt sich aber auch, dass die "Nähe" keine lineare Grösse darstellt. Es 

handelt sich nicht um einen Gegenstand, der allein mit einer raum-zeitlichen Masszahl widerge

geben werden könnte. Vielmehr entzieht sich dieses Konzept der Möglichkeit, Raum und Zeit als 

lineare Parameter einzusetzen. Die hier gemeinte sozial-räumliche "Nähe" ist zwar eng mit der 

siedlungsmässigen und insbesondere verkehrstechnischen Umgebung verbunden. Sie lässt sich 

aber nicht auf das Konzept der Erreichbarkeil reduzieren, denn die alleinige Sicht der objektiv 

messbaren Nähe, der Erreichbarkeit, ergibt keine Kenntnis der effektiv praktizierten Beziehungen 

im Verflechtungsraum (DEKKERS, TARRIUS, 1988, S. 31). Sinnvollerweise sollte zur 

Benennung des Konzepts der sozial-räumlichen Nähe, d.h. für das Ineinandergreifen von sozi

aler und räumlicher Nähe, der Begriff Verkehrsnähe benützt werden. Damit werden beide 

Bedeutungen des Wortes Verkehr sinngernäss aufgenommen: die technisch erfolgte 

Raumüberwindung und die sozial verwirklichte Bezie~ung. 
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1 .3.4 Anwendung 

Die Hauptanwendung des Paradigmas der sozialräumlichen Nähe liegt in der Angebotsplanung. 

Es werden Grundlagen für die Errichtung und die betriebliche Gestaltung · von 

Transportfunktionen erstellt. Die raum-zeitliche AufsplitterunQ eines Verkehrsraums in die Vielzahl 

von individuellen Tagesabläufen kann auf dieser Grundlage wertschöpfend organisiert und ver

waltet werden. Im Gegensatz zum Paradigma der verkehrshomogenen Gruppen geht das 

Paradigma der sozialräumlichen und verkehrliehen Nähe immer von einem konkret bezeichneten, 

partikulären Verkehrsraum aus. 

Der geschilderte Ansatz betrachtet den Transportbedarf als Spannungszustand. Die Spannung 

besteht zwischen der Vielzahl individueller Mobilitätsbedürfnisse und dem institutionell verfestig

ten Ist-Zustand des Angebots. Es werden Daten zur Verflechtung der Siedlungspunkte, zu den 

verkehrswirksamen Tätigkeiten und zu den sozialen Gruppen mit spezifischen 

Transportgewohnheiten erhoben und ausgewertet. Dieser Analyse schliesst sich mit Vorteil eine 

Untersuchung über die Transportunternehmen im entsprechenden regionalen Verkehrsmarkt an. 

Die Erkenntnisse über die gebietsweiten Mobilitätsbedürfnisse können dadurch mit Folgerungen 

für die Gestaltung eines spezifischen Angebots erweitert werden. Bisher gelangte der Ansatz 

vorwiegend in ländlichen Räumen mit einem Angebotsdefizit zum Einsatz. Die Anwendung in ur

banen Siedlungsräumen mit zeitweiligen Angebotsüberhängen ist aber ebenfalls ins Auge zu 

fasssen. 

1 .3.5 Einschränkung 

Der diskutierte Ansatz macht die Spannung zwischen einem gebietsweiten Mobilitätsbedürfnis 

und einem bestehenden Transportangebot sichtbar. Das betrachtete Angebot beschränkt sich in 

der Regel auf einen bestimmten Verkehrsträger wie z.B. den öffentlichen Verkehr, dessen 

Förderung und Ausbau angestrebt wird. Die Weiterentwicklung des Verkehrssystems durch ge

genseitige Abstimmung der verschiedenen Verkehrsträger rückt heute vermehrt ins Zentrum des 

Blickfeldes. Die dabei angestrebte Systemoptimierung ruft nach einer empirischen · 

Beobachtungsanlage. Eine Anpassung des Ansatzes für diese neuere Problematik ist zwar sehr 

gut denkbar, wie dies einige explorative Studien aufzeigen. Bisher wurden aber entsprechende 

Instrumente noch nicht in grossem Ausmass eingesetzt. 
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1.4 Soziale Wechselereignisse (Paradigma 3) 

1.4.1 Theoretischer Ansatz 

Im Kapitel 1.1 wurde auf den Zusammenhang zwischen den individuellen Wechselereignissen 

und dem Raum-Zeit-Gefüge der Gesellschaft hingewiesen. Die individuellen Tätigkeitszyklen ge

nerieren Mobilität, und dies auf den zwei Ebenen der Verkehrsmobilität und der lebenszeitliehen 

Mobilität. Einerseits sind die rhythmischen Tätigkeitsabfolgen im täglichen, wöchentlichen und 

jährlichen Zeitrahmen mit einem bestimmten Verkehrsvolumen . (Verkehrsmobilität) verbunden 

(MANTO, 1987). Die Möglichkeit von Wechselereignissen wird dementsprechend durch die 

Leistungsfähigkeit des Verkehrsraums entscheidend mitgetragen. Die Aspekte dieses 

Zusammenh.angs werden durch die Paradigmen der homogenen Verkehrsgruppen und der so

zialräumlichen Nähe erhellt. Andererseits greifen die Wechselereignisse auf der lebenszeitliehen 

Mobilitätsebene (z.B. Wohnstandortwechsel) in das Verkehrsverhalten der Individuen ein, indem 

sie vielfach eine effektive Veränderung der Kennziffern der individuellen Verkehrsteilnahme zur 

Folge haben, oder aber auf die Bereitschaft zu einer solchen Veränderung einwirken (vgl. dazu 

auch Kap. 3.1.3). Der Einfluss der lebenszeitliehen Mobilitätsereignisse auf die alltägliche 

Verkehrsteilnahme ist Gegenstand dieses letzten der drei zu unterscheidenden Paradigmen. 

Theoretischer Ausgangspunkt bildet der Zusammenhang zwischen den zwei erwähnten 

Mobilitätsebenen. Die verschiedenen Formen der Wechselereignisse (vgl. Kap. 1.1) werden nicht 

je einzeln, sondern in ihrer Beziehung zueinander untersucht. Ins Zentrum des Interesses rückt 

deshalb das Mobilitätssystem als ganzes, d.h. die beiden Mobilitätsebenen, die zusammen das 

raum-zeitliche Gefüge der Gesellschaft bilden (BASSAND, 1985; DIETRICH, 1990, 1992). 

Die Gesellschaft ist nach zahlreichen sozialen Formen gegliedert (Arbeitsplatzstn.Jktur, 

Haushaltstruktur, kulturelle Institutionen wie Freizeitanlagen, Theater etc., Schulen, Schutz- und 

Wehrinstitutionen, politische Institutionen etc.). Diese u.a. sozialen Formen werden für den 

Fortbestand, d.h. für die Weiterentwicklung und die Tradierung der Gesellschaft als mehr oder 

weniger zentral angesehen. Die einzelnen. Gesellschaftsmitglieder nehmen in je unterschiedlicher 

Art an diesen vielfältigen sozialen Formen teil (soziale Teilhabe), indem sich deren individuelle 

Tätigkeitszyklen in die ordnende soziale Formenvielfalt einfügen (SIMMEL, 1968). 

Die soziale Teilhabe ist räumlich und zeitlich im System der Wechselereignisse, d.h. im 

Mobilitätssystem verankerkt. Die soziale Teilhabe fusst auf der Mobilität, d.h. auf den 

Zugehörigkeitswechseln und Ortsveränderungen. Damit setzt sie Verkehrsinfrastrukturen und 

Transportleistungen voraus. Die individuellen Wechselereignisse, die dem Mobilitätssystem zu

grundeliegen, bewahren (tradieren) auf der einen Seite die raum-zeitliche Struktur einer 

Gesellschaft. Andererseits sind die quantitativen und qualitativen Veränderungen dieser 

Wechselereignisse auch ein Ausdruck für den Wandel, den die Muster der Teilnahme an der so

zialen Formenvielfalt erfahren. Das Mobilitätssystem liefert deshalb einen Schlüssel für zwei stets 
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aufeinander bezogene und einander bedingende Aspekte der sozialen Formen: ihre Tradierung . 

und ihr Wandel im Raum und in der alltäglichen sowie in der geschichtlichen Zeit. 

1 .4.2 Empirie 

ln einem 1 980 vorgetragenen und publizierten Aufsatz weist HAU MO NT nach, wie die soziale 

Form der industriellen Arbeitsverfassung (wage-based society) die Entwicklung der 

Verkehrsmobilität mit den ihr eigenen transport- und bautechnischen Lösungen bestimmt. Die 

Industriegesellschaft hat die modernen Bedingungen für die Mobilität geschaffen, indem sie die 

enge materielle Bindung an die Herkunftsfamilie auflockerte (disaffiliation) und die rechtlich ver

pflichtende Verankerung der Gesellschaftsmitglieder in einer territorialen Kollektivität weitgehend 

abschaffte (deterritorialisation). ln der Industriegesellschaft werden Arbeitsplatz- und 

Wohnangebote zum wichtigsten sozial- und wirtschaftsräumlichen EntwicklungsmerkmaL 

Die Industriegesellschaft schaffte auf der einen Seite Anreize für Mobilität. Andererseits werden 

viele Konflikte und Spannungen in diesem Gesellschaftstyp nur über erhöhte Verkehrsmobilität 

(Pendelräume) und zunehmende lebenszeitliche Mobilität (Wohnstandortwechsel, 

Arbeitsplatzwechsel etc.) gelöst. Die Mobilitätszunahme ist deshalb eine der Logik der 

Industriegesellschaft innewohnende Eigenschaft (HAUMONT, 1980; TARRIUS, MAROTEL, 

'1988). 

Heute führen die Planungskriterien der Siedlungs- und Umweltverträglichkeit zu einem 

Ueberdenken dieser Entwicklungsmerkmale. Die notwendige Erneuerung der sozialen Formen 

wird deshalb heute vermehrt mit der Frage nach den Anforderungen an das Mobilitätssystem ge

koppelt. Neueste Untersuchungen wie jene von AREND, GOTTARDI (1993) gehen der Frage 

nach dem Zusammenhang von Stellenwechsel, Wohnstandortwechsel und 

Berufspendlerverkehr nach. Die repräsentative Stichprobe in verschiedenen Kantonen mit unter

schiedlichen Siedlungs- und Entwicklungsmerkmalen verspricht neue Einblicke in dieses nicht 

nur konzeptionell, sondern auch empirisch vernachlässigte Forschungsgebiet 

1 .4.3 Ergebnisse 

Die umfassende Analyse des Mobilitätssystems fördert Erkenntnisse über langfristig wirksame 

Entwicklungsspannungen zutage. Unser Verständnis für die Rolle des Verkehrs als 

Entwicklungssignal einerseits, und als Quelle von Entwicklungskonflikten bzw. als 

Kompensation bei sozialen Konfliktlagen andererseits wird vertieft. Bisher liegen zahlreiche punk

tuelle Studien vor. CAMPAGNAC (1979) beobachtet, wie in einem ausgewählten Arbeitergebiet 

der traditionelle Lebensstil weiterhin gepflegt werden kann, trotz einer tiefgreifenden Veränderung 

von Siedlungs-, Erwerbs- und Sozialstruktur. Die Autorin zeigt, dass dieser dem 

Entwicklungstrend entgegenlaufende Fortbestand eines Lebensstils. nur dank eines leistungsfä-
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higen Transportsystems möglich war. Der zeitlich gedrängte Strukturwandel setzte ein wirkungs

volles Transportsystem voraus. Der kulturelle Wandel konnte damit im Vergleich zum Rhythmus 

der wirtschaftlichen Veränderungen verlangsamt werden. 

Im Gegenzug zu dieser u.ä. Beobachtungen stellt OE BOER (1980) die Wirkung wenig entwic

kelter Transportsysteme in den Vordergrund. ln seinem Aufsatz hält er fest, dass die soziale 

Randständigkeil (Marginalität) durch verkehrsräumliche Mobilitätsbeschränkungen in der Regel 

noch verstärkt wird. 

Die zurzeit laufenden Forschungsanstrengungen bestärken die Hoffnung, dass punktuelle 

Ergebnisse wie die eben erwähnten schlussendlich Mosaiksteine eines im Entstehen begriffenen 

Bildes des Mobilitätssystems sind. Das Bedürfnis nach einem vertieften Verständnis der Mobilität 

als umfassendem System ist heute zweifellos vorhanden. 

1.4.4 Anwendung 

Der theoretische Ansatz der sozialen Wechselereignisse wirft grundsätzliche verkehrstheoretische 

Fragen auf. Dadurch können Handlungsspielräume aufgezeigt werden, was zusätzliche Anreize 

für die Planungskoordination (z.B. integrierte Verkehrsentwicklung, regionale Mobilitätsziele) 

auslöst. 

1.4.5 Einschränkung 

Der hier vorgestellte Ansatz muss der Grundlagenforschung zugerechnet werden. Er macht so

ziale Sachverhalte und Strukturen sichtbar, die auf die Vernetzung und Machtbeschränkung der 

einzelnen Akteure hinweisen. Es darf angenommen werden, dass die Erkenntnisse aufgrund die

ses Ansatzes nur dann handlungswirksam werden, wenn sich sonst sehr gegensätzliche 

Akteure aufgrund einer Systemkrise allgemeinerer Art zusammenraufen müssen. 



21 

2. Verkehrsraum - Die sozialen Voraussetzungen und Wirkungen der Transportsysteme 

2.1 Zentrale Güter 

Die Raumüberwindung beruht auf der Nutzung infrastruktureller Vorleistungen. Verkehrsanlagen, 

Transportadern und Wegnetze ·sind zentrale Güter und werden im Rahmen einer von der politi

schen Gemeinschaft getragenen und befürworteten Planung realisiert. Als zentrale Güter müssen 

Verkehrsanlagen einen wichtigen Bedarf einer grossen Anzahl von Personen befriedigen. 

Infrastrukturelle Vorleistungen stellen zudem ein Rückgrat für funktionstüchtige Märkte mit 

Dienstleistern und Verkehrsteilnehmern dar. Weiter sind Verkehrsinfrastrukturen ein Teil der sozia

len Morphologie (vgl. Einleitung) und damit direkter Ausdruck des räumlichen Gestaltungswillens 

und Gestaltungsvermögens einer Gesellschaft. Als Emissions- und Immissionsquelle stellt sich 

bei der Nutzung von zentralen Gütern auch die Frage der Umweltverträglichkeit und der direkten 

und indirekten Betroffenheit von Drittpersonen. 

Jenseits der bautechnischen Fragen können drei Themenbereiche genannt werden, in denen der 

sozialwissenschaftliche Ansatz nutzbringend angewandt wird: zum Nachweis und zur Ermittlung 

eines zusätzlichen Bedarfs, bei der Abschätzung der Wirkungen von Verkehrsströmen auf eine 

gebietsweite Kollektivität, und schliesslich zur kritischen Beurteilung der Förderungswürdigkeit 

und Zielkonformität raumwirksamer Projekte. 

2.1.1 Bedarfsabklärung 

Der Umfang des Bedarfs lässt sich mit geeigneten Methoden ermitteln. ln den meisten Fällen wird 

dabei nur ein bestimmter Verkehrsträger betrachtet, z.B. die Fussgänger (SANDROCK, 1988), 

der motorisierte Individualverkehr oder der öffentliche Verkehr (FÖRSCHNER, 1987). Die 

Nachfrage nach Leistungen im öffentlichen Nahverkehr wird vermehrt nicht mehr als Anzahl 

Fahrten pro Einwohner in die Modelle aufgenommen, sondern als Fahrtenmuster, die mit sozio

logischen Methoden erhoben wurden (BIEBER, 1985; MASSOT, ORFEUIL, 1989; WEBSTER, 

BLY, DASGUPTA, 1986; vgl. auch Kap. 1.2 und 1.3). Für die Abschätzung des Verkehrs

aufkommens aufgrund der Flächennutzung im Siedlungsgebiet sind Modelle gebräuchich, die 

durch den Einbezug soziologischer Kennwerte eine entschieden bessere Genauigkeit erzielen 

(MACKET, 1985). 
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Eine bessere Kenntnis der Nachfragestruktur ermöglicht substantielle Angebotsverbesserungen. 

Die Nachfrage sollte dabei nicht nur an der beobachteten Entwicklung in der Vergangenheit ge-

. messen werden. Auch die in der Vergangenheit nicht befriedigte Nachfrage (latenter Bedarf) ist in 

Rechnung zu ziehen. Das heisst keinesfalls, dass damit jedem auch noch so fraglichen 

Mobilitätsbedürfnis mit einem Angebot entsprochen werden muss. Das Angebot soll aber zu 

sinnvollen Alternativen in der Verkehrsmittelwahl führen. Es soll den Wertewandel sowie die 

Kenntnis um die Wirkungsfolgen des eigenen Verhaltens gernäss übergeordneten Planungs-zie

len unterstützen. MONING (1978) untersucht die Unterstützung, die verschiedene sogenan-nte 

Präferenzgruppen einem weiten Fächer übergeordneter Ziele entgegenbringen. BONNEL (1985) 

beobachtet mit einer entsprechenden Erhebungsmethode (Erfassung der latenten Mobili-tät unter 

Berücksichtigung der persönlichen Präferenzen) den voraussahbaren Verkehrsaufwand, den die 

verschiedenen Bevölkerungsgruppen unter veränderten Transportbedingungen verwirk-lichen. 

2.1.2 Wirkungsabschätzung 

Transportsysteme sind eng mit der Entwicklung und deshalb mit der Geschichte von lokalen 

Kollektivitäten verbunden. Transportverbindungen schaffen zusammen mit anderen Faktoren 

(z.B. Standortgunst, Wohnbautätigkeit) Entwicklungsimpulse. Diese ziehen jeweils einen mehr 

oder weniger drastischen sozialen Wandel nach sich, der vielfach erst im Nachhinein und damit 

zu spät in seiner vollen Tragweite überblickt werden konnte. Die Kenntnis von Entwicklungs

verläufen ist unabdingbar, wenn es um Mittel und Wege geht, um in einer lokalen Kollektivität 

den Strukturwandel mit möglichst kleinen Reibungsflächen und Konflikten zu bewältigen. 

Verschiedene Arbeiten rekonstruieren aus geschichtlicher Sicht den Zusammenhang zwischen 

der verbesserten Anbindung an den nationalen bzw. kontinentalen Wirtschafts- und Sozialraum, 

und den Entwicklungsphasen in einem lokalen Siedlungsraum (HARMELLE, ELIAS, 1985). 

Erwähnenswert bleiben auch die Untersuchungen im Rahmen der schweizerischen 

Gesamtverkehrskonzeption. Die Studiengruppe zeigte für den Zeitabschnitt zwischen 1950 und 

1970, dass sich die meisten Gemeinden gernäss drei unterschiedlichen Entwicklungspfaden 

strukturell veränderten und dass dabei die Entwicklung des Strassenverkehrs bzw. die 

Vergrösserung der Erreichbarkeit eine gewichtige Rolle spielte (MEIER, MEYER, MUELLER, 

1978, S. 215, 216). Weiter fand die Studiengruppe Hinweise, wonach die Entwicklungs-hem

mung in peripheren Gemeinden (durch selektive Abwanderung) die Erwartungshaltung der 

Bewohner beeinflusste und eine fatalistisch-apathische Grundstimmung zu überwiegen begann. 

Die Teilnahmemuster der Bewohner am öffentlichen Leben entwickelten sich je nach 

Entwicklungspfad der verschiedenen Gemeinden unterschiedlich (id., S. 228; SOCIALDATA, 

1991). 
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Statt gemeinde- oder quartierweise wie in den obigen Untersuchungen wurden verkehrliehe 

Einflüsse auch schichtweise nachgewiesen. CAMPAGNAC (1979) beobachtet in einer repräsen

tativen Auswahl von Arbeiterhaushalten, wie ein gut ausgebautes Nahverkehrssystem die 

Beibehaltung schichtspezifischer Traditionen fördert. 

Alle diese Untersuchungen weisen indirekte soziale und sozio-ökonomische Wirkungen durch 

zunehmende Verkehrsverflechtung während einer Phase ausgeprägten Strukturwandels nach. 

Daneben berichtet eine grosse Zahl von Untersuchungen über direkte soziale Einflüsse durch die 

zunehmende Verkehrsdichte. Die Frequenzsteigerung auf den Strassen zieht besonders die so

ziale Kontaktdichte unter den Anwohnern in Mitleidenschaft und fördert die sozialräumliche 

Segregation aufgrund einer Massierung tieferer Haushaltseinkommen. Im Rahmen des Nationalen 

Forschungsprogrammes "Stadt und Verkehr" weist eine Fersepergruppe nach, dass sich in den 

Ballungszentren die Verkehrssituation im Wohnnahbereich auf die alltägliche Spielsituation der 

Kinder im Freien auswirkt. Das Ausmass des unbeobachteten SpieJens nimmt drastisch ab, was 

die Autonomie und die motorische Entwicklung beeinträchtigt. Demgegenüber geht eine gün

stige Spielsituation der Kinder mit mehr unmittelbaren Nachbarschaftskontakten der Ettern einher. 

Den Autoren zufotge weisen die Kinder, die sich in verkehrsgeschützten Spielplätzen im unmit

telbaren Wohnumfeld aufhalten können, in verschiedenen Bereichen der kindlichen Entwicklung 

signifikant bessere Testresultate auf (HÜTIENMOSER u.a., 1992). 

2:1.3 Strukturentwicklung als Umsetzung von Zielen 

Jede Generation beurteilt die Förderungswürdigkeit von spezifischen Projekten anders, je nach 

Problemdruck und vorherrschenden Entwicklungszielen. ln den letzten Jahren konnte eine 

Umgewichtung von quantitativen zu qualitativen Entwicklungsvorstellungen beobachtet werden. 

Im Zusammenhang mit diesem in Planerkreisen sehr ausgeprägten Umdenken mussten viele bis 

dahin selbstverständliche Entwicklungsziele neu überprüft werden. Dadurch verändert sich auch 

die Massnahmenplanung und der Fächer von Kriterien, die zur Festlegung von 

Rahmenbedingungen für technische Lösungen angeführt werden. 

Die für die Planung ausschlaggebenden Kriterien werden im Laufe der Zeit durch unterschied

lichste empirische Beobachtungen erarbeitet und erhärtet. Altgediente Ziele müssen vor dem 

Hintergrund neuer Erkenntnisse revidiert werden, was zum Schnüren neuer Massnahmenpak~te 

(gemäss Förderungs-, Reduktions- oder Ausgleichszielen) führt. Die Massnahmenplanung muss 

mit Hilfe geeigneter Grundlagen eine zweckmässige, d.h. zieladäquate Beurteilung verschiedener 

technischer Varianten vornehmen (NISHIOKA, 1989). Im folgenden seien einige Beispiele her

ausgegriffen. 
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Tarifarische Massnahmen bei den Energieträgern ziehen die Konsequenz aus den Studien zu 

den Energie-Transport-Budgets (DIAZ, PLAT, 1985). Dabei wird der verkehrsbedingte 

Energieverbrauch pro Verkehrsteilnehmer getrennt nach veschiedenen Siedlungsdichten berech

net (POTIER, 1985; SCHMIDT, 1987). Die Unterschiede beim Energiekonsum im Verkehr sind 

(aufgrund der unterschiedlichen Verkehrsmittelnutzung) auf der Achse Siedlungszentrum -

Peripherie sehr ausgeprägt. 

Ein weiteres di~ Massnahmenplanung interessierendes Forschungsfeld sind die siedlungsstruk

turellen Entwicklungsvorgänge. Gernäss einer vielbeachteten These weiten sich die 

Zentrumsgebiete bei steigendem Pro-Kopf-Einkommen und (relativ) sinkenden Transportkosten 

aus (ALONSO, 1964). Verschiedene Autoren führen gegenteilige, unter dem Namen der Counter 

Urbanization veröffentlichte Beobachtungen ins Feld. Darnach haben sich die Pendlerräume 

während der letzten Dekade vor allem in Kleinstädten und peripheren Räumen ausgeweitet 

(MITCHELSON, FISHER, 1987). 

Als weiteres Beispiel zielgerechter Massnahmenplanung sind die Untersuchungen zu den 

Substitutionsmöglichkeiten von umweltbeeinträchtigenden und kostenmässig aufwendigen 

Verkehrsträgern durch solche mit günstigeren Kennziffern zu nennen. Der Fächer der als 

zweckmässig erkannten Substitutionsbeziehungen ist sehr weit (DIETRICH, KELLER, 1990; 

GIANNOPOULOS, 1989; ROTACH, KELLER, 1987; THUL, WEINSPACH, 1986). 

Nicht zuletzt aufgrund seiner günstigen Energie- und Umweltkennziffern wird der öffentliche 

Verkehr vermehrt gefördert. Untersuchungen zur relativen Attraktivität des privaten und öffentli

chen, bzw. des Strecken- und Linienverkehrs stossen deshalb auf besonderes Interesse. 

MADRE (1987) weist nach, dass sich bei steigendem Preis für individuelle Transporte- die 

Nachfrage zum öffentlichen Verkehr hin verschiebt. Bei steigenden Preisen im Individualverkehr 

vergrössert sich die Gruppe der Umsteiger. Die Förderung des öffentlichen Verkehrs übt zwar 

keinen Einfluss auf den Fahrzeugpark und den Motorisierungsgrad aus, wohl aber auf die 

Verkehrsmittelwahl, d.h. die durchschnittliche Fahrtenhäufigkeit im motorisierten Individualverkehr 

pro Person und die Anzahl gefahrener Kilometer pro Fahrzeug und Jahr (MADRE, 1987, S.43). 

Allein für die Transportnachfrage im Berufspendlerverkehr beziffert AREND (1989) den Anteil der 

Verkehrsteilnehmer mit vorhandener (zumutbarer) Wahlfreiheit des Verkehrsmittels auf rund 20%. 

Diese Zahl bezieht sich auf die Zupendler der Stadt Zürich und liegt aufgrund der Zürcherischen .. 
Rahmenbedingungen (weitgehende Ausschöpfung des Potentials an öV-Pendlern) unter den 

einschlägigen Erfahrungswerten. ZEUGIN, SCHEIDEGGER, KUHN (1983) nennen für den 

Berufspendlerverkehr in der Schweiz einen entsprechenden Wert von 33%. MASSOT und 

ORFEUIL (1989) geben für die französischen Städte ohne Metro und mit mehr als 50'000 

Einwohnern einen Anteil von zusätzlichen 30% mit zurnutbarer Wahlfreiheit für die öffentlichen 

Verkehrsmittel an ("die Benützung des öffentlichen Verkehrs anstelle des privaten 

Individualverkehrs wäre zumutbar"). Für Deutschland rapportiert BRÖG einen ähnlichen Befund. 
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Immer häufiger wird auf die Bedeutung der Fusswege im Gesamtverkehr, vor allem im 

Stadtverkehr, hingewiesen. Zur Erfassung der Verkehrsleistung von Fussgängern, sei es in 

Kombination mit einem anderen Verkehrsmittel (Selbst- und Mitfahrer, Passagier) oder als reiner 

Passant, werden verfeinerte Erhebungsmethoden eingesetzt. So bestreitet der Fussverkehr in 

Zürich einen 1 0%-Anteil an der gesamten Kilometerleistung des städtischen Personenverkehrs 

(STADTPLANUNGSAMT ZÜRICH, 1992). Mit verfeinerten Erhebungsmethoden kann die Rolle 

der einzelnen Verkehrsmittel, die zu einer Kette verknüpft jeweils einen Weg ergeben, besser be

urteilt werden. Die Struktur .der verschiedenen Transportketten und ihr Anteil in einem gegebenen 

Verkehrsraum widerspiegeln die Komplexität des Verkehrsverhaltens. Solche Erhebungsbefunde 

dienen der- Angebotsplanung bzw. der PrioritätensetzunQ bei Projektideen und der Gewichtung 

von einzusetzenden Planungsinstrumenten. 

2.2 Partnerschaften 

2.2.1 Betriebliche und verfahrensmässige Ablaufoptimierung 

Das Mobilitätsvermögen jedes einzelnen Gesellschaftsmitgliedes ist in einen Prozess, der 

Verkehrsströme produziert, eingebunden. Dieses Handlungssystem Verkehr wird in der Regel als 

Markt mit seinen Anbietern und Nachfragern dargestellt. Aus sozialwissenschaftlicher Sicht inter

essiert in erster Unie, welchen Bedarf unterschiedliche Gruppen aufweisen, welche voneinander 

abweichenden Anforderungen diese stellen, und welche Wertung die verschiedenen 

Verkehrsmittel in unterscheidbaren sozialen Gruppen erfahren. Dabei geht die Analyse stets von 

der gegenseitigen Abhängigkeit der untersuchten Akteure in einem Handlungssystem aus. 

Solche Handlungsfelder gleichen Arenen, wo die Akteure in ihren Rollen bestimmte 

Abhängigkeiten untereinander eingehen und unterschiedliche· Ansprüche erheben. Sie schätzen 

die Voraussetzungen und Konsequenzen der eigenen Handlungen und .der Handlungen anderer 

in vielfältiger Weise ein, und verkörpern entsprechend dieser Einstellungen und Motive die spezi

fischen Positionen in konfliktiven Auseinandersetzungen. 

Zahlreiche Studien widmen sich der Analyse von Betriebsabläufen nach dem Vorbild der 

Organisationssoziologie. So stellt BLANC (1985) in seiner Untersuchung zum Taxigewerbe in 

den Schweizer Städten fest, dass die gesamte Arbeitszeit eines Taxifahrers zu je einem Drittel aus 

Wartezeit, Leerfahrten und Leistungszeit besteht. Aufgrund dieser Erhebungsbefunde macht der 

Autor Vorschläge zur Optimierung, die bewusst die soziale Struktur der Arbeitsbeziehungen der 

Taxifahrer berücksichtigen. 
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Die Analyse der verkehrsplanarischen Abläufe gehört ebenfalls zum sozialwissenschftlichen 

Gegenstandsbereich. Die Planungsabläufe hängen in starkem Masse mit den politischen 

Strukturen zusammen. Zur Sprache kommt die Struktur der Entscheidabläufe in den 

Gemeinwesen (MARMOURIS, BIEBER, 1984), die Beteiligungsmodelle in abgrenzbaren 

Planungsphasen (DIETIKER; INRETS, 1987; OFFNER, 1987) und die Verlagerung der 

Kompetenzen im Laufe veränderter Aufgabenstellungen (LEFEVRE, OFFNER, 1992). 

2.2.2 Berufe und Interessenvereinigungen im Verkehrsbereich 

Nicht nur Technik und Betriebsstruktur, auch die Berufsgruppen und lnteressenvereiniguAgen 

gestalten die Systementwicklungen im Verkehr mit. Im benachbarten Ausland tinden sich zahlrei

che Untersuchungen zu den Arbeitsbedingungen in ausgewählten Verkehrsberufen. Solche 

Strukturbilder können Aufschlüsse über den zukünftigen Bildungsbedarf der Berufsleute geben, 

oder aber die Auswirkung von technischen Neuerungen auf die Identität der Berufsgruppe nach

zeichnen (**Bibi. Referenzen). Das Bild einer Berufsgruppe in der öffentlichen Meinung ist eben

falls ein beliebter Untersuchungsgegenstand (vgl. auch Kap. 2.3.1). 

Über den Einfluss von Benützerorganisationen bestimmter Verkehrsmittel auf die 

Systementwicklung in gegebenen Verkehrsräumen liegen bis heute methodisch geführte 

Beobachtungen erst in Ansätzen vor. Während die Interessenvereinigungen für den motorisier

ten Individualverkehr bereits über gut eingeführte Strukturen verfügen, beginnen sich die 

Benützerinteressen des öffentlichen Verkehrs immer mehr auch auf lokaler Ebene zu organisieren. 

2.2.3 Projektgemeinschaften 

Man kann zurzeit eine starke Zunahme gemischter d.h. privater und öffentlicher Trägerschatten 

zur Erstellung von Transport- und Betriebsanlagen feststellen. Dies ist nur zum Teil auf die knap

peren Geldmittel der öffentlichen Haushalte zurückzuführen. Zum anderen Teil legen die techni

schen Anforderungen und die Entwicklungskosten für neue Verkehrssysteme und 

Systemelemente von verschiedenen Partnern gemeinsam getragene Projekte nahe (CETUR, 

1991). Zu diesen wirtschaftlichen Argumenten stösst ein gesellschaftliches, nämlich einerseits 

die Regionalisierung und andererseits die Europäisierung ausgewählter Entscheidvorgänge. 
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Die Entwicklung bei den verschiedenen Transportsystemen zeigt vielleicht am deutlichsten, dass 

ein Zusammenwachsen im Sinne des gemeinsamen Wirtschaftsraums EWR nur über wachsende 

Verflechtungen und über neue Qualitäten bei den Verkehrsleistungen möglich sein wird. 

Transportsysteme sind auch diesmal wieder die infrastrukturelle Basis, auf denen die Visionen 

neuer politischer Strukturen langsam Gestalt annehmen. So wie die Eisenbahn der Idee von zu

sammengewachsenen Lokalräumen und miteinander verbundenen Nationalstaaten Form und 

Wirklichkeit ver1ieh, so sind heute Telekommunikation und Hochgeschwindigkeitszüge Ausdruck 

einer kontinentweiten Verflechtung mit neuen politischen Machtgefässen. Es bewahrheitet sich 

auch heute· wieder, dass die Verkehrsentwicklung eine entscheidende Rolle bei der 

Herausbildung ökologischer und räumlicher Abhängigkeiten einerseits und politischer 

EintJussysteme andererseits spielt. Die zahlreichen europäischen Forschungsprogramme im 

Personen-, Güter- und Nachrichtenverkehr (COST, PRbMETHEUS, EUROSCOUT etc.) spre

chen eine deutliche Sprache. Gerade auf dieser transnationalen Ebene, weitab von der täglich er

fahrbaren Routine im heimatlichen Nahverkehrsbereich, ist die gesellschaftliche Auswirkung des 

Verkehrs am augenfälligsten. 

2.3 Projektakzeptanz 

2.3.1 Meinungsbilder und Meinungen über Meinungen 

Die verkehrsinduzierten Probleme (Schadstofffrachten, Energieverbrauch, Immissionen, 

Sicherheit) rufen nach einer umweltschonenderen, siedlungsgerechteren Angebotsplanung. 

Gefragt ist aber auch eine Verhaltensänderungen der Verkehrsteilnehmer, z.B. das vermehrte 

Benutzen von umweltschonenden Verkehrsmitteln, wenigstens dort, wo Wahlfreiheit besteht. 

Von grosser Bedeutung ist deshalb ein am Verhalten der Benützer orientierter Aus- und 

Weiterbau der Verkehrsinfrastrukturen. Denn neben finanziellen Anreizen oder Abgaben erhöht 

sich mit der bedarfsorientierten Verbesserung des Angebots auch die Bereitschaft zur 

Veränderung des Verkehrsvemaltens. Die Verkehrsteilnehmer legen erfahrungsgernäss kein ver

nünftigeres Verhalten an den Tag, als es das Angebot vorgibt. Auf der anderen Seite sind in de

mokratischen Planungsverfahren die angebotsseitigen Massnahmen auf die Akzeptanz der 

Bevölkerung angewiesen. Die öffentlichen und privaten Projektträger interessiert es deshalb, wel

che Massnahmen in welchem Ausmass Akzeptanz erfahren. Viele Planungsstellen lassen sich 

deshalb durch Befragungen ein Bild über die Befürworter und Gegner für die in Aussicht gestell

ten Massnahmen erstellen (STADTPLANUNGSAMT Zürich, 1990, 1992; SINUS, 1991; Univox, 

1991). 
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Oft möchten die Politiker und Planer in einem Gemeinwesen mehr über die Entwicklung der 

Meinungsbilder während einer gewissen Zeitspanne wissen. Die Methode der 

Längsschnittuntersuchung vermag solche Veränderungen sichtbar zu machen 

(Stadtplanung samt Zürich, 1984, 1987). ORFEUIL (1990) zeigt (am Beispiel von französischen 

Städten), dass restriktive Massnahmen seit den frühen 80er Jahren an Zustimmung einbüssten, 

während Fördermassnahmen in der Gunst der Befragten steigen (vgl. ebenfalls UITP, 1992). 

Eine spezielle· Methode der Sozialwissenschaften, die lnhaltsanalyse, wird zum vertieften 

Verständnis der Botschaften in den· Medien benutzt. Die Analyse einer Serie von 

Verlautbarungen von bestimmten Interessenorganisationen liefert ein Bild der Position, den diese 

Organisationen in der Öffentlichkeit vertreten. Eine kürzlich durchgeführte Inhaltsanalyse gibt das 

Meinungsspektrum der schweizerischen Automobil- und Verkehrsverbände zum Thema Mobilität 

wider (EISNER, 1991). 

Aufschlussreich ist die BefraQung von Meinungsgruppen zur vermeintlichen Meinung von 

Drittgruppen. BRÖG (1992) stellt eine Erhebungsreihe vor, in der jeweils in der Meinungsgruppe 

der Bürger und in der Meinungsgruppe der Entscheider die Meinung zu verkehrspolitischen 

Massnahmen eingeholt wurde. ln einem weiteren Schritt wurde jede Gruppe nach ihrer spezifi

schen Einschätzung der Meinung der zweiten Gruppe befragt. Der Autor stellt in allen 

Erhebungen der Serie fest, dass die Entscheider(innen) die Meinung der Bürgerinnen und 

Bürger deutlich unterschätzen. Sie vermuten, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich (noch im

mer) für eine autofreundliche Verkehrsplanung und -politik aussprechen. Die zitierte Umfrage (in 

den EG-Staaten) zeigt, dass dies nicht der Fall ist. Meinungsbilder sind jedoch, wie der Begriff 

schon sagt, Momentaufnahmen der (Zu)Stimmung der Bevölkerung zu einem bestimmten pro

jektierten Sachbereich. Sie sagen wenig über die Gründe aus, weshalb bestimmte Gruppen zu 

spezifischen Massnahmen eine hohe, andere eine tiefe Akzeptanz aufweisen. Um diese 

Zusammenhänge aufzuhellen, sind vertiefte Analysen erforderlich. 

2.3.2 Akzeptanzgruppen 

Für ein umfassenderes Verständnis der Ablehnung bzw. der Zustimmung zu verkehrspolitischen 

Massnahmen werden die voneinander abweichenden, gruppenspezifischen 

Meinungsäusserungen, die im selben Verkehrsraum angesiedelt sind, miteinander in Beziehung 

gebracht. ln der Regel unterscheidet man eine kleine Zahl von Akzeptanzgruppen (z.B. 

Befürworter, Kritiker, Gegner etc.). Die Akzeptanzgruppen unterscheiden sich nicht nur aufgrund 

ihrer Meinungsäusserung zu Projekten und Massnahmen, sondern auch hinsichtlich der 

Beweggründe, die zur Meinungsbildung führten. Beweggründe leiten und orientieren den 

Meinungsbildungsprozess, weshalb sie nicht ausser Acht gelassen werden dürfen. 
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Solche Beweggründe sind erstens im eigenen Nutzerverhalten verankert. Die eigenen mitteilbaren 

Bedürfnisse und die persönliche Art und Weise sowie die Intensität der Inanspruchnahme von 

Verkehrsanlagen und Transportmittel prägen die hier letztlich interessierende Meinungsbildung 

zu Vorhaben im betreffenden Infrastrukturbereich (De BOER, 1 986). 

Die zweite Gruppe von Beweggründen liegt in der Beurteilung des Verhaltens anderer 

Nutzergruppen. Die stereotype Beurteilung anderer Nutzergruppen steht in einem 

Zusammenhang mit der eigenen Wahrnehmung und Bewusstseinshaltung. Die Wahrnehmung 

und Beobachtung anderer Nutzergruppen und das diesbezügliche soziale Urteil dienen oft auch 

der Selbstrechtfertigung der eigenen Meinung. So übersehen Erwachsene aus Haushalten ohne 

Kinder, die sich tagsüber auswärts aufhalten und als Verkehrsmittel das Automobil benützen, 

besonders leicht die Bedürfnisse der Kinderhaushalte nach Verkehrsberuhigungsmassnahmen. 

Hingegen wird der abendliche Mofalenker, der in voller Fahrt durch die Wohnstrasse braust, 

ganz gezielt wahrgenommen, in seinem Verhalten verurteilt und zur Begründung für die 

Gegnerschaft von Verkehrsberuhigungsmassnahmen herangezogen. Die Meinungsbildung wird 

durch die eigene, sogenannt störquellenrelevante Wahrnehmung vorgeprägt (LAMBERT, 1981; 

VERNET, 1984). Mit anderen Worten, die Meinung über den Bedarf an Verkehrsanlagen orien

tiert sich nicht zuletzt auch an der Einschätzung der anderen Verkehrsteilnehmergruppen. Es ist 

Aufgabe der sozialwissenschaftliehen Methoden, den inneren Bezug zwischen den 

Akzeptanzgruppen herauszuarbeiten. Akzeptanzgruppen sollten deshalb auf drei Ebenen unter

sucht werden: in ihrer Zustimmung zu Vorhaben von öffentlichem Interesse, in ihrem eigenen 

spezifischen Nutzungsmuster und schliesslich in ihrer Wahrnehmung und Beurteilung anderer 

Nutzergruppen (DIETRICH, 1990, S.269). 

Auf dieser synchronen Ebene wird eine Momentaufnahme der Akzeptanz von Vorhaben erstellt. 

Demgegenüber lässt sich auf der diachronen Ebene der zeitliche Verlauf der Akzeptanz verfolgen. 

Da Projektplanungen in einen mehrphasigen institutionellen Prozess eingebunden sind, fällt die

sem zweiten Schritt eine besondere Bedeutung zu. Akzeptanzgruppen haben nämlich die 

Eigenschaft, sich während dem Planungsverlauf anteilsmässig zu verändern. Die wissenschaftli

che Beobachtung dieser Veränderungen stellt für die Planungsentscheide eine wichtige Hilfe dar. 

Akzeptanzgruppen können nicht mit sozialen Bewegungen gleichgesetzt werden, denn ihre 

Existenz ist nicht an das Vorhandensein einer organisierten politischen Forderung gebunden. 

Das Konzept der Akzeptanzgruppen erfasst die Struktur und die anteilsmässigen Gewichte aller 

Meinungsträger, die zu konkreten Projektvorhaben von öffentlichem Interesse .im demokratischen 

Prozess Stellung beziehen. 

Im Gegensatz zum Konzept der Akzeptanz lässt sich mit dem Konzept der poiitischen 

Mobilisierung die Meinungsäusserung bei Abstimmungen und im Abstimmungskampf untersu

chen. Eine Betrachtung der verkehrspolitischen Abstimmungsvorlagen und parlamentarischen 

Vorslössen zeigt eine Verschiebung von der Kritik. an Verkehrs(dienst)leistungen hin zur 
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Umweltkritik. Diese Beobachtung von IMBERT (1979} wird auch neuerdings wieder bestätigt. 

EISNER (1991} unterscheidet fünf Perioden, die den Wandel in der schweizerischen verkehrspo

litischen Auseinandersetzung nachzeichnen. Das Automobil als dominantes Thema (bis 1970}, 

wachsende, vor allem lokale Proteste gegen die Verkehrspolitik der öffentlichen Hand (1970-75}, 

steigende Priorität umweltpolitischer Anliegen (1975-83}, eine Umorientierung der Verkehrspolitik 

(Stichwort Waldsterben) auf nationaler Ebene (ab 1983} und schliesslich die Verknüpfung der 

Verkehrspolitik mit aussenpolitischen Positionansbezügen im europäischen Rahmen (ab 1987). 

Die. anteilsm~ssigen Veränderung bei den verschiedenen Akzeptanzgruppen und die 

Entwicklung der politischen Mobilisierung im Zeitverlauf weisen auf Bewusstseins- und 

Verhaltensänderungen hin. Es stellt sich die Frage, ob und inwieweit Menschen ihr Verhalten 

aufgrund von Informationen ändern. Welches ist der Zusammenhang zwischen Bewusstsein 

und tatsächlichem Verhalten? Wie hängt die Akzeptanz von öffentlichen Massnahmen mit den 

tatsächlichen Verhaltensmustern zusammen? Verschiedene Untersuchungen gehen diesen 

Fragen nach (DENNERLEIN, 1988; DIEKMANN, PREISENDOERFER, 1992; Forum Mensch und 

Verkehr, 1989). Ein klares Ergebnis liegt darin, dass menschliches Verhalten, unabhängig vom 

gegebenen Handlungsbereich, äusserst vielschichtig und von zahlreichen inneren und äusseren 

Beweggründen mitbestimmt wird. Es wäre falsch, das Verhalten der Individuen losgelöst von ih

rer jeweiligen institutionellen Umgebung zu betrachten. Im Gegenteil, das gegenseitige 

Einflussverhältnis zwischen den individuellen, privaten Verhaltensmustern und dem institutionel

len Handeln ist von grösster Bedeutung. Unter die institutionelle Handlungsweise fallen die privat 

organisierten Akteure (z.B. Unternehmen, Vereinigungen, Zweckverbände, Bewegungen) sowie 

die öffentlichen Akteure (Behörden, Verwaltungen). Die beiden Akteurebenen der Individuen und 

der Institutionen durchdringen sich in ihrer gegenseitigen Einflussnahme. Das gilt ganz beson

ders im Handlungsbereich des Verkehrs (vgl. Abb.). 
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3. Verkehrsverhalten: Die Einstellungen und Nutzungsmodalitäten der Verkehrs 
teilnehmer 

3.1 Nutzerverhalten in ausgewählten Transportarten 

3.1.1 Flächennutzung und verkehrsmittelspezifische Attraktivität 

Die Verkehrsteilnahme ist immer mit einem Aufenthalt im öffentlichen, gestalteten Siedlungsraum 

verbunden. Die Kunst der Raumgestaltung liegt u.a. darin, die allgegenwärtige Konfliktlage zwi

schen den Anforderungen der verschiedenen Verkehrsteilnehmer (z.B. Automobilisten, 

Fussgänger)· und der verschiedenen Nutzungsarten (z.B. Verkauf, Industrie) zu entschärfen. Die 

Wahrnehmung des Siedlungsraums und die identifikatorische Beziehung dazu wird massgeblich 

durch die Qualität einzelner Raumeinheiten und das geformte räumliche Nebeneinander der 

Vielzahl von Raumeinheiten geprägt. Der Zusammenhang zwischen drei Bereichen, nämlich der 

identifikatorischen Aneignung des Raums durch die Verkehrsteilnehmer bzw. Aufenthalter 

(Ortsbezug), der Flächennutzung sowie der verkehrsmittelspezifischen Attraktivität ist dem Planer 

hinlänglich bekannt. Eine Aenderung der Verhältnisse in einem der drei .Bereiche wirkt sich auf 

die anderen Bereiche der Raumeinheit aus. 

Beispiele für solche Entwicklungen sind einerseits Nutzungveränderungen oder eine Aenderung 

der Ausnützungsziffern in einem gegebenen Perimeter. Andererseits sind die Verbesserungen 

der Erschliessungsqualität für einen Verkehrsträger (z.B. S-Bahnhon ebenso zu nennen wie die 

Bereitschaft grösserer Kreise von Verkehrsteilnehmern, im Bewusstsein über die Folgewirkungen 

der Verkehrsmittelwahl auf umweltschonende Transportträger umzusteigen (Univox, 1991, zeigt 

diesbezüglich beachtenswerte Unterschiede zwischen der Deutschschweiz und der Romandie). 

Die Faktoren Nutzung und Ausnützung, verkehrsmittelspezifische Erschliessung und identifika

torische Raumaneignung sind stets eng miteinander verwoben. 

Wenn der Veränderungsdruck in einem Gebiet zunimmt, sei es aus Gründen der Erschliessung, 

der Nutzung oder des dominanten Lebensstils, werden die Planungsinstanzen versuchen, die 

Entwicklung ihren Zielen gernäss zu lenken und Konflikte zu vermindern. Der sozialwissenschaft

liehe Ansatz gibt in dieser Situation wertvolle Grundlagen zur Hand. Diese enthalten Angaben 

wr faktischen Erschliessungssituation und zur Zusammensetzung der Verkehrsteilnehmer 

(soziodemographische Merkmale, Herkunft, Wegzwecke, Verkehrsmittelwahl, spezifische 

Ganglinien). Weiter sind detaillierte Analysen zur Raumwahrnehmung der Aufenthalter und 

Verkehrsteilnehmer gefragt (Oualitätsbeurteilung der Verkehrsmittel, des begehbaren 

Aussenraums und der Nutzungsqualitäten im Gebiet). Für eine Siedlungsverdichtung nach innen 

sind solche Grundlagen von zunehmender Bedeutung. Es zeigt sich beispielsweise, dass die 

Passanten je nach sozialen und demographischen Merkmalen andere Kriterien zur Beurteilung 
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des Aussenraums oder zur Beurteilung eines neuen Verkehrsmittels heranziehen 

(Stadtplanungsamt Zürich, 1992b; Verkehrsverbund Stuttgart, 1991). Auch prägt das zur 

Herfahrt in den Befragungsperimeter benützte Verkehrsmittel die Wahrnehmung der 

Aussenräume ganz entscheidend (Stadtplanungsamt Zürich, 1992a). Solche u.ä. Grundlagen 

sind ·bei der Gewichtung von siedlungs- und Verkehrsplanerischen Massnahmen in unterschied

lichen Nutzungszonen (z.B. Kleinzentren in neuen Entwicklungsgebieten, Ouartiererneuerung, 

Fussgängerzone in lnnenstädten) von grosser Hilfe. 

3.1.2 Wertschätzung und Nutzung von Verkehrsmitteln 

Die Frage nach der Einstellung der Verkehrsteilnehmer zu den verschiedenen Verkehrsmitteln wird 

nicht nur von den Automobilhersteilem aufgeworfen. Auch die Verkehrsbetriebe (im Rahmen ih

rer Produktentwicklung) und die Verkehrsplaner (Massnahmenplanung) beobachten die subjek

tive Dimension des Verkehrsgeschehens mit Interesse. Neben reinen Image-Fragen (z.B. Image 

der öffentlichen Verkehrsbetriebe; vgl. dazu BRÖG, 1991) werden in letzter Zeit vermehrt 

Meinungsumfragen zu mehreren sich konkurrenzierenden Verkehrsträgern durchgeführt. Als 

Beispiel kann eine Erhebung im Agglomerationsraum von Zürich angeführt werden. Sie umfasste 

umfangreiche Einstellungsfragen zu privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln sowie zu verkehrs

politischen Zielen. Gernäss dieser Studie lässt sich der Fächer der Einstellungen durch vier 

Gruppen umgrenzen (SINUS, 1991). Deren Merkmale lassen sich wie folgt beschreiben. 

1. Autofans (21% der städtischen Bevölkerung): Sie schätzen vor allem den Komfort des moto

risierten Individualverkehrs und unterhalten eine starke emotionale Bindung zum Automobil. Das 

Auto ist das ideale Vekehrsmittel, Prestigeobjekt und .Ausdruck der Individualität. Das Privatauto 

wird häufiger, das Zufussgehen und das Velofahren wird signifikant weniger gepflegt als in den 

anderen drei Einstellungsgruppen. Die Gruppe weist einen auffallend kleinen Frauenanteil auf; sie 

rekrutiert sich vornehmlich aus dem aufstiegsorientierten Sozialmilieu und dem traditionslosen 

Arbeitermilieu. 

2. Automobilkritiker (41% der Bevölkerung): Die Gruppe zeichnet sich durch eine hohe 

Nutzungsintensität im öffentlichen Verkehr aus. Der Mobilitätsbedarf ist geringer, und die 

Mobilitätsbedürfnisse können zu einem Grossteil ohne Mehraufwand mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln abgedeckt werden. Nur die Hälfte der dieser Gruppe zugehörigen Personen ver

fügen über ein Auto. Die städtischen Kleinst- und Erwachsenenhaushalte sowie die jüngeren 

Jahrgänge sind übervertreten. Die Gruppe rekrutiert sich verhältnismässig stärker aus dem tech

nokratisch-liberalen und hedonistischen Sozialmilieu. 
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3. Distanziert-Gleichgültige (18% der Bevölkerung): Die Gruppe weist eine geringe emotionale 

Bindung zum Automobil auf, wendet sich aber auch gegen verkehrspolitische Eingriffe zur 

Verkehrsentlastung. Ältere Leute in kinderlosen Erwachsenenhaushalten, aber auch 4-Personen

Haushalte sind überproportional vertreten. Der Mobilitätsbedarf ist kleinräumig ausgerichtet 

(hoher Anteil Fusswege und Velofahrten, wenig Regenbogenkarten). Die Gruppe rekrutiert sich 

überwiegend aus dem aufstiegsorientierten Milieu. 

4. Rational-Tolerante (21% der Bevölkerung): Die Gruppe befürwortet jede Förderung sinnvoller 

Alternativen zum motorisierten Individualverkehr, ohne letzteren zu diskreditieren. Der 

Fahrzeugpark pro Haushalt ist auffallend gross,aber auch das Umweltbewusstsein, dass sich mit 

den privaten Handlungskonsequenzen aus dem Verkehrsverhalten auseinandersetzt Die Gruppe 

weist einen besonderen sozialen Bezug zum kleinbürgerlichen Milieu und zum traditionellen 

Arbeitermilieu auf. 

ln der Zürcher Erhebung weicht die anteilsmässige Verteilung dieser vier Gruppen in den einzel

nen Stadtquartieren stark voneinander ab. Eine genauere Betrachtung der Daten zeigt, dass die 

kleinräumliche Einstellungsverteilung zu Verkehrsmitteln und verkehrspolitischen Massnahmen 

nicht allein durch die unmittelbaren Mobilitätsbedürfnisse der Haushalte erklärbar ist. Die quartier

spezifische Einstellungsverteilung weist deutlich auf einen Zusammenhang zwischen der bauli

chen und verkehrliehen Struktur eines Quartiers und den Einstellungen seiner Bewohner zu 

Verkehrsmittelgebrauch und verkehrspolitischen Massnahmen hin. Die Einstellungsprofile schei

nen eng in der kleinräumlichen Verkehrsgeschichte verwurzelt zu sein. 

Einstellungen verändern sich in der Auseinandersetzung mit der Gegenwart und Zukunft des 

raum-zeitlichen Gesellschaftsgefüges. Der Begriff des Wertewandels belegt das Interesse an sol

chen Vorgängen. Veränderungen in der Einstellung zu Verkehrsmitteln ergeben sich gesamthaft 

gesehen aus einem Wandel im sozialen Rollenverständnis, das (allerdings nur oberflächlich be

trachtet) nichts mit dem Verkehr gemeinsam hat. Ein Beispiel liefert die veränderte Rolle der Frau 

in unserer Gesellschaft. Mit der grösseren Arbeitsmarktorientierung und der häufigeren 

Benützung des öffentlichen Bewegungsraumes erhöht sich die Zahl der Bedürfnisträger im 

Verkehr. ln der Summe werden neue Bedarfslagen sichtbar. Die Beobachtungen zeigen, dass die 

Mobilitätsansprüche der Frauen aber nicht eine Fortschreibung bzw. eine Wiederholung der ver

gangenen Entwicklung darstellen. Frauen orientieren sich stärker an der umweltschonenden 

Mobilität und an einem entsprechend gestalteten öffentlichen Raum (SINUS, 1991; info 52). Die 

Frauen sind in der vorhin erwähnten Gruppe der Autofans sehr stark untervertreten, überwiegen 

aber in der Gruppe der Automobilkritiker deutlich. Fussgängerinnen fühlen sich in der Stadt ver

gleichsweise weniger wohl als Fussgänger (Stadtplanungsamt 1 992a). Die weiblichen 

Verkehrsteilnehmer betonen die Sicherheitsaspekte. Sie legen einen grösseren Wegeanteil als die 

Männer mit umweltschonenden Verkehrsmitteln zurück, ihre durchschnittliche Weglänge ist 

dementsprechend auch kürzer SINUS, 1991; MÜLLER, 1990). 
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Eine weitere beispielhafte Studie untersucht in verschiedenen europäischen Städten die 

Einstellung von 16-24ig jährigen Jugendlichen zum Automobil. Es werden Unterschiede zwi

schen den europäischen Regionen festgestellt, insbesondere in Abhängigkeit des 

Tertiarisierungsgrades. Auffallenderweise werden negative Bedeutungsaspekte des Automobils 

von Jugendlichen in den "reichen" Ländern deutlich häufiger genannt. Dabei wird die negative 

Seite eng mit dem Automobil als Lustquelle und Befreiung assoziiert (PERVANCHON

SIMONNET, 1991). Die ausgeprägte Ambivalenz dieser Haltung zeigt, dass individuelle 

Einstellungen einen hohen Gre3:d von Zwei- und Mehrdeutigkeit aufweisen können. Qualitativ 

gute Erhebungen zeichnen die Logik von Mehrdeutigkeilen auf, weil diese ebenfalls aussage

kräftig und für das Verständnis wichtig sind. 

3.1.3 Sozial induzierte Einübung neuer Verhalten 

Die Einstellungs- und Nutzungsmuster verändern sich im Entwicklungsverlauf. Dieser beobacht

bare Wertewandel lässt sich am anteilsmässigen Wachstum bzw. an der Schrumpfung gegebe

ner Einstellungs- und Verhaltensgruppen abgelesen werden. Im Zuge dieses Prozesses. verändert 

sich in einem gegebenen Verkehrsraum die quantitative Verteilung der oben erwähnten 

Einstellungstypen. Dieser quantitativ beschreibbare Vorgang ist ganz eng mit Veränderungen im 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bezugsnetz der Individuen verbunden. 

Die Individuen verändern oft im Laufe ihres Lebens ihre Nähe zu bestimmten idealtypischen 

Einstellungsmustern. Die Auslöser dieses Wandels sind sehr vielfältig. Es handelt sich um 

Erfahrungsbereiche, welche die individuelle Verkehrsteilnahme beeinflussen und unter bestimm

ten voraussahbaren Umständen einen Verhaltenswandel bewirken und in der Folge davon (bzw. 

parallel dazu) einen Wandel bei Einstellungen und Motiven. Solche Auslöser sind die 

Nutzungsänderungen im Siedlungsbereich, der Ausbau von Transportangeboten, die Kosten für 

Transportleistungen und schliesslich die sozialen Wechselereignisse. Mit Ausnahme der sozialen 

Wechselereignisse wurden diese ursächlichen Bestimmungsgründe in Kapitel 3.1.1 schon er

wähnt. Alle diese vier erwähnten Einflussgrössen sind jedoch verhaltenswirksam. ln der Tat ve_r

ändern sie die Rahmenbedingungen für die Mobilität der Verkehrsteilnehmer dergestalt, dass 

diese ihr Verkehrsverhalten ändern, ohne aber immer auch schon die persönlichen Einstellungen 

und Motive Om Sinne eines Wertewandels) zu verändern. Allerdings bewirkt verändertes Handeln 

in vielen Fällen, vor allem längerfristig, auch einen Wandel der Einstellung und damit eine 

Verhaltensänderung im engeren Sinn, nämlich eine Änderung des Handeins mit einer nach und 

nach veränderten Einschätzung von Wirklichkeit und individuellen Handlungsfolgen. Das bedeu

tet, dass die betroffenen Individuen nach und nach einen Wandel in einigen ihrer Einstellungen 
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und Motive vollziehen und damit von einer bestimmten Einstellungsgruppe in die Nähe einer an

deren Einstellungsgruppe wechseln. 

Der sozial induzierte Wertewandel _betrachtet die Einstellungstypen und deren zahlenmässige 

Veränderung aus der Sicht des Ortsbezugs und der Zugehörigkeit der Individuen zu verschie

denen sozialen Gruppen. Meist geht mit der Uebernahme neuer sozialer Rollen auch ein verän

dertes Verkehrsverhalten einher, womit sich die individuellen Kennziffern des Verkehrsverhaltens 

verändern. Mit der neuen Rollenverpflichtung verändern sich nämlich auch die Zielorte im 

Verkehrsraum und somit die individuellen Anbindungsverhältnisse an die verschiedenen 

Verkehrsträger. Für das Individuum liegt damit (wenigstens teilweise) eine neue verkehrliehe 

Umgebung .vor, um sein Mobilitätsbedürfnis zu befriedigen. Diese neue Situation legt ein 

Neuüberdenken der Voraussetzungen für die Verkehrsmittelwahl nahe. Die Situation bezüglich 

Verfügbarkelt . und Anbindung, Ausstattung der Verkehrsmittel, Reisezeit und 

Nutzungskombination wird in der Regel von aussen "aufdiktiert" erfahren. Bei einem Wechsel der 

verkehrliehen Umstände (i.S. der oben geschilderten individuellen Zugehörigkeitswechsel) kön

nen sich aber durchaus neue Alternativen in der Verkehrsmittelwahl ergeben. 

Die individuelle Wahrnehmung dieser Alternativen wird dazu führen, dass die betroffenen 

Individuen das Nutzerverhalten ändern, ohne dass sich ihre subjektive Einstellung und 

Wertschätzung der verschiedenen Verkehrsmittel oder gar das objektive Verkehrsangebot verän

dert hätten. Die Änderung des Nutzerverhaltens ist deshalb sozial induziert, weil sie auf einem 

individuellen Wechselereignis beruht, d.h. einen Ortswechsel (z.B. Domizilwechsel, 

Arbeitsplatzwechsel), einen sozio-ökonomischen Positionswechsel (z.B. Berufliche Veränderung 

mit grösseren Reiseverpflichtungen in der Folge, Uebergang in die Rentenbezügergruppe), einen 

Wechsel im Beziehungsgefüge bestehender Zugehörigkeitsgruppen (z.B. Veränderung der 

Haushaltstruktur) oder einen Wechsel zu einer neuen Zugehörigkeitsgruppe (z.B. Wechsel der 

Hockey-Trainingsmannschaft) oder alles zusammen miteinschliesst. 

Jeder dieser sozial induzierten Wechsel der verkehrliehen Umstände stellt eine Gelegenheit dar, 

die verkehrliehen Rahmenbedingungen neu in Rechnung zu stellen und andere, bisher unbeach

tete Transportalternativen wahrzunehmen. Mit der Veränderung der Angebotswahrnehmung im 

Verkehrsraum (vorher nicht benutzte Verkehrsanlagen, Verfügbarkelt anderer Verkehrsträgery wer

den nach und nach auch individuelle Bewusstseinsprozesse ausgelöst. Eine Verteuerung 

(Transport- oder Treibstoffpreise, Gebühren, Abgaben) oder veränderte Orts- und Sozialbezüge 

(Wechselereignisse) können dazu führen, dass eine latente Handlungsbereitschaft erzeugt wird 

(BARJONET, 1989; DENNERLEIN). Zusammen mit einem aufmerksameren und aktiveren 

Informationsverhalten führt dies zu beträchtlichen Änderungen in der WahrneMmung des 

Verkehrsraums. Dieser in Gang gesetzte Wandel schlägt sich unter günstigen Bedingungen 

(bzgl. Transportangebot, Nutzungsstruktur) in einer Änderung der Verkehrsmittelwahl für be

stimmte Tätigkeiten nieder. 
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Vieles weist darauf hin, dass das NutzeNerhalten der Individuen in vielen wenn nicht in den al

lermeisten Fällen aufgrund der sozial induzierten Wechselereignisse ändert. Eine im Verkehrsraum 

Stuttgart durchgeführte Studie anlässtich der Einführung der S-Bahn zeigt, dass "kein direkter 

Zusammenhang zwischen der Angebotsverbesserung und einer Aenderung des 

Verkehrsverhaltens besteht." Dieser Zusammenhang wird erst dann wirksam, wenn ein neues 

Angebot als Alternative wahrgenommen wird, was in vielen theoretisch möglichen Fällen prak

tisch dennoch nicht eintrifft (Verkehrsverbund Stuttgart 1991). 

Es darf aufgrund vieler Hinweise angenommen werden, dass Änderungen des NutzeNerhaltens 

allein aufgrund einer Bewusstwerdung über die umweltrelevanten Konsequenzen der gewohn

heitsmässigen Verkehrsmittelwahl seltener vorkommen. Demgegenüber kommt der 

Wahrnehmung neuer Alternativen zur hergebrachten Verkehrsmittelwahl anlässtich von sozial 

bedingten Wechselereignissen grosse Bedeutung zu. Dieser Sachverhalt ist in der Darstellung 

des Kapitels 2.3.2 unter der Rubrik "Wahrnehmung des Verkehrsraums" im Bereich des indivi

duellen Handeins ersichtlich. 

Diese Darstellung zeigt, dass sich das individuelle Verhalten und damit auch jede 

Verhaltensänderung aus der gegenseitigen Beeinflussung von individuellem und institutionellem 

Handeln heraus entwickelt. Die individuelle Verhaltensänderung stützt sich zwar auf einen sozial 

induzierten Wertewandel (wie oben skizziert). Ohne Wahrnehmung entsprechender 

Angebotsalternativen (Beförderungsleistungen und Art der Erschliessung von 

Nutzungsstrukturen) im Siedlungsgebiet darf aber keine wesentliche Veränderung des Modal 

Split erwartet werden. Das heisst nun aber, dass öffentliches institutionelles Handeln Einfluss auf 

das private Handeln ausübt, indem es die Rahmenbedingungen des privaten Handlungsvollzugs 

beeinflusst. Dabei gilt zu beachten, dass die hier erwähnte Verkehrs- und Raumplanung nur ein 

Aspekt des institutionellen Handeins darstellt. Daneben sind zeitlich und sachlich losere Formen 

der lnstitutionalisierung wie die Interessenartikulation durch Vereinigungen und Bewegungen zu 

erwähnen (vQI. auch Kapitel 2.2). Solche lnteressenartikulierung ist kollektives Handeln, das die 

Erfahrungen der beteiligten Individuen zum Hintergrund hat und die institutionalisierten 

Verwaltungsabläufe über politischen Druck beeinflusst. 

Zusammenfassend heisst dies erstens: Der Modal Split ist eng mit der lokalen Entwicklung von 

Einstellungs- und Verhaltensgruppen verknüpft. Der Modal Split kann sich erstaunlich stark ver

ändern, jedoch nicht unabhängig vom WertewandeL Der Wertewandel ist ein unablässiger, dau

erhafter Vorgang. Er wird heute vermehrt zu Zwecken der Angebotsplanung beobachtet. 

Zweitens, der Wertewandel drückt sich in der Einflussnahme des institutionellen Handeins auf 

das individuelle Handeln aus, und umgekehrt in der Beeinflussung des institutionellen Handeins 

durch das individuelle Verhalten im Rahmen einer kollektiven lnteressenartikulation. Die Frage 

bleibt zu jedem Zeitpunkt, wie das institutionelle Handeln diese Interessenartikulation integriert 

und seinen Einfluss zur Durchsatzung bestimmter Handlungsziele einsetzt. 
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3.2 NutzeNerhalten bei ausgewählten Wegzwecken 

3.2.1 Verkehrsmittelwahl 

Aus der Sicht der Setreiber von Nutzungen (Freizeitangebote, Detailhandel, Dienstleister im 

Transportwesen etc.) und der darauf bezogenen Verkehrsplanung stellt sich die Frage, wie sich 

die Verkehrsteilnehmer anlässlich ganz bestimmter Wegzwecke verhalten. Die Weglängen, die für 

bestimmte Verkehrszwecke in Kauf genommen werden, bestimmen nicht zuletzt die erwünschten 

Einzugsbereiche. Die von den Verkehrsteilnehmern verwirklichte Verkehrsmittelwahl gibt wichtige 

Anhaltspunkte für die Erschliessungsplanung. Es gibt eine ganze Reihe von Nutzungen, die 

aufgrund des Verkehrsverhaltens der Nutzer (Kunden, Besucher, Beschäftigte) auf bestimmte 

Erschliessungsqualitäten angewiesen sind. Auch setzen Planungsziele wie beispielsweise die 

bauliche Verdichtung ein ganz bestimmtes Verkehrsverhalten der Nutzer voraus, was sich im 

Konzept der Verkehrserschliessung niederschlägt. 

Die sozialwissenschaftliehen Methoden eignen sich zur Beobachtung des zweckgebundenen 

Verkehrsverhaltens. Neben gebietsübergreifenden statistischen Grundlagen, wie sie der bundes

weite Mikrozensus zum Verkehrsverhalten regelmässig erhebt (BOSSHARD, 1992), werden cha

rakteristische Planungsgebiete vertieft untersucht. ln dieser Hinsicht stellen die Citygebiete der 

Kernstädte von grösseren Agglomerationen die bestuntersuchtasten Verkehrsräume qar .. 

Umfassende Erhebungsergebnisse sind neulich für den Einkaufsverkehr in den Innenstädten von 

Bem und Zürich veröffentlicht worden (INFO 52, 1992; Stadtplanungsamt Zürich, 1992b). Eine 

explorative Studie untersucht den Einkaufsverkehr in Baden (DIETIKER, 1992). Die Eigenheiten 

des Berufs- und Ausbildungsverkehrs (BISCHOFBERGER, 1989, bes. für eine Dokumentaion 

des Zeitverlaufs; DIETRICH, 1987), des Einkaufsverkehrs (synergo, 1992) und des 

Freizeitverkehrs (DIETRICH, KELLER, 1991) bzw. des temporären Veranstaltungsverkehrs 

(IPSO/Stadtplanungsamt Zürich 1992) sind Gegenstand von Untersuchungen, die sich in ihrem 

Ansatz in der Regel an die Ausführungen im Kapitel 1.2 anschliessen. Die Ergebnisse zeigen 

den grossen Einfluss der lokalen Gegebenheiten auf. Sie geben aber auch Hinweise auf d!e 

Beeinflussbarkeit der zweckspezifischen Verkehrsmittelwahl durch eine geeignete 

Erschliessungsplanung der entsprechenden Nutzflächen. So sind beispielsweise anlässlich von 

temporären Grassveranstaltungen spürbare Erfolge bei der Beeinflussung des Modal Splits in 

Richtung umweltschonende Verkehrsmittel erzielt worden (IPSO/Stadtplanungsamt Zürich 

1992). Voraussetzung dazu ist die vereinte Anstrengung von Veranstalter, Transport

unternehmen und lokaler Verkehrsplanungsinstanz. 
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3.2.2 Erlebnisgehalt der Raumüberwindung 

Während die Kapitel 1 .3 und 1.4 den Verkehrsraum, dem eine Gesamtheit von sozialen 

Beziehungen zugrundeliegt, zum Gegenstand hatten, beschränken wir uns hier auf die subjek

tive Wahrnehmung des Transportbehältnisses und auf die individuelle Erlebnisgestaltung der 

Reise. So weist FLOCH (1990) ein starkes gegenseitiges Wirkungsverhältnis zwischen der 

subjektiven Wahrnehmung des Transportbehältnisses und der Transportoperationen 

(Umsteigen, Wartezeiten) sowie der Erlebnisgestaltung der Reise nach. Der Autor unterscheidet 

in seiner Untersuchung vier Typen von Benützern öffentlicher Verkehrsmittel, je nach dem 

Sinnbezug, den sie ihrer Reise verleihen. Der idealtypische Fahrgast vom Typ des "Vermessers" 

verwendet die Transportunterbrüche nutzbringend, um beispielsweise an einem Kiosk oder in ei

nem Geschäft eine gewohnheitsmässige Besorgung zu tätigen oder den morgendlichen Kaffee 

zu trinken. Somit durchmisst er den Raum mit Blick auf die Diskontinuität, die mit ebendieser 

Raumüberwindung verbunden ist. Für den "Vermesser" besteht die Reise deshalb aus 

Wegetappen (parcours). Das Gegenteil des Vermessers bildet der "Professionelle". Seine Reise 

kann am besten mit dem Begriff der Verkettung (enchalnement) widergegeben werden. Er sucht 

die Non-Diskontinuität. Beispielhaft für diesen Typ ist der Benützer von Park & Aide, der mög

lichst schnell und komfortabel, ohne Abweichungen vom Fahrplan, zu seinem Ziel gelangen 

möchte. Den dritten Typ nennt FLOCH "Schlafwandler". Er sucht die Kontinuität und seine 

Reise stellt einen zusammenhängenden Weg (trajectoire) dar. Beispielhaft für dieses 

Reisekonzept ist der im Verdichtungsraum lebende S-Bahnbenützer, der von Bahnhof zu 

Bahnhof in den Genuss einer effizienten Beförderung kommt. Ganz gegensätzlich zum 

Schlafwandler verhält sich der "Flaneur". Sein Wegkonzept kann als Rundgang (promenade) be

schrieben werden. Er sucht die Non-Kontinuität und dementsprechend sieht er auch in den 

Zufälligkeilen eine positive Qualität. Die Logik des Vermessers verhält sich komlementär zu de~e

nigen des Flaneurs. Das gleiche gilt für den Schlafwandler, den FLOCH als komplementären 

Idealtyp des Professionals sieht. 

Der Autor geht im weiteren auch auf die Gestaltung der Reisezeit ein. Er untersucht die 

Bedeutung, die dem Zeitungslesen oder dem Einem-Gedanken-Nachhängen in der Transportzeit, 

d.h. in einer Zeitspanne ohne inhaltliche RechenschaftsablegunQ innewohnen, und dies vor dem 

Hintergrund der vier unterschiedenen Typen. Di~ Analyse dieser typischen Verhalten mit den dar

angeknüpften Reisekonzepten und Einstellungen zum Verkehrsmittel ist auch deshalb interes

sant, weil sie die Affinität der Verkehrsmittel mit den Verkehrszwecken im Ansatz zu erklären ver

mag. Denn verschiedene Verkehrszwecke sind doch weitgehend mit unterschiedlichen 

Konzepten der Raumüberwindung und mit wechselnden Ansprüchen an das Verkehrsmittel ver

bunden. Der hier kurz vorgestellte Ansatz verdiente in Zukunft eine entsprechende Vertiefung. 
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3.3 Sicherheitsverhalten und Risiko im Verkehr 

3.3.1 Art der Verkehrsbeteiligung und Risikoexposition 

Die Verkehrsbeteiligung stellt europaweit das grösste Unfallrisiko dar. Die Risikoexposition ist je

doch nicht für alle Verkehrsteilnehmer diesselbe. So weist der Langsamverkehr unter Benützung 

bestimmter Messgrössen ein deutlich höheres Unfallrisiko auf. Die Expositionsgrössen werden in 

dieser ausführlichen Studie für jedes Verkehrsmittel aufgrund der Unfallereignisse, gemessen an 

der Verkehrsleistung und an der Verkehrsbeteiligungsdauer des jeweiligen Verkehrsmittels, be

rechnet (HAUTZINGER, T ASSAUX, 1989). 

Die Umstände der Risikoexposition sind einzeln in allen Arten von Verkehrsbeteiligung unter

sucht worden. Eine exemplarische Studie stammt von FONTAINE (1988). worin die 

Risikoexposition im motorisierten Individualverkehr feinfächrig aufgegliedert nach soziodemogra

phischen Merkmalen, nach Berufsklassen und nach Wagentypen untersucht wird. 

Ein spezieller, ausserordentlich gut untersuchter Gegenstandbereich bildet das Fahrverhalten un

ter Alkoholeinfluss. Dass Alkohol am Steuer das Unfallrisiko erhöht ist ein Gemeinplatz. Die 

Frage, wie präventive Massnahmen und Aufklärungskampagnen am wirkungsvollsten eingesetzt 

werden sollen, setzt aber die Kenntnis der sozialen Konsummuster voraus (DANECH-PAJOUH, 

1989; BEROU, FAHRENKRUG, 1989). Welches sind die Gruppen mit höhen Risikofaktoren? 

Reichen strafende und kriminalisierende Massnahmen zur Prävention aus? Findet Abschreckung 

wirklich statt, oder handelt es sich um eine laut gedachte Hoffnung? 

Die Risikoexposition im Verkehr ist wie der Verkehr selber mit allen Lebensbereichen verknüpft. ln 

den europäischen Ländern stellt das Verkehrsunfallrisiko während der Arbeit (Nutzverkehr) und 

zur Arbeit (Pendlerverkehr) mittlerweile das grösste arbeitsbezogene Unfallrisiko dar. Von 13 tödli

chen Unfällen auf 100 000 Erwerbstätigen ereignen sich 8 im Arbeitsverkehr (CARRE, PARAN, 

1991, 1992). Den Autoren zufolge wächst die verkehrsbezogene Risikoexposition am Gesamt 

der Expositionsgrössen im Arbeitsbereich weiterhin an. 
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3.3.2 Verhaltensbezogene Verbesserung der Verkehrssicherheit 

Sicherheit Im Verkehr ist eine Qualität, deren Voraussetzungen mit baulichen und technischen 

Massnahmen geschaffen werden. Die Einhaltung der Sicherheitsnormen durch die 

Verkehrsteilnehmer ist jedoch mit L!ngewissheit verbunden. Die theoretisch mögliche Sicherheit 

wird wegen Verhaltensdefiziten bei den Verkehrsteilnehmern gegenüber einer festgelegten Norm 

nie erreicht. Die Verhaltensabhängikeit des Verkehrssystems zeigt sich hier ganz deutlich. 

Technische Sicherheitsvorkehren müssen, so wird gefordert, dem Unfallgeschehen als sozial 

bedingter Tatsache mehr Rechnung tragen (BARJONET, 1989). 

Sicherheit ist neben den technisch-betrieblichen Merkmalen von Anlagen und Transportmittel 

auch abhängig von der subjektiven Einschätzung der Gefahrenmomente. BARJONET (1984) 

zeigt in seiner Untersuchung, wie stark sich die Verkehrsteilnehmer bezüglich ihres 

Risikobewusstseins unterscheiden. Ueber die technischen Sicherheitsvorkehren hinaus kann die 

effektive Sicherheit erhöht bzw. die Risikoexposition verringert werden durch verkehrserzieheri

sche Massnahmen (Kenntnis und Einhaltung der sicherheitstiftenden Regeln). Gezielte 

Beobachtungen zeigen jedoch, wie gross die Distanz zwischen den legalen Regeln und den 

sozialen Normen zu deren Einhaltung ist (MOGET, 1984). 

Ein zunehmend wichtigeres Element der Verkehrssicherheit ist der soziale Schutz. Damit ist die 

physische Integrität der Verkehrsteilnehmer angesprochen. Belästigungen und körperliche 

Uebergriffe durch Drittpersonen werden als Mangel an sozialem Schutz im Verkehrsraum wahr

genommen. Im Langsamverkehr ist die physische Integrität nur beschränkt oder gar nicht durch 

die schützende Hülle des. Verkehrsmittels gewährleistet. Dadurch fällt der Präsenz anderer 

Verkehrsteilnehmer die Rolle eines Sicherheitsfaktors zu. Wenn der Verkehrsraum zum Ort ethi

scher Regelbrüche und nicht legitimierter Aggression wird, spielt der soziale Schutz eine wichtige 

Funktion als Element der Verkehrssicherheit. Da die Missachtung ethischer Regeln nicht ausge

schlossen we~den kann, ist ein genügender sozialer Schutz für die Verkehrssicherheit .wichtig. 

Wo der soziale Schutz nur ungenügend gewährleistet werden kann, müssen oftmals teure 

Ueberwachungsgeräte errichtet werden (Parkhäuser). 
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